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(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

VERORDNUNG (EG) Nr. 2027/2006 DES RATES

vom 19. Dezember 2006

über den Abschluss des partnerschaftlichen Fischereiabkommens zwischen der Europäischen
Gemeinschaft und der Republik Cabo Verde (Kap Verde)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 37 in Verbindung mit
Artikel 300 Absatz 2 und Absatz 3 Unterabsatz 1,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (1),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Gemeinschaft und die Republik Kap Verde haben ein
partnerschaftliches Fischereiabkommen ausgehandelt und
paraphiert, das den Fischern aus der Gemeinschaft in den
Gewässern unter der Hoheit der Republik Kap Verde
Fangmöglichkeiten einräumt.

(2) Das Abkommen sollte genehmigt werden.

(3) Die Aufteilung der Fangmöglichkeiten auf die Mitglieds-
staaten ist festzulegen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Das partnerschaftliche Fischereiabkommen zwischen der Euro-
päischen Gemeinschaft und der Republik Kap Verde wird im
Namen der Gemeinschaft genehmigt.

Der Wortlaut des Abkommens ist dieser Verordnung beigefügt.

Artikel 2

Die im Protokoll zum Abkommen festgelegten Fangmöglichkei-
ten werden nach folgendem Schlüssel auf die Mitgliedstaaten
aufgeteilt:

Fischereikategorie Schiffstyp Mitgliedstaat Zahl der Lizen-
zen oder Quote

Thunfischfang Oberflächen-
Langleinenfischer

Spanien 41

Portugal 7

Thunfischfang Thunfischwaden-
fänger/Froster

Spanien 12

Frankreich 13

Thunfischfang Thunfischfänger
mit Angeln

Spanien 7

Frankreich 4

Falls die Lizenzanträge dieser Mitgliedstaaten die im Protokoll
festgesetzten Fangmöglichkeiten nicht ausschöpfen, kann die
Kommission auch Lizenzanträge anderer Mitgliedstaaten berück-
sichtigen.

Artikel 3

Die Mitgliedstaaten, deren Schiffe im Rahmen des Abkommens
fischen, teilen der Kommission nach den in der Verordnung
(EG) Nr. 500/2001 der Kommission vom 14. März 2001 mit
Durchführungsbestimmungen zu der Verordnung (EWG) Nr.
2847/93 des Rates für die Überwachung der Fänge von Ge-
meinschaftsschiffen in Drittlandgewässern und auf Hoher
See (2) vorgesehenen Modalitäten die Mengen mit, die aus den
einzelnen Beständen in der kap-verdischen Fischereizone gefan-
gen wurden.

Artikel 4

Der Präsident des Rates wird ermächtigt, die Person(en) zu be-
stimmen, die befugt ist (sind), das Abkommen rechtsverbindlich
für die Gemeinschaft zu unterzeichnen.

Artikel 5

Diese Verordnung tritt am siebten Tag nach ihrer Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft (3).
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(1) Stellungnahme vom 30. November 2006 (noch nicht im Amtsblatt
veröffentlicht).

(2) ABl. L 73 vom 15.3.2001, S. 8.
(3) Das Datum des Inkrafttretens des Abkommens wird auf Betreiben

des Generalsekretariats des Rates im Amtsblatt der Europäischen Union
veröffentlicht werden.



Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Geschehen zu Brüssel am 19. Dezember 2006.

Im Namen des Rates
Der Präsident
J. KORKEAOJA
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PARTNERSCHAFTLICHES FISCHEREIABKOMMEN

zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Republik Cabo Verde (Kap Verde)

DIE EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT, nachstehend „Gemeinschaft“ genannt —

einerseits, und

DIE REPUBLIK KAP VERDE, nachstehend „Kap Verde“ genannt,

andererseits,

im Folgenden „die Vertragsparteien“ genannt,

IM GEISTE der engen Zusammenarbeit zwischen der Gemeinschaft und Kap Verde, insbesondere im Rahmen des
Abkommens von Cotonou, sowie des beiderseitigen Wunsches, diese Zusammenarbeit zu vertiefen,

IN ANBETRACHT des Wunsches beider Parteien, die verantwortungsvolle Bewirtschaftung der kap-verdischen Fischerei-
ressourcen durch eine verstärkte Zusammenarbeit zu fördern,

GESTÜTZT AUF die Bestimmungen des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen,

IN ANERKENNUNG DER TATSACHE, dass Kap Verde im Einklang mit dem Seerechtsübereinkommen der Vereinten
Nationen in einer Zone von 200 Seemeilen ab den Basislinien seine Hoheitsgewalt und Gerichtsbarkeit ausübt,

ENTSCHLOSSEN, die Beschlüsse und Empfehlungen der Internationalen Kommission für die Erhaltung der Thunfischbe-
stände im Atlantik (nachstehend „ICCAT“ genannt) umzusetzen,

IN DEM BEWUSSTSEIN der Bedeutung der Grundsätze des Verhaltenskodex für verantwortungsvolle Fischerei, der auf der
FAO-Konferenz 1995 angenommen wurde,

IN DEM BESTREBEN, im beiderseitigen Interesse im Hinblick auf eine verantwortungsvolle Fischerei mit dem Ziel der
langfristigen Bestandserhaltung und eine nachhaltige Bewirtschaftung der biologischen Ressourcen des Meeres zusammen-
zuarbeiten,

IN DER ÜBERZEUGUNG, dass eine solche Zusammenarbeit auf die Komplementarität der Initiativen und Maßnahmen
gestützt sein muss, die, ob nun gemeinsam oder allein durchgeführt, einander ergänzen, im Einklang mit der Zielsetzung
stehen und Synergie gewährleisten,

ENTSCHLOSSEN, zu diesem Zweck einen Dialog über die von der kap-verdischen Regierung festgelegten fischereipoliti-
schen Maßnahmen einzurichten und geeignete Mittel zu bestimmen, durch die diese Maßnahmen unter Mitwirkung der
Wirtschaftsbeteiligten und der Bürgergesellschaft wirksam umgesetzt werden,

IN DEM WUNSCH, die Modalitäten und Bedingungen für die Fischereitätigkeiten der Gemeinschaftsschiffe in den kap-
verdischen Gewässern und für die Ausübung einer verantwortungsvollen Fischerei in jenen Gewässern durch die Gemein-
schaft festzulegen,

IN DEM FESTEN WILLEN, durch die Errichtung und Weiterentwicklung von gemischten Gesellschaften, an denen Unter-
nehmen der beiden Vertragsparteien beteiligt sind, eine engere wirtschaftliche Zusammenarbeit in der Fischwirtschaft
sowie in den vor- und nachgelagerten Bereichen zu erreichen —
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SIND WIE FOLGT ÜBEREINGEKOMMEN:

Artikel 1

Geltungsbereich

Dieses Abkommen enthält die Grundsätze, Regeln und Verfah-
ren für

— die wirtschaftliche, finanzielle, technische und wissenschaft-
liche Zusammenarbeit in der Fischerei mit dem Ziel, in den
kap-verdischen Gewässern eine verantwortungsvolle Fische-
rei zu unterstützen, um die Erhaltung und nachhaltige Be-
wirtschaftung der Fischereiressourcen sicherzustellen und die
kap-verdische Fischwirtschaft zu fördern;

— die Bedingungen, unter denen Fischereifahrzeuge der
Gemeinschaft Zugang zu den kap-verdischen Gewässern ha-
ben;

— die Zusammenarbeit hinsichtlich der Regelungen zur Fische-
reiüberwachung in den kap-verdischen Gewässern, mit deren
Hilfe gewährleistet werden soll, dass die genannten Regeln
und Bedingungen eingehalten werden, die Maßnahmen für
eine wirksame Erhaltung und Bewirtschaftung der Fischbe-
stände Wirkung zeigen und illegale, nicht gemeldete und
unregulierte Fischerei verhindert wird;

— die Partnerschaften zwischen Unternehmen, deren Ziel es ist,
im beiderseitigen Interesse die Fischwirtschaft sowie die vor-
und nachgelagerten Bereiche zu fördern.

Artikel 2

Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieses Abkommens bedeuten die Begriffe

a) „kap-verdische Behörden“: die kap-verdische Regierung;

b) „Gemeinschaftsbehörden“: die Europäische Kommission;

c) „kap-verdische Gewässer“: Gewässer, die im Bereich der Fi-
scherei der Hoheit oder Gerichtsbarkeit Kap Verdes unter-
stehen;

d) „Fischereifahrzeug“: jedes Schiff, das für die gewerbliche Nut-
zung von lebenden aquatischen Ressourcen ausgerüstet ist;

e) „Gemeinschaftsschiff“: ein Fischereifahrzeug, das die Flagge
eines Mitgliedstaats der Gemeinschaft führt und in der
Gemeinschaft registriert ist;

f) „gemischte Gesellschaft“: ein in Kap Verde von Reedern oder
nationalen Unternehmen der Vertragsparteien errichtetes ge-
werbliches Unternehmen für die Ausübung des Fischfangs
oder von Tätigkeiten in vor- und nachgelagerten Bereichen;

g) „gemischter Ausschuss“: ein Ausschuss, der sich aus Vertre-
tern der Gemeinschaft und Kap Verdes zusammensetzt und
dessen Aufgaben in Artikel 9 dieses Abkommens näher be-
schrieben sind;

h) „Umladung“: das Umladen bestimmter oder aller Fangmen-
gen von einem Fischereifahrzeug auf ein anderes Fischerei-
fahrzeug auf See oder im Hafen;

i) „Reeder“: Person, die für ein Fischereifahrzeug oder dessen
Betrieb rechtlich verantwortlich ist, es führt und leitet;

j) „AKP-Seemann“: Seemann, der Staatsangehöriger eines nicht-
europäischen Unterzeichnerstaates des Abkommens von Co-
tonou ist. In diesem Sinne ist ein kap-verdischer Seemann
ein AKP-Seemann.

Artikel 3

Grundsätze und Ziele der Durchführung dieses
Abkommens

(1) Die Vertragsparteien verpflichten sich, die verantwor-
tungsvolle Fischerei in den kap-verdischen Gewässern nach
den Grundsätzen des FAO-Verhaltenskodex für verantwortungs-
volle Fischerei sowie dem Prinzip der Nichtdiskriminierung zwi-
schen den in diesen Gewässern tätigen Fangflotten zu fördern.

(2) Die Vertragsparteien arbeiten zusammen, um die Ergeb-
nisse der Umsetzung der von der kap-verdischen Regierung
festgelegten fischereipolitische Maßnahmen zu überwachen,
und richten einen politischen Dialog über die notwendigen Re-
formen ein. Sie konsultieren einander zur Einleitung eventueller
Maßnahmen in diesem Bereich.

(3) Die Vertragsparteien arbeiten außerdem zusammen, um
Bewertungen von aufgrund dieses Abkommens durchgeführten
Maßnahmen und Programmen vorzunehmen. Die Ergebnisse
der Bewertungen werden vom in Artikel 9 des Abkommens
vorgesehenen Gemischten Ausschuss analysiert.

(4) Die Vertragsparteien verpflichten sich, dafür zu sorgen,
dass dieses Abkommen im wirtschaftlichen und sozialen Bereich
nach den Grundsätzen des verantwortungsvollen staatlichen
Handelns umgesetzt und dem Zustand der Fischereiressourcen
bei der Umsetzung des Abkommens Rechnung getragen wird.

(5) Die Beschäftigung von kap-verdischen Seeleuten und/oder
AKP-Seeleuten auf Gemeinschaftsschiffen erfolgt gemäß der Er-
klärung der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) über die
grundlegenden Prinzipien und Rechte bei der Arbeit, die unein-
geschränkt für die entsprechenden Verträge und allgemeinen
Beschäftigungsbedingungen gilt. Bei den Rechten handelt es
sich insbesondere um die Versammlungsfreiheit sowie um die
effektive Anerkennung des Rechts der Arbeitnehmer auf Tarif-
verhandlungen und auf die Beseitigung von Diskriminierungen
in Beschäftigung und Beruf.
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Artikel 4

Wissenschaftliche Zusammenarbeit

(1) Die Gemeinschaft und Kap Verde beobachten während
der Laufzeit des Abkommens die Entwicklung der Bestandslage
in den kap-verdischen Gewässern.

(2) Auf der Grundlage der Empfehlungen und Entschließun-
gen der Internationalen Kommission für die Erhaltung der
Thunfischbestände im Atlantik (ICCAT) und der besten verfüg-
baren wissenschaftlichen Gutachten konsultieren die Vertrags-
parteien einander im Rahmen des in Artikel 9 des Abkommens
vorgesehenen Gemischten Ausschusses oder gegebenenfalls im
Rahmen einer wissenschaftlichen Sitzung. Kap Verde kann nach
Rücksprache mit der Gemeinschaft Maßnahmen zur nachhalti-
gen Bewirtschaftung der Fischereiressourcen erlassen.

(3) Die Vertragsparteien konsultieren einander entweder di-
rekt oder im Rahmen von zuständigen internationalen Organi-
sationen, um die Bewirtschaftung und Erhaltung der biologi-
schen Ressourcen im Atlantik sicherzustellen und im Rahmen
der einschlägigen wissenschaftlichen Forschung zusammenzuar-
beiten.

Artikel 5

Zugang von Gemeinschaftsschiffen zu den kap-verdischen
Fischereizonen

(1) Kap Verde verpflichtet sich, Gemeinschaftsschiffen in sei-
ner Fischereizone die Ausübung des Fischfangs gemäß diesem
Abkommen, einschließlich des Protokolls und des Anhangs, zu
gestatten.

(2) Die Fangtätigkeiten nach diesem Abkommen unterliegen
den geltenden Gesetzen und sonstigen Vorschriften Kap Verdes.
Die kap-verdischen Behörden teilen der Gemeinschaft jede Än-
derung dieser Rechtsvorschriften mit und unterrichten sie über
alle sonstigen Rechtsvorschriften, die Auswirkungen auf das Fi-
schereirecht haben können.

(3) Kap Verde übernimmt die Verantwortung für die wirk-
same Umsetzung der Fischereiüberwachungsbestimmungen des
Protokolls. Die Gemeinschaftsschiffe arbeiten mit den für die
Durchführung der Überwachungsmaßnahmen zuständigen
kap-verdischen Behörden zusammen.

(4) Die Gemeinschaft verpflichtet sich, alle geeigneten Vor-
kehrungen zu treffen, um zu gewährleisten, dass sich ihre
Schiffe an die Bestimmungen dieses Abkommens und die für
die Fangtätigkeiten in den Gewässern unter der Gerichtsbarkeit
Kap Verdes geltenden Rechtsvorschriften halten.

Artikel 6

Lizenzen

(1) Gemeinschaftsschiffe dürfen Fangtätigkeiten in den kap-
verdischen Gewässern nur ausüben, wenn sie im Besitz einer
Lizenz sind, die aufgrund dieses Abkommens erteilt wurde.

(2) Das Verfahren zur Beantragung einer Lizenz für ein Fi-
schereifahrzeug, die vom Reeder zu zahlenden Gebühren und
die Zahlungsweise sind im Anhang des Protokolls festgelegt.

Artikel 7

Finanzielle Gegenleistung

(1) Die Gemeinschaft gewährt Kap Verde eine finanzielle Ge-
genleistung gemäß den im Protokoll und in den Anhängen
festgelegten Bedingungen. Die finanzielle Gegenleistung setzt
sich aus zwei Komponenten zusammen:

a) Ausgleichszahlungen für den Zugang von Gemeinschafts-
schiffen zu den kap-verdischen Fischereigebieten und

b) Fördermitteln der Gemeinschaft zur Unterstützung einer ver-
antwortungsvollen Fischerei sowie einer nachhaltigen Bewirt-
schaftung der Fischereiressourcen in den kap-verdischen Ge-
wässern.

(2) Die Festlegung der Höhe sowie die Verwaltung des in
Absatz 1 genannten Teils der finanziellen Gegenleistung erfolgt
anhand von Zielen, die die beiden Vertragsparteien einvernehm-
lich und im Einklang mit dem Protokoll festgelegt haben, und
die im Rahmen der kap-verdischen Fischereipolitik gemäß einem
jährlichen sowie einem mehrjährigen Programm zur Umsetzung
dieser Politik verwirklicht werden sollen.

(3) Die Zahlung der finanziellen Gegenleistung der Gemein-
schaft erfolgt jährlich gemäß dem Protokoll und vorbehaltlich
der Bestimmungen dieses Abkommens und des Protokolls über
mögliche Betragsänderungen aus folgenden Gründen:

a) Schwerwiegende Gründe, Naturereignisse ausgenommen, ver-
hindern die Ausübung der Fangtätigkeiten in den kap-ver-
dischen Gewässern.

b) Die den Gemeinschaftsschiffen eingeräumten Fangmöglich-
keiten werden von den Vertragsparteien aus Gründen der
Bestandsbewirtschaftung einvernehmlich reduziert, wenn
dies auf der Grundlage der besten verfügbaren wissenschaft-
lichen Gutachten im Interesse der Erhaltung und nachhalti-
gen Bewirtschaftung des jeweiligen Bestands als erforderlich
angesehen wird.

c) Die den Gemeinschaftsschiffen eingeräumten Fangmöglich-
keiten werden von den Vertragsparteien einvernehmlich er-
weitert, nachdem die besten verfügbaren wissenschaftlichen
Gutachten gezeigt haben, dass die Bestandslage dies zulässt.

d) Die Bedingungen für die finanzielle Förderung der Durch-
führung fischereipolitischer Maßnahmen in Kap Verde wer-
den neu festgelegt, soweit die von beiden Parteien festgestell-
ten Ergebnisse der jährlichen sowie der mehrjährigen Pro-
grammplanung dies rechtfertigen.
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e) Das Abkommen wird gemäß Artikel 12 gekündigt.

f) Die Durchführung des Abkommens wird gemäß Artikel 13
ausgesetzt.

Artikel 8

Förderung der Zusammenarbeit unter den
Wirtschaftsbeteiligten und in der Bürgergesellschaft

(1) Die Vertragsparteien fördern die wirtschaftliche, wissen-
schaftliche und technische Zusammenarbeit in der Fischerei und
den mit ihr verbundenen Sektoren. Sie konsultieren einander
zur Koordinierung der zu diesem Zweck eingeleiteten Maßnah-
men.

(2) Die Vertragsparteien fördern den Austausch von Informa-
tionen über Fangtechniken und Fanggeräte, Methoden der Be-
standserhaltung sowie industrielle Verfahren zur Verarbeitung
der Fischereierzeugnisse.

(3) Die Vertragsparteien bemühen sich, günstige Bedingungen
für die Förderung der Beziehungen zwischen den Unternehmen
beider Vertragsparteien auf technischem, wirtschaftlichem und
kommerziellem Gebiet zu schaffen, indem sie die Herausbildung
eines unternehmensentwicklungs- und investitionsfreundlichen
Umfeldes vorantreiben.

(4) Die Vertragsparteien verpflichten sich zur Durchführung
eines Aktionsplans von Reedern aus Kap Verde und aus der
Gemeinschaft, mit dessen Hilfe erreicht werden soll, dass die
Gemeinschaftsschiffe ihre Fänge künftig verstärkt in kap-verdi-
schen Häfen anlanden.

(5) Die Vertragsparteien unterstützen insbesondere die Er-
richtung gemischter Gesellschaften von gemeinsamem Interesse
unter strikter Einhaltung der kap-verdischen und der gemein-
schaftlichen Rechtsvorschriften.

Artikel 9

Gemischter Ausschuss

(1) Es wird ein Gemischter Ausschuss eingesetzt, der über die
ordnungsgemäße Anwendung dieses Abkommens wacht. Der
Gemischte Ausschuss hat folgende Aufgaben:

a) Kontrolle der Durchführung, Auslegung und Anwendung
dieses Abkommens, insbesondere der Festlegung der jährli-
chen sowie der mehrjährigen Programmplanung gemäß Arti-
kel 7 Absatz 2;

b) Aufrechterhaltung der notwendigen Verbindung in Fragen
von gemeinsamem Interesse im Bereich der Fischerei;

c) gütliche Beilegung von Streitigkeiten, zu denen die Ausle-
gung oder Anwendung des Abkommens Anlass geben könn-
ten;

d) gegebenenfalls Neubewertung der Fangmöglichkeiten und
der finanziellen Gegenleistung;

e) sonstige Funktionen, die die Vertragsparteien einvernehmlich
festlegen.

(2) Der Gemischte Ausschuss tritt mindestens einmal jährlich
abwechselnd in der Gemeinschaft und in Kap Verde zusammen;
den Vorsitz übernimmt die gastgebende Partei. Auf Antrag einer
der Vertragsparteien tritt der Ausschuss zu außerordentlichen
Sitzungen zusammen.

Artikel 10

Geografischer Geltungsbereich des Abkommens

Dieses Abkommen gilt einerseits für die Gebiete, in denen der
Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft ange-
wendet wird, nach Maßgabe jenes Vertrags und andererseits
für das Gebiet Kap Verdes.

Artikel 11

Laufzeit

Dieses Abkommen gilt für einen Zeitraum von fünf Jahren ab
seinem Inkrafttreten. Es verlängert sich automatisch um jeweils
fünf Jahre, wenn es nicht gemäß Artikel 12 gekündigt wird.

Artikel 12

Kündigung

(1) Das Abkommen kann von jeder der Vertragsparteien bei
außergewöhnlichen Ereignissen wie etwa der Erschöpfung der
betroffenen Bestände, der Feststellung einer geringeren Aus-
schöpfung der den Gemeinschaftsschiffen eingeräumten Fang-
möglichkeiten oder der Nichterfüllung der von den Vertragspar-
teien beschlossenen Maßnahmen zur Bekämpfung der illegalen,
nicht gemeldeten und unregulierten Fischerei gekündigt werden.

(2) Die kündigende Vertragspartei benachrichtigt die andere
Vertragspartei schriftlich wenigstens sechs Monate vor Ablauf
des ersten bzw. jedes weiteren Geltungszeitraums von ihrer Ab-
sicht, das Abkommen zu kündigen.

(3) Die Benachrichtigung gemäß Absatz 2 führt zur Auf-
nahme von Konsultationen der Vertragsparteien.
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(4) Die finanzielle Gegenleistung gemäß Artikel 7 wird für
das Jahr, in dem die Kündigung wirksam wird, zeitanteilig ent-
sprechend gekürzt.

Artikel 13

Aussetzung

(1) Die Anwendung des Abkommens kann im Falle erhebli-
cher Meinungsverschiedenheiten über die Anwendung von Be-
stimmungen des Abkommens auf Initiative einer der Vertrags-
parteien ausgesetzt werden. Die Aussetzung setzt voraus, dass
die betreffende Vertragspartei ihre Absicht mindestens drei Mo-
nate vor dem Zeitpunkt, ab dem die Aussetzung wirksam sein
soll, schriftlich mitteilt. Nach Eingang der Mitteilung werden
zwischen den Vertragsparteien Konsultationen eingeleitet, um
eine freundschaftliche Lösung der Meinungsverschiedenheiten
herbeizuführen.

(2) Die finanzielle Gegenleistung gemäß Artikel 7 wird wäh-
rend des Aussetzungszeitraums zeitanteilig entsprechend ge-
kürzt.

Artikel 14

Protokoll und Anhang

Das Protokoll und der Anhang sind Bestandteil des Abkom-
mens.

Artikel 15

Anwendbares nationales Recht

Für die Tätigkeit der Fischereifahrzeuge der Gemeinschaft in den
kap-verdischen Gewässern gilt kap-verdisches Recht, sofern das
Abkommen sowie das vorliegende Protokoll mit seinem An-
hang und dessen Anlagen nichts anderes vorsehen.

Artikel 16

Aufhebung

Das am 24. Juli 1990 in Kraft getretene Abkommen zwischen
der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Republik
Kap Verde über die Fischerei vor der Küste Kap Verdes wird
am Tag des Inkrafttretens des vorliegenden Abkommens aufge-
hoben und durch das vorliegende Abkommen ersetzt.

Artikel 17

Inkrafttreten

Dieses Abkommen, das in zwei Urschriften in dänischer, deut-
scher, englischer, estnischer, finnischer, französischer, griechi-
scher, italienischer, lettischer, litauischer, maltesischer, nieder-
ländischer, polnischer, portugiesischer, schwedischer, slowaki-
scher, slowenischer, spanischer, tschechischer und ungarischer
Sprache abgefasst ist, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen ver-
bindlich ist, tritt an dem Tag in Kraft, an dem die Vertrags-
parteien einander den Abschluss der hierzu erforderlichen Ver-
fahren notifizieren.
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PROTOKOLL

zur Festlegung der Fangmöglichkeiten und der finanziellen Gegenleistung nach dem
partnerschaftlichen Fischereiabkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der
Republik Cabo Verde (Kap Verde) für die Zeit vom 1. September 2006 bis zum 31. August 2011

Artikel 1

Laufzeit und Fangmöglichkeiten

(1) Mit Wirkung vom 1. September 2006 werden die in
Artikel 5 des Abkommens vorgesehenen Fangmöglichkeiten
für einen Zeitraum von fünf Jahren wie folgt festgelegt:

Weit wandernde Arten (in Anhang 1 des Übereinkommens der
Vereinten Nationen von 1982 aufgelistete Arten):

— Thunfischwadenfänger/Froster: 25 Schiffe,

— Thunfischfänger mit Angeln: 11 Schiffe,

— Oberflächen-Langleinenfischer: 48 Schiffe.

(2) Absatz 1 gilt vorbehaltlich der Bestimmungen der Arti-
kel 4 und 5 dieses Protokolls.

(3) Die Schiffe unter der Flagge eines Mitgliedstaats der Eu-
ropäischen Gemeinschaft dürfen Thunfischfangtätigkeiten in der
Fischereizone Kap Verdes nur ausüben, wenn sie im Besitz einer
Lizenz sind, die im Rahmen des vorliegenden Protokolls nach
dem im Anhang des vorliegenden Protokolls beschriebenen Ver-
fahren erteilt wurde.

Artikel 2

Finanzielle Gegenleistung — Zahlungsweise

(1) Die finanzielle Gegenleistung gemäß Artikel 7 des Ab-
kommens für den in Artikel 1 genannten Zeitraum besteht
einerseits aus einem jährlichen Pauschalbetrag in Höhe von
325 000 EUR als Gegenleistung für den Fang einer Referenz-
menge von 5 000 t Fisch pro Jahr und andererseits aus einem
spezifischen Betrag von jährlich 60 000 EUR, der für die Stüt-
zung und Durchführung fischereipolitischer Maßnahmen Kap
Verdes bestimmt ist. Dieser spezifische Betrag ist Bestandteil
der finanziellen Gegenleistung gemäß Artikel 7 des Abkom-
mens.

(2) Absatz 1 gilt vorbehaltlich der Bestimmungen der Arti-
kel 4, 5 und 7 dieses Protokolls.

(3) Die Summe der Beträge nach Absatz 1, d. h. der Betrag
von 385 000 EUR, wird während der Laufzeit des Protokolls
jährlich von der Gemeinschaft gezahlt.

(4) Übersteigt die Gesamtmenge der von den Fischereifahr-
zeugen der Gemeinschaft in den kap-verdischen Gewässern ge-
tätigten Fänge 5 000 Tonnen jährlich, so wird der Betrag der
jährlichen finanziellen Gegenleistung von bisher 325 000 EUR
um 65 EUR je zusätzliche Tonne erhöht. Der von der Gemein-
schaft gezahlte jährliche Gesamtbetrag darf jedoch das Doppelte
des in Absatz 1 genannten Betrages (650 000 EUR) nicht über-
steigen. Übersteigen die Fänge der Fischereifahrzeuge der
Gemeinschaft die dem Doppelten des jährlichen Gesamtbetrages
entsprechenden Mengen, so wird der Betrag für die über diese
Höchstmenge hinausgehenden Fänge im darauf folgenden Jahr
gezahlt.

(5) Die Zahlung der finanziellen Gegenleistung gemäß Ab-
satz 1 erfolgt für das erste Jahr bis spätestens am 30. November
2006 und für die Folgejahre bis spätestens am 30. Juni 2007,
2008, 2009 und 2010.

(6) Die Verwendung dieser finanziellen Gegenleistung unter-
liegt vorbehaltlich der Bestimmungen des Artikels 6 der aus-
schließlichen Zuständigkeit der kap-verdischen Behörden.

(7) Der finanzielle Ausgleich wird auf ein Konto der Staats-
kasse bei einem von den kap-verdischen Behörden bezeichneten
Finanzinstitut überwiesen.

Artikel 3

Zusammenarbeit bei der verantwortungsvollen Fischerei —
Wissenschaftliche Sitzung

(1) Die beiden Vertragsparteien verpflichten sich, die verant-
wortungsvolle Fischerei in den kap-verdischen Gewässern nach
den Grundsätzen des FAO-Verhaltenskodex für verantwortungs-
volle Fischerei sowie dem Prinzip der Nichtdiskriminierung zwi-
schen den in diesen Gewässern tätigen Fangflotten zu fördern.

(2) Die Gemeinschaft und die kap-verdischen Behörden be-
obachten während der Laufzeit des Protokolls die Entwicklung
der Bestandslage in den kap-verdischen Gewässern.

(3) Gemäß Artikel 4 des Abkommens konsultieren die Ver-
tragsparteien einander auf der Grundlage der Empfehlungen und
Entschließungen der Internationalen Kommission für die Erhal-
tung der Thunfischbestände im Atlantik (ICCAT) und der besten
verfügbaren wissenschaftlichen Gutachten im Rahmen des in
Artikel 9 des Abkommens vorgesehenen Gemischten Ausschus-
ses oder gegebenenfalls im Anschluss an eine wissenschaftliche
Sitzung. Kap Verde kann nach Rücksprache mit der Gemein-
schaft Maßnahmen zur nachhaltigen Bewirtschaftung der Fische-
reiressourcen annehmen, die mit Auswirkungen auf die Tätig-
keiten der Gemeinschaftsschiffe verbunden sind.
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Artikel 4

Einvernehmliche Anpassung der Fangmöglichkeiten

(1) Die Fangmöglichkeiten nach Artikel 1 können einver-
nehmlich erweitert werden, soweit hierdurch gemäß den
Schlussfolgerungen der in Artikel 3 Absatz 3 genannten wissen-
schaftlichen Sitzung die nachhaltige Bewirtschaftung der kap-
verdischen Meeresschätze nicht beeinträchtigt wird. In diesem
Fall wird die finanzielle Gegenleistung nach Artikel 2 Absatz 1
zeitanteilig entsprechend erhöht. Der Gesamtbetrag der von der
Europäischen Gemeinschaft gezahlten finanziellen Gegenleistung
darf jedoch höchstens doppelt so hoch ausfallen wie der in
Artikel 2 Absatz 1 genannte Betrag. Übersteigen die Fänge der
Fischereifahrzeuge der Gemeinschaft die dem Doppelten des an-
gepassten jährlichen Gesamtbetrages entsprechenden Mengen,
so wird der Betrag für die über diese Höchstmenge hinausge-
henden Fänge im darauf folgenden Jahr gezahlt.

(2) Einigen sich die Vertragsparteien dagegen auf eine Verrin-
gerung der in Artikel 1 festgelegten Fangmöglichkeiten, so wird
die finanzielle Gegenleistung zeitanteilig entsprechend gekürzt.

(3) Die beiden Vertragsparteien können auch die Aufteilung
der Fangmöglichkeiten auf die unterschiedlichen Kategorien von
Fischereifahrzeugen einvernehmlich anpassen, wobei sie etwaige
Empfehlungen der wissenschaftlichen Sitzung gemäß Artikel 3
zur Bewirtschaftung der Bestände, die von dieser Umverteilung
betroffen sein könnten, berücksichtigen. Die Vertragsparteien
vereinbaren eine entsprechende Anpassung der finanziellen Ge-
genleistung, wenn die Umverteilung der Fangmöglichkeiten dies
rechtfertigt.

Artikel 5

Neue Fangmöglichkeiten

(1) Sollten die Fischereifahrzeuge der Gemeinschaft an Fang-
tätigkeiten interessiert sein, die nicht in Artikel 1 genannt sind,
konsultieren die Vertragsparteien einander vor einer eventuellen
Genehmigung seitens der kap-verdischen Behörden. Die Ver-
tragsparteien vereinbaren gegebenenfalls die für diese neuen
Fangmöglichkeiten geltenden Bedingungen und ändern erforder-
lichenfalls das vorliegende Protokoll und seine Anhänge.

(2) Die Vertragsparteien fördern die Versuchsfischerei, insbe-
sondere die Versuchsfischerei auf Tiefseearten in den kap-ver-
dischen Gewässern. Zu diesem Zweck und auf Ersuchen einer
der Parteien konsultieren sie einander und entscheiden von Fall
zu Fall über die Arten, die Bedingungen und die sonstigen
relevanten Parameter.

Die Vertragsparteien üben Versuchsfischerei nach Maßgabe der
Parameter aus, die sie gegebenenfalls in einer Verwaltungsver-

einbarung festgelegt haben. Die Versuchsfischerei sollte für ei-
nen Zeitraum von höchstens sechs Monaten genehmigt werden.

Kommen die Vertragsparteien zu dem Schluss, dass die Ver-
suchsfischerei positive Ergebnisse erbracht hat, so kann die
kap-verdische Regierung der Gemeinschaftsflotte bis zum Ablauf
dieses Protokolls Fangmöglichkeiten für die neuen Arten zutei-
len. Die finanzielle Gegenleistung gemäß Artikel 2 Absatz 1 des
Protokolls wird entsprechend erhöht.

Artikel 6

Aussetzung und Anpassung der Zahlung der finanziellen
Gegenleistung wegen höherer Gewalt

(1) Verhindern außergewöhnliche Umstände, Naturereignisse
ausgenommen, die Ausübung der Fangtätigkeiten in der aus-
schließlichen Wirtschaftszone (AWZ) Kap Verdes, so kann die
Europäische Gemeinschaft nach Konsultationen zwischen den
beiden Vertragsparteien innerhalb von zwei Monaten nach Be-
antragung der Konsultationen durch eine der Parteien die Zah-
lung der in Artikel 2 Absatz 1 genannten finanziellen Gegen-
leistung unter der Voraussetzung aussetzen, dass die Europä-
ische Gemeinschaft bis zum Zeitpunkt der Aussetzung alle fäl-
ligen Beträge gezahlt hat.

(2) Die Zahlung der finanziellen Gegenleistung wird wieder
aufgenommen, sobald die Vertragsparteien nach Konsultationen
einvernehmlich feststellen, dass die schwerwiegenden Gründe,
die zur Einstellung der Fangtätigkeit geführt haben, nicht
mehr vorliegen und/oder die Fangtätigkeit wieder aufgenommen
werden kann.

(3) Die Geltungsdauer der gemäß Artikel 6 des Abkommens
gewährten Lizenzen der Gemeinschaftsschiffe wird um den Zeit-
raum der Aussetzung der Fangtätigkeiten verlängert.

Artikel 7

Förderung einer verantwortungsvollen Fischerei in den
kap-verdischen Gewässern

(1) Achtzig Prozent (80 %) des Gesamtbetrags der finanziel-
len Gegenleistung gemäß Artikel 2 leisten Jahr für Jahr Beiträge
zur Unterstützung der Durchführung von Maßnahmen zur För-
derung der nachhaltigen und verantwortungsvollen Fischerei, die
die kap-verdische Regierung im Rahmen ihrer Fischereipolitik
eingeleitet hat.

Die Verwaltung dieses Betrags durch Kap Verde erfolgt anhand
der Ziele sowie der jährlichen und mehrjährigen Planung, die die
Parteien einvernehmlich festlegen.
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(2) Zur Umsetzung der Bestimmungen von Absatz 1 verein-
baren die Gemeinschaft und Kap Verde in dem in Artikel 9 des
Abkommens vorgesehenen Gemischten Ausschuss spätestens
innerhalb von drei Monaten nach Inkrafttreten des vorliegenden
Protokolls ein mehrjähriges sektorales Programm mit Durchfüh-
rungsmodalitäten, die insbesondere Folgendes umfassen:

a) die jährlichen und mehrjährigen Leitlinien für die Verwen-
dung des in Absatz 1 genannten Teils des finanziellen Aus-
gleichs und der spezifischen Beträge für die 2007 durchzu-
führenden Maßnahmen;

b) die jährlichen und mehrjährigen Ziele, die letztendlich zur
Förderung einer nachhaltigen und verantwortungsvollen Fi-
scherei führen sollen, wobei den Prioritäten Kap Verdes auf
dem Gebiet der nationalen Fischereipolitik oder in anderen
Politikbereichen, die mit der Förderung einer verantwor-
tungsvollen und nachhaltigen Fischerei in Zusammenhang
stehen oder sich auf sie auswirken, Rechnung zu tragen ist;

c) die Kriterien und Verfahren für die jährliche Bewertung der
Ergebnisse.

(3) Vorschläge zur Änderung des mehrjährigen sektoralen
Programms oder zur Verwendung der spezifischen Beträge für
die 2007 durchzuführenden Maßnahmen müssen von den Ver-
tragsparteien im Gemischten Ausschuss genehmigt werden.

(4) Kap Verde beschließt jedes Jahr über die Verwendung des
in Absatz 1 genannten Prozentanteils für die Durchführung des
mehrjährigen Programms. Im ersten Jahr der Laufzeit des Proto-
kolls ist der Gemeinschaft diese Verwendung zum Zeitpunkt der
Genehmigung des mehrjährigen sektoralen Programms im Ge-
mischten Ausschuss mitzuteilen. In den Folgejahren teilt Kap
Verde der Gemeinschaft diese Verwendung bis spätestens
1. Mai des vorangehenden Protokoll-Geltungsjahres mit.

(5) Wenn die jährliche Fortschrittsbewertung zur Durchfüh-
rung des mehrjährigen sektoralen Programms dies rechtfertigt,
kann die Europäische Gemeinschaft eine Anpassung der in Arti-
kel 2 Absatz 1 des Protokolls genannten Anteils der finanziellen
Gegenleistung vorschlagen, damit der Betrag der tatsächlich für
die Durchführung des Programms eingesetzten Mittel an die
Ergebnisse angepasst wird.

Artikel 8

Meinungsverschiedenheiten — Aussetzung der Anwendung
des Protokolls

(1) Bei Meinungsverschiedenheiten über die Auslegung oder
Anwendung der vorliegenden Bestimmungen finden Konsulta-
tionen zwischen den Vertragsparteien im Rahmen des Gemisch-
ten Ausschusses gemäß Artikel 9 des Abkommens statt, der
erforderlichenfalls zu einer außerordentlichen Sitzung einberu-
fen wird.

(2) Unbeschadet der Bestimmungen des Artikels 9 kann die
Anwendung des Protokolls auf Initiative einer der Vertragspar-
teien ausgesetzt werden, wenn die Meinungsverschiedenheiten
zwischen den beiden Vertragsparteien als schwerwiegend ange-
sehen werden und in den gemäß Absatz 1 geführten Konsulta-
tionen im Gemischten Ausschuss nicht gütlich beigelegt werden
konnten.

(3) Die Anwendung des Protokolls kann ausgesetzt werden,
indem die betreffende Vertragspartei ihre Absicht mindestens
drei Monate vor dem Zeitpunkt, ab dem die Aussetzung wirk-
sam sein soll, schriftlich mitteilt.

(4) Im Fall der Aussetzung konsultieren die Vertragsparteien
einander und bemühen sich um eine gütliche Beilegung der
Meinungsverschiedenheiten. Wird eine solche Beilegung erreicht,
so wird die Anwendung des Protokolls wieder aufgenommen
und der Betrag des finanziellen Ausgleichs wird je nach Dauer
der Aussetzung des Protokolls zeitanteilig entsprechend gekürzt.

Artikel 9

Aussetzung der Anwendung des Protokolls wegen
Nichtzahlung

Vorbehaltlich der Bestimmungen des Artikels 6 kann die An-
wendung des vorliegenden Protokolls unter folgenden Bedin-
gungen ausgesetzt werden, wenn die Gemeinschaft die in Arti-
kel 2 vorgesehenen Zahlungen nicht leistet:

a) Die zuständigen kap-verdischen Behörden teilen der Europä-
ischen Kommission das Ausbleiben der Zahlung mit. Die
Kommission prüft die Angelegenheit und veranlasst die be-
treffende Zahlung erforderlichenfalls binnen 60 Arbeitstagen
nach Erhalt der Mitteilung.

b) Geht innerhalb der in Artikel 2 Absatz 5 genannten Frist
weder die Zahlung noch eine angemessene Begründung für
das Ausbleiben der Zahlung ein, sind die zuständigen kap-
verdischen Behörden berechtigt, die Anwendung des Proto-
kolls auszusetzen. Sie setzen die Europäische Kommission
hierüber unverzüglich in Kenntnis.

c) Die Anwendung des Protokolls wird wieder aufgenommen,
sobald die betreffende Zahlung geleistet ist.

Artikel 10

Anwendbares nationales Recht

Für die im Rahmen des vorliegenden Protokolls ausgeübte Tä-
tigkeit der Fischereifahrzeuge der Gemeinschaft in den kap-ver-
dischen Gewässern gilt kap-verdisches Recht, sofern das Ab-
kommen sowie das vorliegende Protokoll mit seinem Anhang
und dessen Anlagen nichts anderes vorsehen.
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Artikel 11

Überprüfungsklausel

Die Vertragsparteien können die Bestimmungen des Protokolls,
des Anhangs und der Anlagen überprüfen und gegebenenfalls
zur Halbzeit ändern.

Artikel 12

Aufhebung

Der Anhang des Abkommens zwischen der Europäischen Wirt-
schaftsgemeinschaft und der Republik Kap Verde über die Fi-

scherei vor der Küste Kap Verdes wird aufgehoben und durch
den Anhang dieses Protokolls ersetzt.

Artikel 13

Inkrafttreten

(1) Dieses Protokoll und sein Anhang treten zu dem Zeit-
punkt in Kraft, zu dem die Vertragsparteien einander den Ab-
schluss der hierzu erforderlichen Verfahren notifizieren.

(2) Sie gelten ab 1. September 2006.
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ANHANG

BEDINGUNGEN FÜR DIE AUSÜBUNG DER FISCHEREITÄTIGKEIT DURCH SCHIFFE DER GEMEINSCHAFT
IN DER KAP-VERDISCHEN FISCHEREIZONE

KAPITEL I

LIZENZANTRÄGE UND LIZENZERTEILUNG

Abschnitt 1

Lizenzerteilung

1. Eine Fanglizenz für die kap-verdische Fischereizone im Rahmen des Protokolls zur Festlegung der Fangmöglichkeiten
und der finanziellen Gegenleistung nach dem Abkommen zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und
der Republik Kap Verde über die Fischerei vor der Küste Kap Verdes für die Zeit vom 1. September 2006 bis zum
31. August 2011 können nur die zugelassenen Fischereifahrzeuge der Gemeinschaft erhalten.

2. Zum Fischfang zugelassen wird ein Schiff nur, wenn über das Schiff bzw. dessen Reeder oder Kapitän kein Verbot
der Fischereitätigkeit in Kap Verde verhängt worden ist. Es dürfen keine Ansprüche oder Forderungen der kap-
verdischen Behörden offen stehen, d. h. Reeder und Kapitän müssen allen früheren Verpflichtungen in Kap Verde aus
Fischereitätigkeiten im Rahmen der mit der Gemeinschaft geschlossenen Fischereiabkommen nachgekommen sein.

3. Ein Gemeinschaftsschiff, das eine Fanglizenz beantragt, kann durch einen Konsignatar mit Wohnsitz in Kap Verde
vertreten sein. Name und Anschrift dieses Vertreters sind in diesem Fall im Lizenzantrag anzugeben. Ein Gemein-
schaftsschiff, das eine Fanglizenz beantragt und in einem kap-verdischen Hafen Anlandungen oder Umladungen
vornehmen will, muss jedoch durch einen Konsignatar mit Wohnsitz in Kap Verde vertreten sein.

4. Die zuständigen Behörden der Gemeinschaft beantragen die Fanglizenz für jedes Fischereifahrzeug, das nach Maß-
gabe des Abkommens Fischfang betreiben will, beim kap-verdischen Fischereiministerium mindestens 15 Tage vor
Beginn der gewünschten Geltungsdauer.

5. Für die beim Fischereiministerium eingereichten Anträge ist das Formular gemäß dem Muster in Anlage I zu
verwenden.

6. Jedem Lizenzantrag ist Folgendes beizufügen:

— ein Beleg über die Zahlung der Gebühren für die Geltungsdauer der Lizenz;

— bei Erstanträgen im Rahmen des Protokolls: eine neueres Farbfoto von wenigstens 15 cm × 10 cm, welches das
Schiff in seinem aktuellen Zustand in Seitenansicht zeigt;

— alle sonstigen Unterlagen oder Bescheinigungen, die nach den für den jeweiligen Schiffstyp geltenden besonderen
Bestimmungen gemäß dem vorliegenden Protokoll erforderlich sind.

7. Die Gebühren werden auf das von den kap-verdischen Behörden nach Artikel 2 Absatz 6 des Protokolls angegebene
Konto überwiesen.

8. Die Gebühren umfassen alle nationalen und lokalen Abgaben. Hafengebühren, Umladegebühren und Kosten für die
Erbringung von Dienstleistungen sind jedoch nicht in den Gebühren enthalten.

9. Die Lizenzen für sämtliche Fischereifahrzeuge werden den Reedern oder ihren Vertretern über die Delegation der
Kommission der Europäischen Gemeinschaften in Kap Verde durch das kap-verdische Fischereiministerium binnen
fünfzehn Tagen nach Eingang der unter Nummer 6 genannten vollständigen Unterlagen zugestellt.

10. Sollten die Büros der Delegation der Europäischen Kommission zum Zeitpunkt der Unterzeichnung der Lizenz
geschlossen sein, so kann die Lizenz gegebenenfalls direkt dem Konsignatar des Fischereifahrzeugs zugestellt werden,
wobei die Delegation eine Kopie erhält.

11. Die Lizenz ist auf den Namen eines bestimmten Schiffes ausgestellt und nicht übertragbar.
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12. Auf Antrag der Europäischen Gemeinschaft und bei nachweislichem Vorliegen höherer Gewalt wird die Lizenz für
ein Schiff jedoch durch eine Lizenz für ein anderes Schiff derselben Kategorie ersetzt, ohne dass eine neue Gebühr zu
zahlen ist. In diesem Fall wird bei der Berechnung der Fangmenge zwecks Ermittlung der etwaigen offenstehenden
Beträge die Gesamtfangmenge beider Schiffe zugrunde gelegt.

13. Der Reeder des zu ersetzenden Fischereifahrzeugs oder sein Vertreter sendet die ungültig gewordene Lizenz über die
Delegation der Europäischen Kommission an das kap-verdische Fischereiministerium zurück.

14. Die neue Lizenz gilt ab dem Tag, an dem der Reeder die ungültig gewordene Lizenz dem kap-verdischen Fischerei-
ministerium zurückgibt. Die Delegation der Europäischen Kommission in Kap Verde wird von der Lizenzübertragung
unterrichtet.

15. Die Lizenz ist jederzeit an Bord mitzuführen. Nach Eingang des von der Europäischen Kommission an die Behörden
von Kap Verde übermittelten Nachweises über die Vorschusszahlung wird das Schiff auf eine Liste der zum Fischfang
berechtigten Schiffe gesetzt, die den Kontrollbehörden von Kap Verde zugestellt wird. Bis zum Eingang des Originals
der Lizenz kann eine Kopie der Liste per Fax angefordert werden; diese Kopie ist an Bord mitzuführen.

Abschnitt 2

Lizenzbedingungen — Gebühren und Vorauszahlungen

1. Die Lizenzen werden für einen Zeitraum von einem Jahr ausgestellt. Sie können verlängert werden.

2. Die Gebühren werden für Thunfischwadenfänger und Oberflächen-Langleinenfischer auf 35 EUR und für Thunfisch-
fänger mit Angeln auf 25 EUR je in der Fischereizone von Kap Verde gefangene Tonne festgesetzt.

3. Die Lizenzen werden erteilt, nachdem folgende Pauschalbeträge an die zuständigen kap-verdischen Behörden gezahlt
worden sind:

— 3 950 EUR je Thunfischwadenfänger (davon sind 100 EUR für die Finanzierung des Beobachterprogramms
bestimmt); dies entspricht den Gebühren für den Fang von 110 Tonnen Fisch weit wandernder und verwandter
Arten;

— 2 900 EUR je Oberflächen-Langleinenfischer (davon sind 100 EUR für die Finanzierung des Beobachterpro-
gramms bestimmt); dies entspricht den Gebühren für den Fang von 80 Tonnen Fisch weit wandernder und
verwandter Arten;

— 500 EUR je Thunfischfänger mit Angeln (davon sind 100 EUR für die Finanzierung des Beobachterprogramms
bestimmt); dies entspricht den Gebühren für den Fang von 16 Tonnen Fisch weit wandernder und verwandter
Arten.

4. Die Endabrechnung der für das Jahr n fälligen Gebühren wird von der Europäischen Kommission spätestens am 31.
Juli des Jahres n+1 auf der Grundlage der Fangmeldungen erstellt, die von jedem Reeder mitgeteilt und von den für
die Überprüfung der Fangangaben zuständigen wissenschaftlichen Instituten in den Mitgliedstaaten, wie dem IRD
(Institut de Recherche pour le Développement — Forschungsinstitut für Entwicklung), dem IEO (Instituto Español de
Oceanografia — Spanisches Ozeanographisches Institut) und dem IPIMAR (Instituto de Investigacão das Pescas e do
Mar — Portugiesisches Institut für Meeresforschung), sowie dem INDP (Instituto Nacional de Desenvolvimento das
Pescas von Cabo Verde — Kap-verdisches Institut für Fischereientwicklung) über die Delegation der Europäischen
Kommission bestätigt worden sind.

5. Diese Abrechnung wird dem kap-verdischen Fischereiministerium und den Reedern gleichzeitig zur Überprüfung und
Genehmigung übermittelt. Die kap-verdischen Behörden können die Abrechnung unter Vorlage einer entsprechenden
Begründung innerhalb von 30 Tagen ab dem Zeitpunkt der Übermittlung anfechten. Bei Unstimmigkeiten wird der
Gemischte Ausschuss einberufen. Wird innerhalb der Frist kein Einspruch erhoben, gilt die Abrechnung als ange-
nommen.

6. Die Reeder überweisen den zuständigen kap-verdischen Behörden etwaige offenstehende Beträge bis spätestens 30.
September des darauf folgenden Jahres auf das in Abschnitt 1 Absatz 7 des vorliegenden Kapitels genannte Konto.

7. Fällt die endgültige Abrechnung niedriger aus als der unter Nummer 3 genannte Vorschussbetrag, so wird die
Differenz dem Reeder jedoch nicht erstattet.
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KAPITEL II

FISCHEREIZONEN

1. Die Fischereifahrzeuge der Gemeinschaft dürfen in folgenden Gebieten fischen:

— außerhalb des Küstenstreifens von 12 Seemeilen ab den Basislinien.

KAPITEL III

FANGMELDUNGEN

1. Im Sinne dieses Anhangs ist die Dauer einer Fangreise eines Gemeinschaftsschiffs wie folgt definiert:

— die Zeit zwischen einer Einfahrt in die und der Ausfahrt aus der Fischereizone Kap Verdes;

— oder die Zeit zwischen einer Einfahrt in die Fischereizone der Kap Verdes und einer Umladung;

— oder die Zeit zwischen einer Einfahrt in die Fischereizone der Kap Verdes und einer Anlandung in Kap Verde.

2. Die Fischereifahrzeuge, die im Rahmen des Abkommens in den kap-verdischen Gewässern Fischfang betreiben
dürfen, müssen ihre Fänge dem kap-verdischen Fischereiministerium melden, damit dieses die von den zuständigen
wissenschaftlichen Instituten nach dem Verfahren von Kapitel I Abschnitt 2 Nummer 4 dieses Anhangs bestimmten
Fangmengen kontrollieren kann. Die Fangmeldungen werden wie folgt übermittelt:

2.1 Für jedes Gültigkeitsjahr der Lizenz im Sinne von Kapitel I Abschnitt 2 Absatz 1 des Anhangs werden Fang-
meldungen erstellt, in denen die Fangmengen aufgeführt sind, die das Schiff auf jeder seiner Fangreisen erzielt
hat. Die auf einem physischen Träger angebrachten Originale der Meldungen werden dem kap-verdischen Fischerei-
ministerium binnen 30 Tagen nach Abschluss der letzten Fangreise in dem betreffenden Zeitraum übermittelt.
Kopien werden zur selben Zeit elektronisch oder per Fax an den Flaggenmitgliedstaat und an das kap-verdische
Fischereiministerium versandt.

2.2 Die Fischereifahrzeuge melden ihre Fänge mithilfe des Logbuch-Formulars nach dem Muster in Anlage 2. Für die
Zeiten, in denen sich das Schiff nicht in den kap-verdischen Gewässern aufgehalten hat, ist im Logbuch „Außerhalb
der AWZ Kap Verdes“ einzutragen.

2.3 Die Formulare werden leserlich in Großbuchstaben ausgefüllt und vom Kapitän des Fischereifahrzeugs oder seinem
gesetzlichen Vertreter unterzeichnet.

3. Bei Nichteinhaltung der Bestimmungen des vorliegenden Kapitels behält sich die kap-verdische Regierung vor, die
Lizenz des betreffenden Schiffes bis zur Erfüllung der Förmlichkeit auszusetzen und gegen den Reeder des betref-
fenden Schiffes die in den geltenden kap-verdischen Vorschriften vorgesehene Strafe zu verhängen. Der Flaggen-
mitgliedstaat und die Europäische Kommission werden hiervon unterrichtet.

KAPITEL IV

ANLANDUNG

Die Vertragsparteien arbeiten zusammen, um die Möglichkeiten für Umladungen und Anlandungen in den kap-verdischen
Häfen zu verbessern.

1. Anlandung von Fängen:

Thunfischfänger der Gemeinschaft, die ihre Fänge freiwillig in einem kap-verdischen Hafen anlanden, erhalten auf den
in Kapitel I Abschnitt 2 Absatz 2 des Anhangs angegebenen Betrag eine Ermäßigung in Höhe von 5 EUR pro Tonne
angelandeten Fisch.

Eine weitere Ermäßigung in Höhe von 5 EUR wird gewährt, wenn die Fischereierzeugnisse in einem kap-verdischen
Fisch-Verarbeitungsbetrieb verkauft werden.

Diese Regelung gilt für alle Gemeinschaftsschiffe für bis zu 50 % der in der Endabrechnung angegebenen Fangmenge
(im Sinne von Kapitel III des Anhangs) ab dem ersten Geltungsjahr des Protokolls.
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2. Die Durchführungsbestimmungen für die Kontrolle der angelandeten oder umgeladenen Fangmengen werden auf der
ersten Sitzung des Gemischten Ausschusses festgelegt.

3. Bewertung:

Die Höhe der finanziellen Anreize und der höchstmögliche Prozentanteil an den Fangmengen gemäß Endabrechnung
werden vom Gemischten Ausschuss nach Auswertung der sozioökonomischen Auswirkungen der in dem betreffenden
Jahr vorgenommenen Anlandungen angepasst.

KAPITEL V

ANHEUERUNG VON SEELEUTEN

1. Reeder von Thunfischfängern und Oberflächen-Langleinenfischern verpflichten sich, im Rahmen nachstehender
Bedingungen und Grenzen Staatsangehörige von AKP-Staaten einschließlich kapverdischen Staatsangehörigen zu
beschäftigen:

— Die Flotte der Thunfischwadenfänger beschäftigt für die Zeit ihres Fangeinsatzes in der Fischereizone von Kap
Verde mindestens sechs AKP-Seeleute.

— Die Flotte der Thunfischfänger mit Angeln beschäftigt für die Zeit ihres Fangeinsatzes in der Fischereizone von
Kap Verde mindestens drei AKP-Seeleute.

— Die Flotte der Oberflächen-Langleinenfischer beschäftigt für die Zeit ihres Fangeinsatzes in der Fischereizone von
Kap Verde mindestens vier AKP-Seeleute.

2. Die Reeder bemühen sich, noch weitere kap-verdische Seeleute anzuheuern.

3. Die Reeder können die auf ihren Fischereifahrzeugen anzuheuernden Seeleute aus einer von den zuständigen Be-
hörden der interessierten AKP-Staaten einschließlich Kap Verdes übermittelten Liste frei auswählen.

4. Werden gemäß Nummer 1 dieses Artikels kap-verdische Staatsangehörige unter Vertrag genommen, teilt der Reeder
oder sein Vertreter der zuständigen kap-verdischen Behörde die Namen der an Bord des betreffenden Fischerei-
fahrzeugs angeheuerten kap-verdischen Seeleute unter Angabe ihrer Dienststellung mit.

5. Die Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) zu den grundlegenden Prinzipien und Rechten bei der
Arbeit gilt uneingeschränkt für die auf Gemeinschaftsschiffen tätigen Seeleute. Bei den Rechten handelt es sich
insbesondere um die Versammlungsfreiheit sowie um die effektive Anerkennung des Rechts der Arbeitnehmer auf
Tarifverhandlungen und auf die Beseitigung von Diskriminierungen in Beschäftigung und Beruf.

6. Die Arbeitsverträge der gemäß Nummer 1 dieses Artikels angeheuerten kap-verdischen Seeleute, die ebenso wie die
anderen Unterzeichner eine Kopie des Vertrags erhalten, werden zwischen dem (den) Vertreter(n) der Reederei und
dem (denen) der Seeleute und/oder ihren Gewerkschaften bzw. Vertretern im Einvernehmen mit der kap-verdischen
Seefahrtsbehörde ausgehandelt. Durch diese Verträge sind die Seeleute an das auf sie anwendbare Sozialversiche-
rungssystem angeschlossen (also u. a. lebens-, kranken- und unfallversichert).

7. Die Heuer der Seeleute geht zulasten der Reeder. Sie ist vor Ausstellung der Lizenzen von den Reedern oder den
Schiffsagenten und den Behörden des jeweiligen AKP-Staates einvernehmlich festzusetzen. Die Entlohnung der kap-
verdischen Seeleute darf jedoch nicht schlechter sein als die der kap-verdischen Besatzung und sie darf auf keinen Fall
unter den IAO-Normen liegen.

8. Die von den Fischereifahrzeugen der Gemeinschaft angeheuerten Seeleute müssen sich einen Tag vor dem vorge-
schlagenen Zeitpunkt für die Einschiffung beim Kapitän des bezeichneten Schiffes melden. Erscheint der Seemann
nicht zum vorgesehenen Zeitpunkt zur Einschiffung, so ist der Reeder von der Verpflichtung zur Anheuerung dieses
Seemanns befreit.
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9. Werden hingegen aus anderen als dem unter Nummer 8 genannten Grund keine Seeleute aus AKP-Staaten ange-
heuert, so haben die Reeder der betreffenden Gemeinschaftsschiffe für jeden Tag der Fangreise in den Gewässern des
betreffenden AKP-Staates einen Pauschalbetrag von 20 EUR pro Tag zu zahlen. Dieser Betrag ist innerhalb der in
Kapitel I Abschnitt 2 Nummer 6 dieses Anhangs festgesetzten Frist zu zahlen.

10. Diese Summe wird für die Ausbildung von lokalen Seefischern verwendet; sie ist auf ein von den Behörden des
betreffenden AKP-Staates angegebenes Konto zu zahlen.

KAPITEL VI

TECHNISCHE MASSNAHMEN

Die Fischereifahrzeuge halten die von der ICCAT für die Region vorgelegten Maßnahmen und Empfehlungen in Bezug auf
Fanggeräte, ihre technischen Spezifikationen und alle anderen für ihre Fangtätigkeit geltenden technischen Maßnahmen
ein.

KAPITEL VII

BEOBACHTER

1. Die Fischereifahrzeuge, die im Rahmen des Abkommens in den kap-verdischen Gewässern Fischfang betreiben
dürfen, nehmen unter den nachstehenden Bedingungen die von der zuständigen regionalen Fischereiorganisation
benannten Beobachter an Bord.

1.1 Die Fischereifahrzeuge der Gemeinschaft nehmen auf Antrag der zuständigen regionalen Fischereiorganisation
einen dieser benannten Beobachter an Bord, dessen Aufgabe darin besteht, insbesondere die in den kap-verdischen
Gewässern getätigten Fänge zu überprüfen.

1.2 Die zuständige regionale Fischereiorganisation erstellt die Liste der Fischereifahrzeuge, die gehalten sind, einen
Beobachter an Bord zu nehmen, und die Liste der an Bord zu nehmenden Beobachter. Diese Listen werden ständig
auf dem neuesten Stand gehalten. Sie werden sofort nach ihrer Aufstellung und anschließend alle drei Monate mit
eventuellen Aktualisierungen an die Kommission weitergeleitet.

1.3 Die zuständige regionale Fischereiorganisation teilt den betreffenden Reedern oder ihren Vertretern den Namen des
an Bord des jeweiligen Fischereifahrzeugs zu nehmenden Beobachters bei der Lizenzerteilung oder spätestens 15
Tage vor dem voraussichtlichen Einschiffungstermin mit.

2. Der Beobachter bleibt für eine Fangreise an Bord. Auf ausdrückliches Ersuchen der zuständigen regionalen Fische-
reiorganisation kann dieser Aufenthalt an Bord je nach der durchschnittlichen Dauer der Fangreisen des betref-
fenden Fischereifahrzeugs auf mehrere Fangreisen aufgeteilt werden. Die zuständige regionale Fischereiorganisation
äußert dieses Ersuchen, wenn sie den Namen des Beobachters mitteilt, der an Bord des betreffenden Fischerei-
fahrzeugs gehen soll.

3. Die Bedingungen für die Übernahme des Beobachters an Bord werden vom Reeder oder seinem Vertreter und der
zuständigen regionalen Fischereiorganisation einvernehmlich festgelegt.

4. Der Beobachter geht zu Beginn der ersten Fangreise in den kap-verdischen Gewässern nach Übermittlung der Liste
der ausgewählten Schiffe in einem vom Reeder bestimmten Hafen an Bord.

5. Die Reeder teilen binnen zwei Wochen und zehn Tage im Voraus die für die Übernahme der Beobachter vorge-
sehenen Daten und die vorgesehenen Häfen des Teilgebiets mit.

6. Wird der Beobachter in einem Land außerhalb des Teilgebiets eingeschifft, so gehen die Reisekosten zulasten des
Reeders. Verlässt ein Fischereifahrzeug die regionale Fischereizone mit einem regionalen Beobachter an Bord, so
wird für dessen unverzügliche Rückkehr auf Kosten des Reeders gesorgt.

7. Findet sich der Beobachter nicht binnen zwölf Stunden nach dem vereinbarten Zeitpunkt am vereinbarten Ort ein,
so ist der Reeder nicht länger verpflichtet, diesen Beobachter an Bord zu nehmen.

8. Der Beobachter wird an Bord wie ein Offizier behandelt. Er hat folgende Aufgaben:

8.1 er beobachtet die Fangtätigkeiten der Schiffe;

8.2 er überprüft die Position der Schiffe beim Fischfang;

8.3 er nimmt im Rahmen wissenschaftlicher Programme biologische Probenahmen vor;
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8.4 er erstellt eine Übersicht der verwendeten Fanggeräte;

8.5 er überprüft die Angaben zu den in den kap-verdischen Gewässern getätigten Fängen im Logbuch;

8.6 er überprüft den Anteil der Beifänge und nimmt eine Schätzung der zurückgeworfenen Mengen an marktfähigen
Fischen vor;

8.7 er übermittelt, während das Schiff in den kap-verdischen Gewässern Fischfang betreibt, einmal wöchentlich in
geeigneter Weise (über Funk, per Fax oder per E-Mail) die Fangangaben einschließlich der an Bord befindlichen
Mengen an Zielarten und Beifängen.

9. Der Kapitän trifft alle ihm obliegenden Vorkehrungen, um Sicherheit und Wohlergehen des Beobachters bei der
Ausübung seiner Aufgaben zu gewährleisten.

10. Dem Beobachter ist bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben jede erforderliche Hilfe zu gewähren. Der Kapitän
gewährt ihm Zugang zu den für die Wahrnehmung seiner Aufgaben erforderlichen Mitteln der Nachrichtenüber-
tragung, zu den Unterlagen in direktem Zusammenhang mit der Fangtätigkeit des Schiffes, d. h. dem Logbuch und
dem Navigationslogbuch, sowie zu den Teilen des Schiffes, zu denen er zur Wahrnehmung seiner Aufgaben
Zugang haben muss.

11. Während seines Aufenthalts an Bord

11.1 trifft der Beobachter alle geeigneten Vorkehrungen, damit seine Einschiffung und seine Anwesenheit an Bord die
Fangtätigkeiten weder unterbrechen noch behindern;

11.2 geht der Beobachter mit den an Bord befindlichen Sachen und Ausrüstungen sorgfältig um und wahrt die Ver-
traulichkeit sämtlicher Dokumente des betreffenden Schiffes.

12. Am Ende des Beobachtungszeitraums und vor Verlassen des Schiffes erstellt der Beobachter einen Tätigkeitsbericht,
der der zuständigen regionalen Fischereiorganisation mit Kopie an den Kapitän des Schiffes übersandt wird.

13. Der Reeder sorgt im Rahmen der Möglichkeiten des Schiffes auf seine Kosten für Unterkunft und Verpflegung der
Beobachter, die wie Offiziere behandelt werden.

14. Die Vergütung und die Sozialabgaben des Beobachters gehen zulasten der zuständigen regionalen Fischereiorga-
nisation.

15. Die beiden Vertragsparteien nehmen so bald wie möglich Konsultationen mit den interessierten Drittländern auf,
um ein System von regionalen Beobachtern zu errichten und die zuständige regionale Fischereiorganisation aus-
zuwählen. Bis zur Errichtung des Systems von regionalen Beobachtern nehmen die Schiffe, die im Rahmen des
Abkommens in den kap-verdischen Gewässern Fischfang betreiben dürfen, anstelle von regionalen Beobachtern
sonstige Beobachter an Bord, die von den zuständigen kap-verdischen Behörden nach den obigen Regeln benannt
wurden.

KAPITEL VIII

ÜBERWACHUNG

1. Die Europäische Gemeinschaft führt eine Liste der Fischereifahrzeuge, denen eine Lizenz gemäß den Bestimmungen
des vorliegenden Protokolls ausgestellt wurde. Diese Liste wird den für die Fischereiüberwachung zuständigen kap-
verdischen Behörden nach ihrer Aufstellung und nach jeder Aktualisierung übermittelt.

2. Einfahrt in die Fischereizone und Ausfahrt:

2.1 Die Fischereifahrzeuge der Gemeinschaft teilen den für die Fischereiüberwachung zuständigen kap-verdischen Be-
hörden mindestens 3 Stunden im Voraus ihre Absicht mit, in die kap-verdische Fischereizone einzufahren oder diese
zu verlassen. Sie geben dabei an, welche Arten sie in welchen Mengen an Bord mitführen.

2.2 Die Mitteilung über das Verlassen der Fischereizone ist mit einer Positionsmeldung verbunden. Diese Mitteilungen
erfolgen vorzugsweise per Fax und anderenfalls, wenn die Schiffe nicht über ein Faxgerät verfügen, über Funk und
per E-Mail.

2.3 Betreibt ein Schiff Fischfang, ohne die zuständige kap-verdische Behörde entsprechend unterrichtet zu haben, wird
dies als Verstoß angesehen.
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2.4 Die Fax- und Telefonnummern sowie die E-Mail-Adresse werden auch bei Erteilung der Fanglizenz mitgeteilt.

3. Kontrollverfahren

3.1 Die Kapitäne der Gemeinschaftsschiffe, die in den kap-verdischen Gewässern Fischfang betreiben, gestatten jedem
mit Kontrollen und der Überwachung der Fischereitätigkeiten beauftragten kap-verdischen Beamten, an Bord zu
kommen, und unterstützen ihn bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben.

3.2. Die Anwesenheit dieser Beamten an Bord darf die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderliche Zeit nicht überschrei-
ten.

3.3. Nach Abschluss der Kontrolle wird dem Schiffskapitän eine Bescheinigung ausgehändigt.

4. Satellitenüberwachung

4.1 Alle im Rahmen des Abkommens fischenden Gemeinschaftsschiffe werden nach den Bedingungen, die während des
ersten Jahres der Laufzeit des Protokolls festzulegen sind, per Satellit überwacht. Diese Bestimmungen treten am
zehnten Tag nachdem die kap-verdische Regierung der Delegation der Europäischen Kommission in Kap Verde
mitgeteilt hat, dass die kap-verdische Einrichtung für die Satellitenüberwachung von Fischereifahrzeugen ihre Arbeit
aufgenommen hat, in Kraft.

5. Aufbringung

5.1 Die zuständigen kap-verdischen Behörden benachrichtigen den Flaggenstaat und die Europäische Kommission bin-
nen 24 Stunden, wenn ein Gemeinschaftsschiff in den kap-verdischen Gewässern aufgebracht wurde oder eine
Sanktion gegen ein Gemeinschaftsschiff verhängt wurde.

5.2 Gleichzeitig ist dem Flaggenstaat und der Europäischen Kommission ein kurzer Bericht über die Umstände und
Gründe der Aufbringung zu übermitteln.

6. Aufbringungsprotokoll

6.1 Nach Aufnahme des Tatbestands in das Protokoll, das von der zuständigen kap-verdischen Behörde erstellt wird,
muss der Kapitän des Schiffes dieses Dokument unterzeichnen.

6.2 Diese Unterschrift präjudiziert nicht die Rechte und die Mittel der Verteidigung, die der Kapitän gegen den ihm zur
Last gelegten Verstoß geltend machen kann.

6.3 Der Kapitän muss sein Schiff in den von den kap-verdischen Behörden bezeichneten Hafen bringen. Bei einem
geringfügigen Verstoß kann die zuständige kap-verdische Behörde dem Schiff die Fortsetzung seiner Fangtätigkeiten
gestatten.

7. Konzertierungssitzung im Fall einer Aufbringung

7.1 Bevor etwaige Maßnahmen gegenüber dem Schiffskapitän oder der Besatzung oder hinsichtlich der Ladung und
Ausrüstung des Schiffes ergriffen werden, ausgenommen Maßnahmen zur Sicherung von Beweisen für den mutmaß-
lichen Verstoß, findet binnen einem Arbeitstag nach Eingang der oben genannten Informationen zwischen der
Europäischen Kommission und den zuständigen kap-verdischen Behörden eine Konzertierungssitzung statt, an der
auch ein Vertreter des betreffenden Mitgliedstaats teilnehmen kann.

7.2 Im Laufe dieser Konzertierung tauschen die Parteien untereinander sämtliche Dokumente und Angaben aus, die dazu
beitragen können, den Sachverhalt zu klären. Der Reeder oder sein Stellvertreter wird über das Ergebnis dieser
Konzertierung sowie über alle aufgrund der Aufbringung getroffenen Maßnahmen informiert.

8. Verfahren im Fall einer Aufbringung

8.1 Vor der Einleitung gerichtlicher Schritte wird versucht, den mutmaßlichen Verstoß im Wege eines Vergleichs zu
regeln. Dieses Verfahren wird spätestens drei Arbeitstage nach der Aufbringung abgeschlossen.
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8.2 Im Falle eines Vergleichs wird die Höhe des Bußgeldes nach den kap-verdischen Rechtsvorschriften festgesetzt.

8.3 Konnte der Fall nicht durch einen Vergleich beigelegt werden und kommt es zur Klage bei einer zuständigen
gerichtlichen Instanz, so hinterlegt der Reeder bei einer von den zuständigen kap-verdischen Behörden bezeichneten
Bank eine Sicherheit, deren Höhe unter Berücksichtigung der Kosten der Aufbringung sowie der Geldstrafen und
Entschädigungen festgesetzt wird, die von den Verantwortlichen zu leisten sind.

8.4 Die Bankkaution kann vor Abschluss des Gerichtsverfahrens nicht aufgehoben werden. Sie wird im Falle der
Beendigung des Verfahrens ohne Verurteilung freigegeben. Ebenso wird bei einer Verurteilung mit Verhängen einer
Geldstrafe, die niedriger ausfällt als die hinterlegte Kaution, der Restbetrag von den zuständigen kap-verdischen
Behörden freigegeben.

8.5 Das Schiff wird freigegeben und der Besatzung wird gestattet, den Hafen zu verlassen, sobald:

— den Verpflichtungen im Rahmen des außergerichtlichen Verfahrens nachgekommen wurde oder

— bis zum Abschluss des Gerichtsverfahrens eine Bankkaution gemäß Nummer 8.3 hinterlegt und von den zu-
ständigen kap-verdischen Behörden akzeptiert wurde.

9. Umladungen

9.1 Alle Schiffe der Gemeinschaft, die Fänge in den kap-verdischen Gewässern umladen wollen, führen diese Umladun-
gen in den kap-verdischen Häfen durch.

9.2 Die Reeder dieser Schiffe übermitteln den zuständigen kap-verdischen Behörden mindestens zwei Werktage im
Voraus Folgendes:

— die Namen der Fischereifahrzeuge, die umladen wollen;

— den Namen des übernehmenden Frachtschiffes;

— die umzuladende Menge nach Arten;

— das Datum der Umladung;

— die Hygienebescheinigung des die umzuladende Ware entgegennehmenden Schiffes.

9.3 Das Umladen gilt als Verlassen der kap-verdischen Fischereizone. Die Schiffe müssen den zuständigen kap-ver-
dischen Behörden folglich die Fangmeldungen aushändigen und mitteilen, ob sie beabsichtigen, den Fischfang
fortzusetzen oder die kap-verdische Fischereizone zu verlassen.

9.4 Alle hier nicht aufgeführten Umladevorgänge sind in der kap-verdischen Fischereizone verboten. Verstöße gegen
diese Bestimmung werden nach Maßgabe der geltenden kap-verdischen Rechtsvorschriften geahndet.

10. Die Kapitäne der Gemeinschaftsschiffe, die in einem kap-verdischen Hafen anlanden oder umladen, gestatten die
Kontrolle dieser Tätigkeiten durch die kap-verdischen Inspektoren und unterstützen sie bei der Wahrnehmung ihrer
Aufgaben. Nach Abschluss der Kontrolle im Hafen wird dem Schiffskapitän eine Bescheinigung ausgehändigt.
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Anlagen

1. Formular für den Lizenzantrag

2. ICCAT-Logbuch

3. Koordinaten der kap-verdischen Fischereizone (von den kap-verdischen Behörden vor Inkrafttreten des Abkommens
und des VMS-Protokolls zu übermitteln)
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Anlage 1

Fischereiministerium

Lizenzantragformular für ausländische Schiffe der Industriefischerei:

1. Name des Reeders:

2. Adresse des Reeders:

3. Name des Vertreters oder Agenten des Reeders vor Ort:

4. Adresse des Vertreters oder Agenten des Reeders vor Ort:

5. Name des Kapitäns:

6. Schiffsname:

7. Registernummer:

8. Wann und wo gebaut:

9. Flaggenzugehörigkeit:

10. Registerhafen:

11. Ausrüstungshafen:

12. Länge über alles:

13. Breite:

14. Bruttoregistertonnen:

15. Nettoregistertonnen:

16. Ladekapazität:

17. Kühl- und Gefrierkapazität:

18. Maschinentyp und -leistung:

19. Fanggeräte:

20. Anzahl Besatzungsmitglieder:

21. Fernmeldeanlage:

22. Rufzeichen:

23. Kennbuchstaben und -ziffern:

24. Beabsichtigte Fangtätigkeiten:

25. Anlandeort:

26. Fanggebiete:

27. Befischte Arten:

28. Geltungsdauer:

29. Besondere Bedingungen:

30. Andere Tätigkeiten in Kap Verde:

Stellungnahme der Generaldirektion Fischerei:

Bemerkungen des Ministeriums für Fischerei, Landwirtschaft und ländliche Entwicklung:
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Anlage 3

VMS-Protokoll

mit Durchführungsbestimmungen zur Satellitenüberwachung von Fischereifahrzeugen der Gemeinschaft, die in
der AWZ Kap Verdes Fischfang betreiben

1. Die Bestimmungen dieses Protokolls ergänzen das Protokoll zur Festlegung der Fangmöglichkeiten und der finan-
ziellen Gegenleistung nach dem partnerschaftlichen Fischereiabkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft
und der Republik Kap Verde für die Zeit vom 1. September 2006 bis zum 31. August 2011 und gelten gemäß
„Kapitel VII — Überwachung“ Nummer 4.1 des Anhangs jenes Protokolls.

2. Alle Fischereifahrzeuge mit einer Länge über alles von mehr als 15 m, die im Rahmen des Fischereiabkommens
zwischen der Europäischen Gemeinschaft und Kap Verde Fischfang betreiben, werden während ihres Aufenthalts in
der kap-verdischen AWZ per Satellit überwacht.

— Für die Satellitenüberwachung teilen die kap-verdischen Behörden der Gemeinschaft die Koordinaten (Breiten- und
Längengrade) der kap-verdischen AWZ mit.

— Die kap-verdischen Behörden übermitteln diese Angaben in elektronischer Form, ausgedrückt in Dezimalgraden
im WGS-84 datum.

3. Die Vertragsparteien tauschen Informationen über die X.25-Adressen und die Spezifikationen für die elektronische
Kommunikation zwischen ihren Kontrollzentren gemäß den unter Nummern 5 und 7 festgelegten Bedingungen aus.
Diese Angaben umfassen, soweit möglich, die Namen, Telefon-, Telex- und Faxnummern und die elektronischen
Adressen (Internet oder X.400), die für die allgemeinen Mitteilungen zwischen den Kontrollzentren verwendet werden
können.

4. Die Position der Fischereifahrzeuge wird auf 500 m genau und mit einem Vertrauensintervall von 99 % bestimmt.

5. Wenn ein Fischereifahrzeug, das im Rahmen des Abkommens Fischfang betreibt und nach den gemeinschaftlichen
Rechtsvorschriften satellitengestützt überwacht wird, in die kap-verdische AWZ einläuft, übermittelt das Kontroll-
zentrum des Flaggenstaats die anschließenden Positionsmeldungen (Schiffsidentifizierung, Längen- und Breitengrad,
Kurs und Geschwindigkeit) unverzüglich und mindestens einmal alle drei Stunden an die kap-verdische Fischerei-
aufsichtsbehörde (Surveillance des Pêches du Cap Vert, FMC). Diese Mitteilungen werden als Positionsmeldungen
gekennzeichnet.

6. Die unter Nummer 5 genannten Mitteilungen werden elektronisch im Format X.25 oder in einem anderen gesicher-
ten Protokoll übermittelt. Die Übermittlung dieser Mitteilungen erfolgt in Echtzeit gemäß dem Format der Tabelle II.

7. Bei technischen Störungen oder dauerhaftem Ausfall des satellitengestützten Überwachungsgeräts an Bord des Fische-
reifahrzeugs übermittelt der Kapitän dieses Schiffs die unter Nummer 5 vorgesehenen Angaben baldmöglichst an das
Kontrollzentrum des Flaggenstaats und an die kap-verdische Fischereiaufsichtsbehörde (FMC). In diesem Fall ist alle
neun Stunden eine Positionsmeldung zu übermitteln. Sie umfasst auch die vom Kapitän aufgezeichneten dreistünd-
lichen Positionsmeldungen gemäß Nummer 5.

Das Kontrollzentrum des Flaggenstaats leitet diese Meldungen an die kap-verdische Fischereiaufsichtsbehörde (FMC)
weiter. Das defekte Gerät ist spätestens innerhalb eines Monats zu reparieren oder auszutauschen. Nach Ablauf dieser
Frist muss das Schiff die kap-verdische AWZ verlassen.

8. Die Kontrollzentren der Flaggenstaaten überwachen die Bewegungen ihrer Fischereifahrzeuge in den kap-verdischen
Gewässern. Werden die Fischereifahrzeuge nicht wie vorgeschrieben überwacht, so ist die kap-verdische Fischerei-
aufsichtsbehörde (FMC) unverzüglich nach Feststellung zu unterrichten, und das Verfahren gemäß Nummer 7 findet
Anwendung.

9. Stellt die kap-verdische Fischereiaufsichtsbehörde (FMC) fest, dass der Flaggenstaat die unter Nummer 5 vorgesehenen
Angaben nicht übermittelt, werden die zuständigen Dienststellen der Europäische Kommission unverzüglich unter-
richtet.

10. Die gemäß den vorliegenden Bestimmungen an die Vertragspartei übermittelten Überwachungsangaben sind aus-
schließlich zur Kontrolle und Überwachung der Gemeinschaftsschiffe, die im Rahmen des Abkommens EG/Kap Verde
Fischfang betreiben, durch die kap-verdischen Behörden bestimmt. Die Angaben dürfen nicht an Dritte weitergegeben
werden.
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11. Die Hardware- und Softwarekomponenten des satellitengestützten Schiffsüberwachungssystems müssen gegen Mani-
pulationen geschützt sein, d. h. es darf nicht möglich sein, falsche Positionen ein- oder auszugeben oder das System
manuell zu umgehen.

Das System muss vollautomatisch und unabhängig von den Umgebungs- bzw. Witterungsbedingungen jederzeit in
Betrieb sein. Das Satellitenüberwachungsgerät darf nicht zerstört, beschädigt, außer Betrieb gesetzt oder auf andere
Weise beeinträchtigt werden.

Die Schiffskapitäne sorgen dafür, dass

— die Daten nicht manipuliert werden;

— die Antenne(n) für die Verbindung mit den Satellitenüberwachungsgeräten nicht beeinträchtigt wird/werden;

— die Stromversorgung der Satellitenüberwachungsgeräte nicht unterbrochen wird und

— die zur Satellitenüberwachung erforderlichen Geräte nicht abmontiert werden.

12. Die Vertragsparteien tauschen auf Antrag Informationen über die zur Satellitenüberwachung verwendeten Geräte aus,
um sicherzustellen, dass alle Geräte für die Zwecke der vorliegenden Bestimmungen in vollem Umfang mit den
Anforderungen der anderen Vertragspartei kompatibel sind.

13. Bei Meinungsverschiedenheiten bezüglich der Auslegung oder Anwendung der vorliegenden Bestimmungen finden
Konsultationen zwischen den Parteien im Rahmen des Gemischten Ausschusses gemäß Artikel 9 des Abkommens
statt.

14. Die Vertragsparteien aktualisieren diese Bestimmungen bei Bedarf.

ÜBERMITTLUNG VON VMS-MELDUNGEN AN KAP VERDE

POSITIONSMELDUNG

Datenfeld Code Obligatorisch/
fakultativ Bemerkungen

Aufzeichnungsbeginn SR O Systemangabe — gibt den Beginn der Aufzeich-
nung an

Empfänger AD O Angabe Meldung — Empfänger. ISO-Alpha-3-
Code des Landes

Absender FR O Angabe Meldung — Absender. ISO-Alpha-3-
Code des Landes

Flaggenstaat FS F

Art der Meldung TM O Angabe Meldung — Art der Meldung „POS“

Rufzeichen RC O Angabe zum Schiff — internationales Rufzei-
chen des Schiffs

Interne Referenznummer der Vertragspartei IR F Angabe zum Schiff — Nummer der Vertrags-
partei (ISO-3-Code des Flaggenstaats gefolgt
von einer Nummer)

externe Kennnummer XR O Angabe Schiffsregistrierung — die außen ange-
brachte Nummer des Schiffs

Breitengrad LA O Angabe zur Position des Schiffs — Position in
Grad und Minuten N/S GGMM (WGS-84)

Längengrad LO O Angabe zur Position des Schiffs — Position in
Grad und Minuten O/W GGGMM (WGS-84)

Kurs CO O Schiffskurs, 360°-Skala

Geschwindigkeit SP O Schiffsgeschwindigkeit in Zehntelknoten

Daten DA O Angabe zur Position des Schiffes — Datum der
Aufzeichnung UTC (JJJJMMTT)

Uhrzeit TI O Angabe zur Position des Schiffes — Uhrzeit der
Aufzeichnung UTC (HHMM)

Aufzeichnungsende ER O Systemangabe — gibt das Ende der Aufzeich-
nung an
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Zeichensatz: ISO 8859.1

Eine Datenübertragung ist folgendermaßen aufgebaut:

— Ein doppelter Schrägstrich (//) und ein Feldcode bedeuten den Beginn eines Datenfelds;

— ein Schrägstrich (/) trennt den Feldcode und die Daten.

Fakultative Datenfelder sind zwischen Aufzeichnungsbeginn und Aufzeichnungsende einzufügen.

ABGRENZUNG DER KAP-VERDISCHEN AWZ

KOORDINATEN DER AWZ

ANGABEN ZUR KAP-VERDISCHEN FISCHEREIAUFSICHTSBEHÖRDE (FMC)

Name der Einrichtung:

Tel. VMS:

Fax VMS:

E-Mail VMS:

Tel. DSPG:

Fax DSPG:

Adresse X25 =

Ein- und Ausfahrmeldungen:
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2028/2006 DER KOMMISSION

vom 18. Dezember 2006

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 600/2005 hinsichtlich der Zulassung der zur Gruppe der
Mikroorganismen gehörenden Zusatzstoffzubereitung aus Bacillus licheniformis DSM 5749 und

Bacillus subtilis DSM 5750

(Text von Bedeutung für den EWR)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 22. September 2003 über
Zusatzstoffe zur Verwendung in der Tierernährung (1), insbeson-
dere auf Artikel 9 Absatz 2,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 regelt die Zulas-
sung von Zusatzstoffen zur Verwendung in der Tier-
ernährung sowie die Grundlagen und Verfahren für die
Erteilung einer solchen Zulassung.

(2) Die zur Gruppe der Mikroorganismen gehörende Zube-
reitung aus Bacillus licheniformis DSM 5749 und Bacillus
subtilis DSM 5750 wurde gemäß der Richtlinie
70/524/EWG des Rates (2) als Zusatzstoff für unbe-
grenzte Zeit zugelassen für Sauen mit der Verordnung
(EG) Nr. 1453/2004 der Kommission (3), für Masttrut-
hühner und Kälber bis zu drei Monaten mit der Verord-
nung (EG) Nr. 600/2005 der Kommission (4) sowie für
Mastschweine und Ferkel mit der Verordnung (EG) Nr.
2148/2004 der Kommission (5). In der Folge wurde die-
ser Zusatz gemäß Artikel 10 der Verordnung (EG) Nr.
1831/2003 als bereits bestehendes Produkt in das Regis-
ter der zugelassenen Futtermittelzusatzstoffe eingetragen.

(3) Gemäß Artikel 7 der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003
wurde eine Änderung der Zulassung der Zubereitung da-

hin gehend beantragt, dass sie in Futtermitteln verwendet
werden darf, die für Masttruthühner bestimmt sind und
das Kokzidiostatikum Maduramicin-Ammonium enthal-
ten. Dem Antrag lagen die in Artikel 7 Absatz 3 der
genannten Verordnung vorgeschriebenen Angaben und
Unterlagen bei.

(4) Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit („die
Behörde“) kam in ihrem Gutachten vom 12. Juli 2006 zu
dem Schluss, dass die Kompatibilität der Zusatzstoff-
zubereitung aus Bacillus licheniformis DSM 574 und Bacil-
lus subtilis DSM 5750 mit Maduramicin-Ammonium
nachgewiesen ist. Im Rahmen des Gutachtens wurde au-
ßerdem der Bericht über die Methode zur Analyse des
Zusatzstoffs in Futtermitteln geprüft, der von dem gemäß
der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 eingerichteten ge-
meinschaftlichen Referenzlabor vorgelegt worden ist.

(5) Die Bewertung dieser Zubereitung hat ergeben, dass die
Bedingungen für die Zulassung gemäß Artikel 5 der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1831/2003 erfüllt sind.

(6) Die Verordnung (EG) Nr. 600/2005 sollte daher entspre-
chend geändert werden.

(7) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent-
sprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses
für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 600/2005 wird gemäß
dem Anhang der vorliegenden Verordnung geändert.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröf-
fentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.
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(3) ABl. L 269 vom 17.8.2004, S. 3.
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(5) ABl. L 370 vom 17.12.2004, S. 24.



Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 18. Dezember 2006

Für die Kommission
Markos KYPRIANOU

Mitglied der Kommission
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2029/2006 DER KOMMISSION

vom 22. Dezember 2006

zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1538/91 mit ausführlichen Durchführungsvorschriften
zur Verordnung (EWG) Nr. 1906/90 des Rates über bestimmte Vermarktungsnormen für

Geflügelfleisch aufgrund des Beitritts von Bulgarien und Rumänien zur Europäischen Union

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag über den Beitritt Bulgariens und Rumä-
nien, insbesondere auf Artikel 4 Absatz 3,

gestützt auf die Akte über den Beitritt Bulgariens und Rumä-
niens, insbesondere auf Artikel 56,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Aufgrund des Beitritts Bulgariens und Rumäniens zur
Europäischen Union müssen in der Verordnung (EWG)
Nr. 1538/91 der Kommission (1) einige technische Ände-
rungen durchgeführt werden.

(2) Artikel 14a Absatz 7 der Verordnung (EWG) Nr.
1538/91 und die Anhänge I, II und III enthalten be-
stimmte Einträge in allen Sprachen der Gemeinschaft in
ihrer Zusammensetzung am 31. Dezember 2006. Diese
Bestimmungen sollten um die Einträge in Bulgarisch und
Rumänisch ergänzt werden.

(3) Anhang VIII der Verordnung (EWG) Nr. 1538/91 enthält
ein Verzeichnis der nationalen Referenzlaboratorien zur
Überwachung des Wassergehalts von Geflügelfleisch. Die
nationalen Referenzlaboratorien Bulgariens und Rumä-
niens sollten in dieses Verzeichnis aufgenommen werden.

(4) Die Verordnung (EWG) Nr. 1538/91 ist daher entspre-
chend zu ändern —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Verordnung (EWG) Nr. 1538/91 wird wie folgt geändert:

1. In Artikel 14a Absatz 7 Unterabsatz 1 erhält die Liste der
Aufschriften in allen Sprachen der Mitgliedsländer folgende
Fassung:

„— Съдържанието на вода превишава нормите на ЕИО

— Contenido en agua superior al límite CEE

— Obsah vody překračuje limit EHS

— Vandindhold overstiger EØF-Normen

— Wassergehalt über dem EWG-Höchstwert

— Veesisaldus ületab EMÜ normi

— Περιεκτικότητα σε νερό ανώτερη του ορίου ΕΟΚ

— Water content exceeds EEC limit

— Teneur en eau supérieure à la limite CEE

— Tenore d'acqua superiore al limite CEE

— Ūdens saturs pārsniedz EEK noteikto normu

— Vandens kiekis viršija EEB nustatytą ribą

— Víztartalom meghaladja az EGK által előírt határértéket

— Il-kontenut ta’ l-ilma superjuri għal-limitu KEE

— Watergehalte hoger dan het EEG-maximum

— Zawartość wody przekracza normę EWG

— Teor de água superior ao limite CEE

— conținutul de apă depășește limita CEE

— Obsah vody presahuje limit EHS

— Vsebnost vode presega EES omejitev

— Vesipitoisuus ylittää ETY-normin

— Vattenhalten överstiger den halt som är tillåten inom
EEG.“.

2. Die Anhänge I, II und III werden durch den Text in Anhang I
der vorliegenden Verordnung ersetzt.

3. Anhang VIII wird durch den Text in Anhang II der vorlie-
genden Verordnung ersetzt.

DE30.12.2006 Amtsblatt der Europäischen Union L 414/29

(1) ABl. L 143 vom 7.6.1991, S. 11. Verordnung zuletzt geändert durch
die Verordnung (EG) Nr. 433/2006 (ABl. L 79 vom 16.3.2006,
S. 16).



Artikel 2

Diese Verordnung tritt vorbehaltlich des Inkrafttretens des Vertrags über den Beitritt Bulgariens und
Rumäniens und ab dem Zeitpunkt seines Inkrafttretens in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 22. Dezember 2006

Für die Kommission
Mariann FISCHER BOEL

Mitglied der Kommission
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ANHANG II

„ANHANG VIII

VERZEICHNIS DER NATIONALEN REFERENZLABORATORIEN

Belgien

Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO)
Eenheid Technologie en Voeding
Productkwaliteit en voedselveiligheid
Brusselsesteenweg 370
B-9090 Melle

Bulgarien

Национален Диагностичен Научно-изследователски
Ветеринарно-Медицински Институт
(National Diagnostic Research Veterinary Medicine
Institute)
бул. „Пенчо Славейков“ 15
(15, Pencho Slaveikov str.)
София – 1606
(Sofia – 1606)

Tschechische Republik

Státní veterinární ústav Jihlava
Národní referenční laboratoř pro mikrobiologické,
chemické a senzorické analýzy masa a masných výrobků
Rantířovská 93
CZ-586 05 Jihlava

Dänemark

Fødevarestyrelsen
Fødevareregion Øst
Afdeling for Fødevarekemi
Søndervang 4
DK-4100 Ringsted

Deutschland

Bundesforschungsanstalt für Ernährung und Lebensmittel
Standort Kulmbach
E.C.-Baumann-Straße 20
D-95326 Kulmbach

Estland

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium
Kreutzwaldi 30
EE-51006 Tartu

Griechenland

Ministry of Rural Development & Food
Veterinary Laboratory of Larisa
7th km Larisa-Trikalοn st.
GR-411 10 Larisa

Spanien

Laboratorio Arbitral Agroalimentario
Carretera de La Coruña, km 10,700
E-28023 Madrid

Frankreich

Unité hygiène et qualité des produits avicoles
Laboratoire central de recherches avicoles et porcines
Centre National d'études vétérinaires et alimentaires
Beaucemaine — B.P. 53
F-22400 Ploufragan

Irland

National Food Centre
Teagasc
Dunsinea
Castleknock
IE-Dublin 15

Italien

Ministero Politiche Agricole e Forestali
Ispettorato Centrale Repressione Frodi —
Laboratorio di Modena
Via Jacopo Cavedone n. 29
I-41100 Modena

Zypern

Agricultural Laboratory
Department of Agriculture
Loukis Akritas Ave; 14
CY-Lefcosia (Nicosia)

Lettland

Pārtikas un veterinārā dienesta
Nacionālais diagnostikas centrs
Lejupes iela 3,
Rīga, LV-1076

Litauen

Nacionalinė veterinarijos laboratorija
J.Kairiūkščio g. 10
LT-2021 Vilnius

Luxemburg

Laboratoire National de Santé
Rue du Laboratoire, 42
L-1911 Luxembourg

Ungarn

Országos Élelmiszervizsgáló Intézet
Budapest 94. Pf. 1740
Mester u. 81.
HU-1465
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Malta

Malta National Laboratory
UB14, San Gwann Industrial Estate
San Gwann, SGN 09
Malta

Niederlande

RIKILT — Instituut voor Voedselveiligheid
Bornsesteeg 45, gebouw 123
NL-6708 AE Wageningen

Österreich

Österreichische Agentur für Gesundheit und
Ernährungssicherheit GmbH
Institut für Lebensmitteluntersuchung Wien
Abteilung 6 — Fleisch und Fleischwaren
Spargelfeldstraße 191
A-1226 Wien

Polen

Centralne Laboratorium Głównego Inspektoratu Jakości
Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
ul. Reymonta 11/13
PL-60-791 Poznań

Portugal

Autoridade de Segurança Alimentar e Económica —

ASAE
Laboratório Central da Qualidade Alimentar — LCQA
Av. Conde Valbom, 98
P-1050-070 LISBOA

Rumänien

Institutul de Igienă și Sănătate Publică Veterinară
Str. Câmpul Moșilor, nr. 5, Sector 2
București

Slowenien

Univerza v Ljubljani
Veterinarska fakulteta
Nacionalni veterinarski inštitut
Gerbičeva 60
SI-1115 Ljubljana

Slowakei

Štátny veterinárny a potravinový ústav
Botanická 15
SK-842 52 Bratislava

Finnland

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira
Mustialankatu 3
FIN-00710 Helsinki

Schweden

Livsmedelsverket
Box 622
S-75126 Uppsala

Vereinigtes Königreich

Laboratory of the Government Chemist
Queens Road
Teddington
TW11 0LY“
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2030/2006 DER KOMMISSION

vom 21. Dezember 2006

zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 1607/2000, (EG) Nr. 1622/2000 und (EG) Nr. 2729/2000
über den Weinsektor infolge des Beitritts Bulgariens und Rumäniens zur Europäischen Union

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1493/1999 des Rates vom
17. Mai 1999 über die gemeinsame Marktorganisation für
Wein (1), insbesondere auf Artikel 58, Artikel 46 Absatz 1
und Artikel 72 Absatz 4,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Anhang IV der Verordnung (EG) Nr. 1607/2000 der
Kommission vom 24. Juli 2000 mit Durchführungsbe-
stimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 1493/1999 des
Rates über die gemeinsame Marktorganisation für Wein,
insbesondere für Qualitätsweine bestimmter Anbauge-
biete (2) enthält das Verzeichnis der Qualitätsschaum-
weine b. A., deren Cuvée einen Alkoholgehalt von weni-
ger als 9,5 % vol aufweisen darf. Dieser Anhang ist zu
ändern, um in Rumänien erzeugte Weine darin aufzu-
nehmen.

(2) Anhang XIII der Verordnung (EG) Nr. 1622/2000 der
Kommission vom 24. Juli 2000 mit Durchführungsbe-
stimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 1493/1999 des
Rates über die gemeinsame Marktorganisation für Wein
und zur Einführung eines Gemeinschaftskodex der öno-
logischen Verfahren und Behandlungen (3) enthält die Ab-
weichungen von Anhang V Abschnitt B Nummer 1 der
Verordnung (EG) Nr. 1493/1999 hinsichtlich des Höchst-
gehalts an flüchtiger Säure. Dieser Anhang ist aufgrund
des Beitritts Rumäniens zu ändern.

(3) Mit Artikel 11 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr.
2729/2000 der Kommission vom 14. Dezember 2000
mit Durchführungsbestimmungen für die Kontrollen im
Weinsektor (4) ist die Mindestzahl Proben festgesetzt wor-
den, die jährlich für die Datenbank für Analysewerte ge-
mäß Artikel 10 derselben Verordnung entnommen wird.
Aufgrund des Beitritts Bulgariens und Rumäniens ist die
für diese Länder zu entnehmende Probenzahl festzuset-
zen.

(4) Die Verordnungen (EG) Nr. 1607/2000, (EG) Nr.
1622/2000 und (EG) Nr. 2729/2000 sind daher entspre-
chend zu ändern.

(5) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent-
sprechen der Stellungnahme des Verwaltungsausschusses
für Wein —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Anhang IV der Verordnung (EG) Nr. 1607/2000 erhält die Fas-
sung des Anhangs der vorliegenden Verordnung.

Artikel 2

Dem Anhang XIII der Verordnung (EG) Nr. 1622/2000 wird
folgender Buchstabe o angefügt:

„o) bei rumänischem Wein:

— auf 25 Milliäquivalent pro Liter Qualitätswein b.A., der
als ‚DOC–CT‘ bezeichnet werden darf;

— auf 30 Milliäquivalent pro Liter Qualitätswein b.A., der
als ‚DOC–CIB‘ bezeichnet werden darf.“

Artikel 3

Artikel 11 Absatz 2 Unterabsatz 2 der Verordnung (EG) Nr.
2729/2000 erhält folgende Fassung:

„— 30 Proben in Bulgarien,

— 20 Proben in der Tschechischen Republik,

— 200 Proben in Deutschland,

— 50 Proben in Griechenland,

— 200 Proben in Spanien,

— 400 Proben in Frankreich,
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— 400 Proben in Italien,

— 10 Proben in Zypern,

— 4 Proben in Luxemburg,

— 50 Proben in Ungarn,

— 4 Proben in Malta,

— 50 Proben in Österreich,

— 50 Proben in Portugal,

— 70 Proben in Rumänien,

— 20 Proben in Slowenien,

— 15 Proben in der Slowakei,

— 4 Proben im Vereinigten Königreich.“

Artikel 4

Diese Verordnung tritt vorbehaltlich und zum Zeitpunkt des
Inkrafttretens des Vertrags über den Beitritt Bulgariens und Ru-
mäniens in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 21. Dezember 2006

Für die Kommission
Mariann FISCHER BOEL

Mitglied der Kommission
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ANHANG

„ANHANG IV

Verzeichnis der Qualitätsschaumweine b. A., deren Cuvée einen Alkoholgehalt von weniger als 9,5 % vol
aufweisen darf

ITALIEN

— Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene

— Montello e Colli Asolani.

RUMÄNIEN

— Muscat Spumant Bucium

— Muscat Spumant Dealu Mare

— Muscat Spumant Murfatlar

— Muscat Spumant Alba Iulia

— Muscat Spumant Iași

— Muscat Spumant Huși

— Muscat Spumant Panciu

— Muscat Spumant Șimleul Silvaniei

— Muscat Spumant Sebeș Apold

— Muscat Spumant Târnave“
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2031/2006 DER KOMMISSION

vom 22. Dezember 2006

zur Anpassung mehrerer Verordnungen betreffend die gemeinsame Marktorganisation für Zucker
aufgrund des Beitritts Bulgariens und Rumäniens zur Europäischen Union

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag über den Beitritt Bulgariens und Ru-
mäniens, insbesondere auf Artikel 4 Absatz 3,

gestützt auf die Akte über den Beitritt Bulgariens und Rumä-
niens, insbesondere auf Artikel 56,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) In verschiedenen Verordnungen der Kommission zur ge-
meinsamen Marktorganisation für Zucker sind technische
Anpassungen aufgrund des Beitritts Bulgariens und Ru-
mäniens zur Europäischen Union erforderlich.

(2) In der Verordnung (EG) Nr. 192/2002 der Kommission
vom 31. Januar 2002 mit den Modalitäten für die Er-
teilung von Einfuhrlizenzen für Zucker sowie zucker-
und kakaohaltige Mischungen mit Ursprungskumulierung
AKP/ÜLG oder EG/ÜLG (1) sind bestimmte Angaben in
den Amtsprachen aller Mitgliedstaaten vorgesehen. Diese
sind um die bulgarischen und rumänischen Angaben zu
ergänzen.

(3) In der Verordnung (EG) Nr. 950/2006 der Kommission
vom 28. Juni 2006 zur Festlegung der Durchführungs-
bestimmungen für die Einfuhr und Raffination von Zu-
ckererzeugnissen im Rahmen bestimmter Zollkontingente
und Präferenzabkommen für die Wirtschaftsjahre
2006/07, 2007/08 und 2008/09 (2) sind bestimmte An-
gaben in den Amtsprachen aller Mitgliedstaaten vorgese-
hen. Diese sind um die bulgarischen und rumänischen
Angaben zu ergänzen.

(4) In der Verordnung (EG) Nr. 951/2006 der Kommission
vom 30. Juni 2006 mit Durchführungsbestimmungen
zur Verordnung (EG) Nr. 318/2006 des Rates für den
Zuckerhandel mit Drittländern (3) sind bestimmte Anga-
ben in den Amtsprachen aller Mitgliedstaaten vorgesehen.
Diese sind um die bulgarischen und rumänischen Anga-
ben zu ergänzen.

(5) Die Verordnungen (EG) Nr. 192/2002, 950/2006 und
951/2006 sind entsprechend zu ändern —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Verordnung (EG) Nr. 192/2002 wird wie folgt geändert:

1. Artikel 4 Buchstabe c erhält folgende Fassung:

„c) in Feld 20 der Lizenz eine der Angaben gemäß An-
hang II.“

2. Der bisherige Anhang wird Anhang I.

3. Der Wortlaut von Anhang I der vorliegenden Verordnung
wird als Anhang II angefügt.

Artikel 2

Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 950/2006 erhält die Fas-
sung von Anhang II der vorliegenden Verordnung.

Artikel 3

Die Verordnung (EG) Nr. 951/2006 wird wie folgt geändert:

1. Artikel 6 Absatz 2 und 3 erhält folgende Fassung:

„(2) Feld 20 des Lizenzantrags und der Lizenz enthält
einen der Vermerke gemäß Abschnitt A des Anhangs.

(3) Die Ausfuhrlizenz wird für die in der jeweiligen Zu-
schlagserklärung genannte Menge ausgestellt. Feld 22 der
Lizenz gibt den in der Zuschlagserklärung genannten Aus-
fuhrerstattungssatz in EUR an und enthält einen der Ver-
merke gemäß Abschnitt B des Anhangs.“
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2. Artikel 7 erhält folgende Fassung:

„Artikel 7

Ausfuhrlizenz für Zucker, Isoglukose oder Inulinsirup
ohne Erstattung

Soll in den freien Verkehr auf dem Gemeinschaftsmarkt
überführter und nicht als Nichtquotenerzeugung geltender
Zucker, solche Isoglukose oder solcher Inulinsirup ohne Er-
stattung ausgeführt werden, enthält Feld 22 des Lizenzan-
trags und der Lizenz für das jeweilige Erzeugnis einen der
Vermerke gemäß Abschnitt C des Anhangs.“

3. Artikel 14 Absatz 3 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung:

„Feld 20 des Lizenzantrags und der Ausfuhrlizenz für Weiß-
zucker sowie des Lizenzantrags und der Einfuhrlizenz für
Rohzucker enthält einen der Vermerke gemäß Abschnitt D
des Anhangs:“

4. Anhang I erhält die Fassung von Anhang III der vorliegenden
Verordnung.

Artikel 4

Diese Verordnung tritt vorbehaltlich des Inkrafttretens des Ver-
trags über den Beitritt Bulgariens und Rumäniens und zum
Zeitpunkt seines Inkrafttretens in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 22. Dezember 2006

Für die Kommission
Mariann FISCHER BOEL

Mitglied der Kommission
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ANHANG I

„ANHANG II

Vermerk gemäß Artikel 4 Buchstabe c

— Bulgarisch: Освободено от вносно мито (Решение 2001/822/ЕО, член 35) пореден номер на квотата …

— Spanisch: Exención de derechos de importación (Decisión 2001/822/CE, artículo 35) número de orden …

— Tschechisch: Osvobozeno od dovozního cla (Rozhodnutí 2001/822/ES, čl. 35), sériové číslo …

— Dänisch: Fritages for importafgifter (artikel 35 i afgørelse 2001/822/EF), løbenummer …

— Deutsch: Frei von Einfuhrabgaben (Beschluss 2001/822/EG, Artikel 35), Ordnungsnummer …

— Estnisch: Impordimaksust vabastatud (otsus 2001/822/EÜ, artikkel 35), järjekorranumber …

— Griechisch: Δασμολογική απαλλαγή (απόφαση 2001/822/ΕΚ, άρθρο 35), αύξων αριθμός …

— Englisch: Free from import duty (Decision 2001/822/EC, Article 35), serial No …

— Französisch: Exemption du droit d'importation (décision 2001/822/CE, article 35), numéro d'ordre …

— Italienisch: Esenzione dal dazio all'importazione (decisione 2001/822/CE, articolo 35), numero d'ordine …

— Lettisch: Atbrīvots no importa nodokļa (Lēmuma 2001/822/EK 35. pants), sērijas numurs …

— Litauisch: Atleista nuo importo muito (Nutarimo 2001/822/EB 35 straipsnis), serijos numeris …

— Ungarisch: Mentes a behozatali vám alól (2001/822/EK határozat, 35. cikk), sorozatszám …

— Maltesisch: Eżenzjoni minn dazju fuq l-importazzjoni (Deċiżjoni 2001/822/KE, Artikolu 35), numru tas-serje …

— Niederländisch: Vrij van invoerrechten (Besluit 2001/822/EG, artikel 35), volgnummer …

— Polnisch: Zwolnione z należności przywozowych (art. 35 decyzji 2001/822/WE), numer porządkowy …

— Portugiesisch: Isenção de direitos de importação (Decisão 2001/822/CE, artigo 35.o), número de ordem …

— Rumänisch: Scutit de drepturi de import (Decizia 2001/822/CE, articolul 35), nr. de ordine …

— Slowakisch: Oslobodený od dovozného cla (Rozhodnutie 2001/822/ES, čl. 35), sériové číslo …

— Slowenisch: brez uvozne carine (Uredba 2001/822/ES, člen 35), serijska številka …

— Finnisch: Vapaa tuontitulleista (päätöksen 2001/822/EY 35 artikla), järjestysnumero …

— Schwedisch: Importtullfri (beslut 2001/822/EG, artikel 35), löpnummer …“
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ANHANG II

„ANHANG III

A. Vermerke gemäß Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe c, Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe a und Artikel 18 Absatz 2
Buchstabe a:

— Bulgarisch: В приложение на Регламент (ЕО) № 950/2006, захар АКТБ/Индия. Пореден номер на квотата (да
бъде вписан съгласно Приложение I)

— Spanisch: Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar ACP-India. Número de orden (insértese con
arreglo al anexo I)

— Tschechisch: Podle nařízení (ES) č. 950/2006, cukr ze zemí AKT/Indie. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte
podle přílohy I)

— Dänisch: Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, AVS-/indisk sukker. Løbenummer (løbenummer
indsættes ifølge bilag I)

— Deutsch: Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, AKP-/indischer Zucker. Laufende Nummer
(laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

— Estnisch: Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 950/2006, AKV/India suhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt
I lisale)

— Griechisch: Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006, ζάχαρη ΑΚΕ/Ινδίας. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί
ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

— Englisch: Application of Regulation (EC) No 950/2006, ACP/India sugar. Serial No (serial number to be
inserted in accordance with Annex I)

— Französisch: Application du règlement (CE) no 950/2006, sucre ACP/Inde. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à
insérer selon l'annexe I)

— Italienisch: Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero ACP/India. Numero d'ordine (inserire
in base all'allegato I)

— Lettisch: Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, ĀKK un Indijas cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas
numuru saskaņā ar I pielikumu)

— Litauisch: Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006, AKR ir Indijos cukrus. Eilės numeris (eilės numeris
įrašytinas pagal I priedą)

— Ungarisch: A 950/2006/EK rendelet alkalmazása, AKCS-országokból/Indiából származó cukor. Tételszám (a
tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

— Maltesisch: Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor AKP/Indja. Nru tas-serje (in-numru
tasserje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

— Niederländisch: Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, ACS-/Indiase suiker. Volgnummer (zie bijlage I)

— Polnisch: Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 950/2006, cukier z AKP/Indii. Numer porządkowy
(numer porządkowy zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

— Portugiesisch: Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar ACP/da Índia. Número de ordem (número
de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

— Rumänisch: Aplicare a Regulamentului (CE) nr. 950/2006, zahăr ACP/India. Nr. serial (de inserat numărul de
ordine conform Anexei I)

— Slowakisch: Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, cukor AKT-India. Poradové číslo (uviesť poradové
číslo podľa prílohy I)

— Slowenisch: Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006, sladkor iz držav AKP/Indije. Zaporedna številka: (vstaviti
zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

— Finnisch: Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, AKT-maista/Intiasta peräisin oleva sokeri. Järjestys-
numero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

— Schwedisch: Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, AVS/Indien-socker. Löpnummer (löpnummer skall
anges enligt bilaga I).
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B. Vermerk gemäß Artikel 21 Absatz 1 Buchstabe c:

— Bulgarisch: Допълнителна захар, сурова захар, предназначена за рафиниране, внесена съгласно член 29,
параграф 4 от Регламент (ЕО) № 318/2006. Пореден номер на квотата (да бъде вписан
съгласно Приложение I)

— Spanisch: Azúcar adicional, azúcar en bruto para refinar, importado de conformidad con el artículo 29,
apartado 4, del Reglamento (CE) no 318/2006. Número de orden (insértese con arreglo al
anexo I)

— Tschechisch: Doplňkový cukr, surový cukr určený k rafinaci a dovezený podle čl. 29 odst. 4 nařízení (ES)
č. 318/2006. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

— Dänisch: Supplerende sukker; råsukker til raffinering importeret i henhold til artikel 29, stk. 4, i
forordning (EF) nr. 318/2006. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

— Deutsch: Zusätzlicher Zucker, zur Raffination bestimmter Rohzucker, eingeführt in Anwendung von
Artikel 29 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 318/2006. Laufende Nummer (laufende
Nummer gemäß Anhang I einfügen)

— Estnisch: Lisasuhkur, vastavalt määruse (EÜ) nr 318/2006 artikli 29 lõikele 4 imporditud rafineerimiseks
ettenähtud toorsuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

— Griechisch: Συμπληρωματική ζάχαρη, ακατέργαστη ζάχαρη που προορίζεται για ραφινάρισμα, εισαγόμενη
σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006. Αύξων αριθμός
(να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

— Englisch: Complementary sugar, raw sugar for refining, imported in accordance with Article 29(4) of
Regulation (EC) No 318/2006. Serial No (serial number to be inserted in accordance with
Annex I)

— Französisch: Sucre complémentaire, sucre brut destiné à être raffiné, importé conformément à l'article 29,
paragraphe 4, du règlement (CE) no 318/2006. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon
l'annexe I)

— Italienisch: Zucchero complementare, zucchero greggio destinato alla raffinazione importato ai sensi dell'ar-
ticolo 29, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 318/2006. Numero d'ordine (inserire in base
all'allegato I)

— Lettisch: Papildu cukurs, rafinējamais jēlcukurs, kas importēts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 318/2006
29. panta 4. punktu. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

— Litauisch: Pagal Reglamento (EB) Nr. 318/2006 29 straipsnio 4 dalį importuotas papildomas cukrus,
rafinuoti skirtas žaliavinis cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

— Ungarisch: A 318/2006/EK rendelet 29. cikke (4) bekezdésének megfelelően behozott kiegészítő cukor,
finomításra szánt nyerscukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beil-
leszteni)

— Maltesisch: Zokkor komplimentarju, zokkor mhux ipproċessat għall-irfinar, importat skond l-Artikolu 29(4)
tar-Regolament (KE) Nru 318/2006. Nru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond
l-Anness I)

— Niederländisch: Aanvullende suiker, voor raffinage bestemde ruwe suiker, ingevoerd overeenkomstig artikel 29,
lid 4, van Verordening (EG) nr. 318/2006. Volgnummer (zie bijlage I)

— Polnisch: Cukier uzupełniający, cukier surowy do rafinacji, przywieziony zgodnie z art. 29 ust. 4 rozpor-
ządzenia (WE) nr 318/2006. Numer porządkowy (numer porządkowy zostanie wpisany zgodnie
z załącznikiem I)

— Portugiesisch: Açúcar complementar, açúcar bruto para refinação, importado em conformidade com o n.o 4 do
artigo 29.o do Regulamento (CE) n.o 318/2006. Número de ordem (número de ordem a inserir
de acordo com o anexo I)

— Rumänisch: Zahăr complementar, zahăr brut destinat rafinării, importat conform articolului 29, alineatul 4
din Regulamentul (CE) nr. 318/2006. Număr de ordine (de inserat numarul de ordine conform
Anexei I)

— Slowakisch: Doplnkový cukor, surový cukor určený na rafináciu, dovezený v súlade s článkom 29 ods. 4
nariadenia (ES) č. 318/2006. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

— Slowenisch: Dopolnilni sladkor, surovi sladkor za prečiščevanje, uvožen v skladu s členom 29(4) Uredbe (ES)
št. 318/2006. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)
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— Finnisch: Täydentävä sokeri, puhdistettavaksi tarkoitettu raakasokeri, tuotu asetuksen (EY) N:o 318/2006
29 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

— Schwedisch: Tilläggssocker, råsocker för raffinering importerat i enlighet med artikel 29.4 i förordning (EG) nr
318/2006. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

C. Vermerk gemäß Artikel 22 Absatz 1 Buchstabe a und Artikel 23 Absatz 2:

— Bulgarisch: В приложение на Регламент (ЕО) № 950/2006, допълнителна захар. Пореден номер на квотата (да
бъде вписан съгласно Приложение I)

— Spanisch: Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar complementario. Número de orden
(insértese con arreglo al anexo I)

— Tschechisch: Podle nařízení (ES) č. 950/2006, doplňkový cukr. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle
přílohy I)

— Dänisch: Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, supplerende sukker. Løbenummer (løbenummer
indsættes ifølge bilag I)

— Deutsch: Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, zusätzlicher Zucker. Laufende Nummer
(laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

— Estnisch: Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 950/2006, lisasuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt
I lisale)

— Griechisch: Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006, συμπληρωματική ζάχαρη. Αύξων αριθμός (να
τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

— Englisch: Application of Regulation (EC) No 950/2006, complementary sugar. Serial No (serial number to
be inserted in accordance with Annex I)

— Französisch: Application du règlement (CE) no 950/2006, sucre complémentaire. Numéro d'ordre (numéro
d'ordre à insérer selon l'annexe I)

— Italienisch: Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero complementare. Numero d'ordine
(inserire in base all'allegato I)

— Lettisch: Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, papildu cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru
saskaņā ar I pielikumu)

— Litauisch: Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006, papildomas cukrus. Eilės numeris (eilės numeris
įrašytinas pagal I priedą)

— Ungarisch: A 950/2006/EK rendelet alkalmazása, kiegészítő cukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellék-
letnek megfelelően kell beilleszteni)

— Maltesisch: Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor komplimentarju. Nru tas-serje
(in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

— Niederländisch: Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, aanvullende suiker. Volgnummer (zie bijlage I)

— Polnisch: Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 950/2006, cukier uzupełniający. Numer porządkowy
(numer porządkowy zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

— Portugiesisch: Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar complementar. Número de ordem
(número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

— Rumänisch: Aplicare a Regulamentului (CE) nr. 950/2006, zahăr complementar. Număr de ordine (de inserat
numărul de ordine conform Anexei I)

— Slowakisch: Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, doplnkový cukor. Poradové číslo (uviesť poradové
číslo podľa prílohy I)

— Slowenisch: Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006, dopolnilni sladkor. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno
številko v skladu s Prilogo I)

— Finnisch: Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, täydentävä sokeri. Järjestysnumero (lisätään järjes-
tysnumero liitteen I mukaisesti)

— Schwedisch: Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, tilläggssocker. Löpnummer (löpnummer skall
anges enligt bilaga I).
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D. Vermerk gemäß Artikel 25 Buchstabe c:

— Bulgarisch: Захар с отстъпки CXL, сурова захар, предназначена за рафиниране, внесена съгласно член 24,
параграф 1 от Регламент (ЕО) № 950/2006. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно
Приложение I)

— Spanisch: Azúcar «concesiones CXL», azúcar en bruto para refinar, importado de conformidad con el
artículo 24, apartado 1, del Reglamento (CE) no 950/2006. Número de orden (insértese con
arreglo al anexo I)

— Tschechisch: Koncesní cukr CXL, surový cukr určený k rafinaci a dovezený podle čl. 24 odst. 1 nařízení (ES) č.
950/2006. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

— Dänisch: CXL-indrømmelsessukker; råsukker til raffinering, importeret i henhold til artikel 24, stk. 1, I
forordning (EF) nr. 950/2006. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

— Deutsch: „Zucker Zugeständnisse CXL“, zur Raffination bestimmter Rohzucker, eingeführt in Anwendung
von Artikel 24 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 950/2006. Laufende Nummer (laufende
Nummer gemäß Anhang I einfügen)

— Estnisch: Kontsessioonisuhkur, vastavalt määruse (EÜ) nr 950/2006 artikli 24 lõikele 1 imporditud rafi-
neerimiseks ettenähtud toorsuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

— Griechisch: Ζάχαρη παραχωρήσεων CXL, ακατέργαστη ζάχαρη που προορίζεται για ραφινάρισμα, εισαγόμενη
σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006. Αύξων αριθμός
(να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

— Englisch: CXL concessions sugar, raw sugar for refining, imported in accordance with Article 24(1) of
Regulation (EC) No 950/2006. Serial No (serial number to be inserted in accordance with
Annex I)

— Französisch: Sucre concessions CXL, sucre brut destiné à être raffiné, importé conformément à l'article 24,
paragraphe 1, du règlement (CE) no 950/2006. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon
l'annexe I)

— Italienisch: Zucchero concessioni CXL, zucchero greggio destinato alla raffinazione, importato ai sensi
dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 950/2006. Numero d'ordine (inserire in
base all'allegato I)

— Lettisch: CXL koncesiju cukurs, rafinējamais jēlcukurs, kas importēts saskaņā ar Regulas (EK) Nr.
950/2006 24. panta 1. punktu. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

— Litauisch: „CXL lengvatinis cukrus“, rafinuoti skirtas žaliavinis cukrus, importuotas pagal Reglamento (EB)
Nr. 950/2006 24 straipsnio 1 dalį. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

— Ungarisch: A 950/2006/EK rendelet 24. cikkének (1) bekezdésével összhangban behozott CXL engedményes
cukor, finomításra szánt nyerscukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell
beilleszteni)

— Maltesisch: Zokkor tal-konċessjonijiet CXL, zokkor mhux ipproċessat għall-irfinar, importat skond
l-Artikolu 24(1) tar-Regolament (KE) Nru 950/2006. Nru tas-serje (in-numru tas-serje għandu
jiddaħħal skond l-Anness I)

— Niederländisch: Suiker CXL-concessies, voor raffinage bestemde ruwe suiker, ingevoerd overeenkomstig artikel
24, lid 1, van Verordening (EG) nr. 950/2006. Volgnummer (zie bijlage I)

— Polnisch: Cukier wymieniony na liście koncesyjnej CXL, cukier surowy do rafinacji, przywieziony zgodnie
z art. 24 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 950/2006. Numer porządkowy (numer porządkowy
zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

— Portugiesisch: Açúcar «concessões CXL», açúcar bruto para refinação, importado em conformidade com o
n.o 1 do artigo 24.o do Regulamento (CE) n.o 950/2006. Número de ordem (número de
ordem a inserir de acordo com o anexo I)

— Rumänisch: Zahăr concesionări CXL, zahăr brut destinat rafinării, importat conform articolului 24, alineatul
1 din Regulamentul (CE) nr. 950/2006. Număr de ordine (de inserat numărul de ordine conform
Anexei I)

— Slowakisch: Koncesný cukor CXL, surový cukor určený na rafináciu, dovezený v súlade s článkom 24 ods. 1
nariadenia (ES) č. 950/2006. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

— Slowenisch: Sladkor iz koncesij CXL, surovi sladkor za prečiščevanje, uvožen v skladu s členom 24(1) Uredbe
(ES) št. 950/2006. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

— Finnisch: CXL-myönnytyksiin oikeutettu sokeri, puhdistettavaksi tarkoitettu raakasokeri, tuotu asetuksen
(EY) N:o 950/2006 24 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero
liitteen I mukaisesti)

— Schwedisch: Socker enligt CXL-medgivande, råsocker för raffinering importerat i enlighet med artikel 24.1 I
förordning (EG) nr 950/2006. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).
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E. Vermerk gemäß Artikel 25 Buchstabe d:

— Bulgarisch: Внос при мито от 98 EUR за тон сурова захар със стандартно качество съгласно член 24, параграф
1 от Регламент (ЕО) № 950/2006. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно
Приложение I)

— Spanisch: Importación sujeta a un derecho de 98 EUR por tonelada de azúcar en bruto de la calidad tipo
en aplicación del artículo 24, apartado 1, del Reglamento (CE) no 950/2006. Número de orden
(insértese con arreglo al anexo I)

— Tschechisch: Dovoz s celní sazbou ve výši 98 EUR za tunu surového cukru standardní jakosti podle čl. 24
odst. 1 nařízení (ES) č. 950/2006. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

— Dänisch: Import til en told på 98 EUR pr. ton råsukker af standardkvalitet i henhold til artikel 24, stk. 1, I
forordning (EF) nr. 950/2006. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

— Deutsch: Einfuhr zum Zollsatz von 98 EUR je Tonne Rohzucker der Standardqualität in Anwendung von
Artikel 24 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 950/2006. Laufende Nummer (laufende Nummer
gemäß Anhang I einfügen)

— Estnisch: Vastavalt määruse (EÜ) nr 950/2006 artikli 24 lõikele 1 tollimaksumääraga 98 eurot tonni kohta
imporditud standardkvaliteediga toorsuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

— Griechisch: Εισαγωγή με δασμό 98 ευρώ ανά τόνο ακατέργαστης ζάχαρης ποιοτικού τύπου κατ' εφαρμογή του
άρθρου 24 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο
αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

— Englisch: Import at a duty of EUR 98 per tonne of standard-quality raw sugar in accordance with Article
24(1) of Regulation (EC) No 950/2006. Serial No (serial number to be inserted in accordance
with Annex I)

— Französisch: Importation à droit de 98 EUR par tonne de sucre brut de la qualité type en application de
l'article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) no 950/2006. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à
insérer selon l'annexe I)

— Italienisch: Importazione al dazio di 98 EUR/t di zucchero greggio della qualità tipo in applicazione dell'
articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 950/2006. Numero d'ordine (inserire in base
all'allegato I)

— Lettisch: Regulas (EK) Nr. 950/2006 24. panta 1. punktā definētā standarta kvalitātes jēlcukura ievešana,
piemērojot nodokļa likmi EUR 98 par tonnu. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I
pielikumu)

— Litauisch: Už 98 eurų muitą už toną pagal Reglamento (EB) Nr. 950/2006 24 straipsnio 1 dalį importuotas
standartinis žaliavinis cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

— Ungarisch: A 950/2006/EK rendelet 24. cikkének (1) bekezdése alapján tonnánként 98 eurós vámtétellel
behozott szabványminőségű nyerscukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően
kell beilleszteni)

— Maltesisch: Importazzjoni b'dazju ta' EUR 98 għal kull tunnellata metrika ta' zokkor mhux ipproċessat ta'
kwalità standard skond l-Artikolu 24(1) tar-Regolament (KE) Nru 950/2006. Numru tas-serje (in-
numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

— Niederländisch: Invoer tegen een recht van 98 euro per ton ruwe suiker van standaardkwaliteit overeenkomstig
artikel 24, lid 1, van Verordening (EG) nr. 950/2006. Volgnummer (zie bijlage I)

— Polnisch: Przywóz objęty stawką celną 98 EUR za tonę cukru surowego jakości standardowej, zgodnie
z zastosowaniem art. 24 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 950/2006. Numer porządkowy
(numer porządkowy zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

— Portugiesisch: Importação a direito de 98 euros por tonelada de açúcar bruto da qualidade-tipo, em aplicação
do n.o 1 do artigo 24.o do Regulamento (CE) n.o 950/2006. Número de ordem (número de
ordem a inserir de acordo com o anexo I)

— Rumänisch: Import la o taxă de 98 EUR per tona de zahăr brut de calitate standard, conform articolului 24,
alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 950/2006. Nr. de ordine (de inserat numărul de ordine
conform Anexei I)

— Slowakisch: Dovoz s clom 98 EUR za tonu surového cukru štandardnej kvality v zmysle článku 24 ods. 1
nariadenia (ES) č. 950/2006. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

— Slowenisch: Uvozna dajatev 98 EUR na tono surovega sladkorja standardne kakovosti na podlagi člena 24(1)
Uredbe (ES) št. 950/2006. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)
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— Finnisch: Asetuksen (EY) N:o 950/2006 24 artiklan 1 kohdan mukaisesti 98 euron tullilla tonnia kohden
tuotava vakiolaatua oleva raakasokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I
mukaisesti)

— Schwedisch: Import till en tullsats av 98 euro per ton råsocker av standardkvalitet med tillämpning av artikel
24.1 i förordning (EG) nr 950/2006. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

F. Vermerk gemäß Artikel 26 Absatz 2:

— Bulgarisch: В приложение на Регламент (ЕО) № 950/2006, захар с отстъпки CXL. Пореден номер на квотата
(да бъде вписан съгласно Приложение I)

— Spanisch: Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar «concesiones CXL». Número de orden
(insértese con arreglo al anexo I)

— Tschechisch: Podle nařízení (ES) č. 950/2006, koncesní cukr CXL. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle
přílohy I)

— Dänisch: Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, CXL-indrømmelsessukker. Løbenummer
(løbenummer indsættes ifølge bilag I)

— Deutsch: Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, „Zucker Zugeständnisse CXL“. Laufende
Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

— Estnisch: Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 950/2006, CXL kontsessioonisuhkur. Järjekorranumber (lisatakse
vastavalt I lisale)

— Griechisch: Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006, ζάχαρη παραχωρήσεων CXL. Αύξων αριθμός (να
τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

— Englisch: Application of Regulation (EC) No 950/2006, CXL concessions sugar. Serial No (serial number to
be inserted in accordance with Annex I)

— Französisch: Application du règlement (CE) no 950/2006, sucre concessions CXL. Numéro d'ordre (numéro
d'ordre à insérer selon l'annexe I)

— Italienisch: Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero concessioni CXL. Numero d'ordine
(inserire in base all'allegato I)

— Lettisch: Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, CXL koncesiju cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas
numuru saskaņā ar I pielikumu)

— Litauisch: Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006, CXL lengvatinis cukrus. Eilės numeris (eilės numeris
įrašytinas pagal I priedą)

— Ungarisch: A 950/2006/EK rendelet alkalmazása, CXL engedményes cukor. Tételszám (a tételszámot
az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

— Maltesisch: Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor tal-konċessjonijiet CXL. Nru tas-serje
(innumru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

— Niederländisch: Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, suiker CXL-concessies. Volgnummer (zie
bijlage I)

— Polnisch: Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 950/2006, cukier wymieniony na liście koncesyjnej CXL.
Numer porządkowy (numer porządkowy zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

— Portugiesisch: Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar «concessões CXL». Número de ordem
(número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

— Rumänisch: Aplicare a Regulamentului (CE) nr. 950/2006, zahăr concesionări CXL. Nr. de ordine (de inserat
numărul de ordine conform Anexei I)

— Slowakisch: Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, koncesný cukor CXL. Poradové číslo (uviesť poradové
číslo podľa prílohy I)

— Slowenisch: Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006, sladkor iz koncesij CXL. Zaporedna številka: (vstaviti
zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

— Finnisch: Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, CXL-myönnytyksiin oikeutettu sokeri. Järjestys-
numero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

— Schwedisch: Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, socker enligt CXL-medgivande. Löpnummer
(löpnummer skall anges enligt bilaga I).
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G. Vermerk gemäß Artikel 29 Absatz 1 Buchstabe c:

— Bulgarisch: В приложение на Регламент (ЕО) № 950/2006, захар Балкани. Пореден номер на квотата (да бъде
вписан съгласно Приложение I)

— Spanisch: Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar «Balcanes». Número de orden (insértese con
arreglo al anexo I)

— Tschechisch: Podle nařízení (ES) č. 950/2006, cukr z balkánských zemí. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte
podle přílohy I)

— Dänisch: Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, Balkan-sukker. Løbenummer (løbenummer
indsættes ifølge bilag I)

— Deutsch: Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, Balkan-Zucker. Laufende Nummer (laufende
Nummer gemäß Anhang I einfügen)

— Estnisch: Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 950/2006, Balkani suhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt
I lisale)

— Griechisch: Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006, ζάχαρη Βαλκανίων. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί
ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

— Englisch: Application of Regulation (EC) No 950/2006, Balkans sugar. Serial No (serial number to be
inserted in accordance with Annex I)

— Französisch: Application du règlement (CE) no 950/2006, sucre Balkans. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à
insérer selon l'annexe I)

— Italienisch: Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero Balcani. Numero d'ordine (inserire in
base all'allegato I)

— Lettisch: Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, Balkānu cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru
saskaņā ar I pielikumu)

— Litauisch: Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006, Balkanų cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas
pagal I priedą)

— Ungarisch: A 950/2006/EK rendelet alkalmazása, balkáni cukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek
megfelelően kell beilleszteni)

— Maltesisch: Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor tal-Balkani. Nru tas-serje (in-numru
tasserje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

— Niederländisch: Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, Balkansuiker. Volgnummer (zie bijlage I)

— Polnisch: Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 950/2006, cukier z Bałkanów. Numer porządkowy
(numer porządkowy zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

— Portugiesisch: Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar dos Balcãs. Número de ordem (número de
ordem a inserir de acordo com o anexo I)

— Rumänisch: Aplicare a Regulamentului (CE) nr. 950/2006, zahăr Balcani. Nr. de ordine (de inserat numărul
de ordine conform Anexei I)

— Slowakisch: Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, cukor z Balkánu. Poradové číslo (uviesť poradové číslo
podľa prílohy I)

— Slowenisch: Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006, balkanski sladkor. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno
številko v skladu s Prilogo I)

— Finnisch: Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, Balkanin maista peräisin oleva sokeri. Järjestys-
numero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

— Schwedisch: Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, Balkansocker. Löpnummer (löpnummer skall
anges enligt bilaga I).
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H. Vermerk gemäß Artikel 31 Buchstabe c Ziffer ii erster Gedankenstrich:

— Bulgarisch: В приложение на Регламент (ЕО) № 950/2006, захар извънреден внос. Пореден номер на квотата
(да бъде вписан съгласно Приложение I)

— Spanisch: Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar «importación excepcional». Número de
orden (insértese con arreglo al anexo I)

— Tschechisch: Podle nařízení (ES) č. 950/2006, cukr výjimečného dovozu. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte
podle přílohy I)

— Dänisch: Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, sukker — undtagelsesvis import. Løbenummer
(løbenummer indsættes ifølge bilag I)

— Deutsch: Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, „Zucker — außerordentliche Einfuhr“. Laufende
Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

— Estnisch: Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 950/2006, erakorraline importsuhkur. Järjekorranumber (lisatakse
vastavalt I lisale)

— Griechisch: Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006, ζάχαρη εξαιρετικής εισαγωγής. Αύξων αριθμός (να
τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

— Englisch: Application of Regulation (EC) No 950/2006, exceptional import sugar. Serial No (serial number
to be inserted in accordance with Annex I)

— Französisch: Application du règlement (CE) no 950/2006, sucre importation exceptionnelle. Numéro d'ordre
(numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

— Italienisch: Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero di importazione eccezionale. Numero
d'ordine (inserire in base all'allegato I)

— Lettisch: Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, īpaša ieveduma cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas
numuru saskaņā ar I pielikumu)

— Litauisch: Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006, išskirtinio importo cukrus. Eilės numeris (eilės
numeris įrašomas pagal I priedą)

— Ungarisch: A 950/2006/EK rendelet alkalmazása, kivételes behozatalból származó cukor. Tételszám
(a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

— Maltesisch: Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor ta' importazzjoni eċċezzjonali. Numru
tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

— Niederländisch: Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, suiker voor uitzonderlijke invoer. Volgnummer
(zie bijlage I)

— Polnisch: Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 950/2006, przywieziony cukier pozakwotowy. Numer
porządkowy (numer porządkowy zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

— Portugiesisch: Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar importado a título excepcional. Número
de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

— Rumänisch: Aplicare a Regulamentului (CE) nr. 950/2006, zahăr import excepțional. Nr. de ordine (de inserat
numărul de ordine conform Anexei I)

— Slowakisch: Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, mimoriadne dovezený cukor. Poradové číslo (uviesť
poradové číslo podľa prílohy I)

— Slowenisch: Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006, sladkor iz posebnega uvoza. Zaporedna številka: (vstaviti
zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

— Finnisch: Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, poikkeustuonnin alainen sokeri. Järjestysnumero
(lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

— Schwedisch: Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, socker för exceptionell import. Löpnummer
(löpnummer skall anges enligt bilaga I).
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I. Vermerk gemäß Artikel 31 Buchstabe c Ziffer ii zweiter Gedankenstrich:

— Bulgarisch: В приложение на Регламент (ЕО) № 950/2006, захар промишлен внос. Пореден номер на квотата
(да бъде вписан съгласно Приложение I)

— Spanisch: Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar «importación industrial». Número de orden
(insértese con arreglo al anexo I)

— Tschechisch: Podle nařízení (ES) č. 950/2006, cukr průmyslového dovozu. Pořadové číslo (pořadové číslo
vložte podle přílohy I)

— Dänisch: Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, sukker — import til industrien. Løbenummer
(løbenummer indsættes ifølge bilag I)

— Deutsch: Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, „Zucker — industrielle Einfuhr“. Laufende
Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

— Estnisch: Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 950/2006, tööstuslik importsuhkur. Järjekorranumber (lisatakse
vastavalt I lisale)

— Griechisch: Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006, ζάχαρη βιομηχανικής εισαγωγής. Αύξων αριθμός (να
τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

— Englisch: Application of Regulation (EC) No 950/2006, industrial import sugar. Serial No (serial number
to be inserted in accordance with Annex I)

— Französisch: Application du règlement (CE) no 950/2006, sucre importation industrielle. Numéro d'ordre
(numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

— Italienisch: Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero di importazione industriale. Numero
d'ordine (inserire in base all'allegato I)

— Lettisch: Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, rūpnieciska ieveduma cukurs. Sērijas numurs (ievietot
sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

— Litauisch: Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006, pramoninio importo cukrus. Eilės numeris (eilės
numeris įrašytinas pagal I priedą)

— Ungarisch: A 950/2006/EK rendelet alkalmazása, ipari behozatalból származó cukor. Tételszám (a
tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

— Maltesisch: Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor ta' importazzjoni industrijali. Numru
tasserje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

— Niederländisch: Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, suiker voor industriële invoer. Volgnummer (zie
bijlage I)

— Polnisch: Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 950/2006, przywieziony cukier przemysłowy. Numer
porządkowy (numer porządkowy zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

— Portugiesisch: Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar importado para fins industriais. Número
de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

— Rumänisch: Aplicare a Regulamentului (CE) nr. 950/2006, import zahăr industrial. Număr de ordine (de
inserat numărul de ordine conform Anexei I)

— Slowakisch: Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, cukor na priemyselné spracovanie. Poradové číslo
(uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

— Slowenisch: Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006, sladkor iz industrijskega uvoza. Zaporedna številka: (vstaviti
zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

— Finnisch: Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, teollisuuden tarpeisiin tuotava sokeri. Järjestys-
numero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

— Schwedisch: Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, socker för industriell import. Löpnummer
(löpnummer skall anges enligt bilaga I).“
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ANHANG III

„ANHANG

A. Vermerk gemäß Artikel 6 Absatz 2:

— Bulgarisch: „Регламент (ЕО) № 951/2006 (ОВ L 178, 1.7.2006 г., стр. 24), срок за подаване на офертите: …“

— Spanisch: «Reglamento (CE) no 951/2006 (DO L 178 de 1.7.2006, p. 24), plazo para la presentación de
ofertas: …»

— Tschechisch: „Nařízení (ES) č. 951/2006 (Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 24), lhůta pro předložení nabídek vyprší:
…“

— Dänisch: »Forordning (EF) nr. 951/2006 (EUT L 178 af 1.7.2006, s. 24), frist for indgivelse af tilbud: …«

— Deutsch: „Verordnung (EG) Nr. 951/2006 (ABl. L 178 vom 1.7.2006, S. 24), Ablauf der Angebotsfrist am:
…“

— Estnisch: ‚Määrus (EÜ) nr 951/2006 (ELT L 178, 1.7.2006, lk 24), pakkumiste esitamise tähtaeg: …‘

— Griechisch: «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 951/2006 (ΕΕ L 178 της 1.7.2006, σ. 24), προθεσμία για την υποβολή
προσφορών: …»

— Englisch: „Regulation (EC) No 951/2006 (OJ L 178, 1.7.2006, p. 24), time limit for submission of tenders:
…“

— Französisch: «Règlement (CE) no 951/2006 (JO L 178 du 1.7.2006, p. 24), délai de présentation des offres: …»

— Italienisch: «Regolamento (CE) n. 951/2006 (GU L 178 del 1.7.2006, pag. 24), termine per la presentazione
delle offerte: …»

— Lettisch: ‚Regula (EK) Nr. 951/2006 (OV L 178, 1.7.2006., 24. lpp.), piedāvājumu iesniegšanas termiņš: …‘

— Litauisch: „Reglamentas (EB) Nr. 951/2006 (OL L 178, 2006 7 1, p. 24), galutinis paraiškų pateikimo
terminas: …“

— Ungarisch: „951/2006/EK rendelet (HL L 178, 2006.7.1., 24. o.), a pályázatok benyújtásának határideje: …‘

— Niederländisch: „Verordening (EG) nr. 951/2006 (PB L 178 van 1.7.2006, blz. 24), termijn voor het indienen van
de aanbiedingen: …‘

— Polnisch: „Rozporządzenie (WE) nr 951/2006 (Dz.U. L 178 z 1.7.2006, str. 24), termin składania ofert: …‘

— Portugiesisch: «Regulamento (CE) n.o 951/2006 (JO L 178 de 1.7.2006, p. 24), prazo para apresentação de
propostas: …»

— Rumänisch: „Regulamentul (CE) nr. 951/2006 (JO L 178 din 1.7.2006, p. 24), termen de depunere a ofertelor:
…‘

— Slowakisch: „Nariadenie (ES) č. 951/2006 (Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 24), lehota na predkladanie ponúk: …“

— Slowenisch: „Uredba (ES) št. 951/2006 (UL L 178, 1.7.2006, str. 24), rok za oddajo predlogov: …“

— Finnisch: ”Asetus (EY) N:o 951/2006 (EUVL L 178, 1.7.2006, s. 24), tarjousten tekemiselle asetettu
määräaika päättyy: …‘

— Schwedisch: ”Förordning (EG) nr 951/2006 (EUT L 178, 1.7.2006, s. 24), tidsgräns för inlämnande av
anbudsinfordran: …‘

B. Vermerk gemäß Artikel 6 Absatz 3:

— Bulgarisch: „Ставка на приложимо възстановяване“

— Spanisch: «Tasa de la restitución aplicable: …»

— Tschechisch: „sazba použitelné náhrady“

— Dänisch: »Restitutionssats«

— Deutsch: „Anwendbarer Erstattungssatz“

— Estnisch: ‚Kohaldatav toetuse määr‘

— Griechisch: «Ύψος της ισχύουσας επιστροφής»
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— Englisch: „rate of applicable refund“

— Französisch: «Taux de la restitution applicable»

— Italienisch: «Tasso della restituzione applicabile: …»

— Lettisch: ‚Piemērojamā eksporta kompensācijas likme‘

— Litauisch: „Taikoma grąžinamosios išmokos norma“

— Ungarisch: „Alkalmazandó visszatérítés mértéke: …‘

— Niederländisch: „Toe te passen restitutiebedrag: …‘

— Polnisch: „stawka stosowanej refundacji‘

— Portugiesisch: «Taxa da restituição aplicável: …»

— Rumänisch: „Rata restituirii aplicabile‘

— Slowakisch: „výška uplatniteľnej náhrady“

— Slowenisch: „višina nadomestila“

— Finnisch: ”Tuen määrä …‘

— Schwedisch: ”Exportbidragssatsen: …‘

C. Vermerk gemäß Artikel 7:

— Bulgarisch: „(Захар) или (изоглюкоза) или (сироп от инулин), които не се разглеждат „извън квотата“ за износ
без възстановяване“

— Spanisch: «[Azúcar] o [Isoglucosa] o [Jarabe de inulina] no considerado ‚al margen de cuota‘ para la
exportación sin restitución»

— Tschechisch: „(Cukr) nebo (Isoglukosa) nebo (Inulinový sirup), (který/která) se nepovažuje za produkt ‚mimo
rámec kvót‘, pro vývoz bez náhrady“

— Dänisch: »[Sukker] eller [Isoglucose] eller [Inulinsirup], der ikke anses for at være »uden for kvote« til
eksport uden restitution«

— Deutsch: „[Nicht als ‚Nichtquotenerzeugung‘ geltender Zucker]/[Nicht als ‚Nichtquotenerzeugung‘ geltende
Isoglukose]/[Nicht als ‚Nichtquotenerzeugung‘ geltender Inulinsirup] für die Ausfuhr ohne
Erstattung“

— Estnisch: ‚Kvoodivälisena mittekäsitatava (suhkru) või (isoglükoosi) või (inuliinisiirupi) eksportimiseks ilma
toetuseta‘

— Griechisch: «[Ζάχαρη] ή [Ισογλυκόζη] ή [Σιρόπι ινουλίνης] που δεν θεωρείται ‚εκτός ποσόστωσης‘ προς εξαγωγή
χωρίς επιστροφή»

— Englisch: „(Sugar) or (Isoglucose) or (Inulin syrup) not considered as ‚out-of-quota‘ for export without
refund“

— Französisch: «[Sucre] ou [isoglucose] ou [sirop d'inuline] non considéré ‚hors quota‘ pour les exportations sans
restitution»

— Italienisch: «[Zucchero] o [isoglucosio] o [sciroppo di inulina] non considerato ‚fuori quota‘ per le espor-
tazioni senza restituzione»

— Lettisch: ‚(Cukurs) vai (izoglikoze) vai (inulīna sīrups), kas nav uzskatāms par ‚ārpuskvotu‘ produkciju
eksportam bez kompensācijas‘

— Litauisch: „Virškvotiniu nelaikomas (cukrus) ar (izogliukozė) ar (inulino sirupas) eksportui be grąžinamosios
išmokos“

— Ungarisch: „A [cukrot] vagy az [izoglükózt] vagy az [inulinszirupot] nem tekintik »kvótán felülinek« a viss-
zatérítés nélküli kivitel tekintetében‘

— Niederländisch: „[Suiker] of [Isoglucose] of [Inulinestroop] die niet als „buiten het quotum geproduceerd‘ wordt
beschouwd, bestemd voor uitvoer zonder restitutie‘

— Polnisch: „[Cukier] lub [Izoglukoza] lub [Syrop inulinowy] niezaliczany/-a do produktów »pozakwotowych«,
przeznaczony/-a do wywozu bez refundacji‘

— Portugiesisch: «[Açúcar] ou [Isoglucose] ou [Xarope de inulina] não considerado(a) ‚extra-quota‘ para exportação
sem restituição»
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— Rumänisch: „(Zahăr) sau (izoglucoză) sau (sirop de inulină) nefiind considerate «peste cotă» pentru exporturile
fără restituire‘

— Slowakisch: „[Cukor] alebo [izoglukóza] alebo [inulínový sirup], ktorý sa nepovažuje za ‚nad rámec kvóty“ na
vývoz bez náhrady“

— Slowenisch: „(Sladkor) ali (izoglukoza) ali (inulinski sirup) se ne štejejo kot ‚izven kvote‘ za izvoz brez
nadomestila“

— Finnisch: ”Tuetta vietävä [sokeri] tai [isoglukoosi] tai [inuliinisiirappi], jota ei pidetä kiintiön ulkopuolisena‘

— Schwedisch: ”[Socker] eller [isoglukos] eller [inulinsirap] som inte anses vara ’utomkvotsprodukter“ för export
utan bidrag‘

D. Vermerk gemäß Artikel 14 Absatz 3:

— Bulgarisch: „EX/IM, член 116 от Регламент (ЕО) № 2913/92 – лицензия, валидна в … (държава-членка
издател)“

— Spanisch: «EX/IM, artículo 116 del Reglamento (CEE) no 2913/92 — certificado válido en … (Estado
miembro de emisión)»

— Tschechisch: „EX/IM, článek 116 nařízení (EHS) č. 2913/92 – licence platná v … (vydávající členský stát)“

— Dänisch: Dänisch»EX/IM, artikel 116 i forordning (EØF) nr. 2913/92 — licens gyldig i … (udstedende
medlemsstat)«

— Deutsch: „EX/IM, Artikel 116 der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 — Lizenz gültig in … (erteilender
Mitgliedstaat)“

— Estnisch: ‚EX/IM, määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikkel 116 – litsents kehtib … (väljaandev liikmesriik)‘

— Griechisch: «EX/IM, άρθρο 116 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 — πιστοποιητικό που ισχύει στ … (κράτος
μέλος έκδοσης)»

— Englisch: „EX/IM, Article 116 of Regulation (EEC) No 2913/92 — licence valid in … (issuing Member
State)“

— Französisch: «EX/IM, article 116 du règlement (CEE) no 2913/92 — certificat valable au/en (État membre
d'émission)»

— Italienisch: «EX/IM, articolo 116 del regolamento (CEE) n. 2913/92 — titolo valido in … (Stato membro di
rilascio)»

— Lettisch: ‚EX/IM, Regulas (EEK) Nr. 2913/92 116. pants – licence ir derīga … (izsniedzēja dalībvalsts)‘

— Litauisch: „EX/IM, Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 116 straipsnis – licencija galioja … (išduodanti valstybė
narė)“

— Ungarisch: „EX/IM, a 2913/92/EGK rendelet 116. cikke – az engedély …-ban/-ben (kibocsátó tagállam)
érvényes‘

— Niederländisch: „EX/IM, artikel 116 van Verordening (EEG) nr. 2913/92 — certificaat geldig in … (lidstaat van
afgifte)‘

— Polnisch: „EX/IM, art. 116 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92 – pozwolenie ważne w (państwo człon-
kowskie wydające pozwolenie)‘

— Portugiesisch: «EX/IM, Artigo 116.o do Regulamento (CEE) n.o 2913/92 — certificado eficaz em …

(Estado-Membro de emissão)»

— Rumänisch: „EX/IM, articolul 116 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 – licență valabilă în … (statul membru
emitent)‘

— Slowakisch: „vývoz/dovoz, článok 116 nariadenia (EHS) č. 2913/92 – licencia platná v … (vydávajúci členský
štát)“

— Slowenisch: „IZ/UV, člen 116 Uredbe (EGS) št. 2913/92 – dovoljenje veljavno v … (država članica izdaja-
teljica)“

— Finnisch: ”EX/IM, asetuksen (ETY) N:o 2913/92 116 artikla – Todistus on voimassa … (myöntäjäjäsen-
valtio)‘

— Schwedisch: ”EX/IM, artikel 116 i förordning (EEG) nr 2913/92 – licens giltig i … (utfärdande medlemsstat)‘ “
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2032/2006 DER KOMMISSION

vom 21. Dezember 2006

zur Festsetzung der im Fischwirtschaftsjahr 2007 geltenden gemeinschaftlichen Rücknahme- und
Verkaufspreise für die Fischereierzeugnisse des Anhangs I der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 des

Rates

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 104/2000 des Rates vom
17. Dezember 1999 über die gemeinsame Marktorganisation
für Erzeugnisse der Fischerei und der Aquakultur (1), insbeson-
dere auf Artikel 20 Absatz 3 und Artikel 22,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Nach der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 werden der
gemeinschaftliche Rücknahmepreis und der gemeinschaft-
liche Verkaufspreis für jedes der in Anhang I derselben
Verordnung aufgeführten Erzeugnisse nach Maßgabe von
Frische, Größe oder Gewicht und Aufmachung dieses
Erzeugnisses durch Anwendung des Umrechnungsfaktors
für die betreffende Erzeugnisklasse so festgesetzt, dass ein
Betrag von 90 % des Orientierungspreises nicht über-
schritten wird.

(2) Auf die Rücknahmepreise in den Anlandegebieten, die
von den wichtigsten Verbrauchszentren der Gemeinschaft
sehr weit entfernt liegen, können Anpassungskoeffizien-
ten angewandt werden. Die Orientierungspreise für das
Fischwirtschaftsjahr 2007 sind für alle betreffenden Er-
zeugnisse mit der Verordnung (EG) Nr. …/… des Ra-
tes (2) festgesetzt worden.

(3) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent-
sprechen der Stellungnahme des Verwaltungsausschusses
für Fischereierzeugnisse —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Umrechnungsfaktoren, die zur Berechnung der gemein-
schaftlichen Rücknahme- und Verkaufspreise gemäß den Arti-
keln 20 und 22 der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 für das
Fischwirtschaftsjahr 2007 für die in Anhang I aufgeführten Er-
zeugnisse derselben Verordnung dienen, sind in Anhang I dieser
Verordnung aufgeführt.

Artikel 2

Die für das Fischwirtschaftsjahr 2007 geltenden gemeinschaft-
lichen Rücknahme- und Verkaufspreise und die Erzeugnisse, auf
die sich diese Preise beziehen, sind in Anhang II aufgeführt.

Artikel 3

Die Rücknahmepreise, die für das Fischwirtschaftsjahr 2007 in
den von den wichtigsten Verbrauchszentren der Gemeinschaft
sehr weit entfernt liegenden Anlandegebieten gelten, und die
Erzeugnisse, auf die sie sich beziehen, sind in Anhang III auf-
geführt.

Artikel 4

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Sie gilt mit Wirkung vom 1. Januar 2007.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 21. Dezember 2006

Für die Kommission
Joe BORG

Mitglied der Kommission
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ANHANG I

Umrechnungsfaktoren der Erzeugnisse des Anhangs I Abschnitte A, B und C der Verordnung (EWG) Nr.
104/2000

Art Größe (*)

Umrechnungsfaktoren

ausgenommen, mit
Kopf (*) ganz (*)

Extra, A (*) Extra, A (*)

Heringe der Art
Clupea harengus

1 0,00 0,47

2 0,00 0,72

3 0,00 0,68

4a 0,00 0,43

4b 0,00 0,43

4c 0,00 0,90

5 0,00 0,80

6 0,00 0,40

7a 0,00 0,40

7b 0,00 0,36

8 0,00 0,30

Sardinen der Art
Sardina pilchardus

1 0,00 0,51

2 0,00 0,64

3 0,00 0,72

4 0,00 0,47

Dornhai
Squalus acanthias

1 0,60 0,60

2 0,51 0,51

3 0,28 0,28

Katzenhai
Scyliorhinus spp.

1 0,64 0,60

2 0,64 0,56

3 0,44 0,36

Rotbarsche
Sebastes spp.

1 0,00 0,81

2 0,00 0,81

3 0,00 0,68

Kabeljau der Art
Gadus morhua

1 0,72 0,52

2 0,72 0,52

3 0,68 0,40

4 0,54 0,30

5 0,38 0,22

Köhler
Pollachius virens

1 0,72 0,56

2 0,72 0,56

3 0,71 0,55

4 0,61 0,30

Schellfisch
Melanogrammus aeglefinus

1 0,72 0,56

2 0,72 0,56

3 0,62 0,43

4 0,52 0,36
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Art Größe (*)

Umrechnungsfaktoren

ausgenommen, mit
Kopf (*) ganz (*)

Extra, A (*) Extra, A (*)

Merlan
Merlangius merlangus

1 0,66 0,50

2 0,64 0,48

3 0,60 0,44

4 0,41 0,30

Leng
Molva spp.

1 0,68 0,56

2 0,66 0,54

3 0,60 0,48

Makrelen der Art
Scomber scombrus

1 0,00 0,72

2 0,00 0,71

3 0,00 0,69

Spanische Makrelen der Art
Scomber japonicus

1 0,00 0,77

2 0,00 0,77

3 0,00 0,63

4 0,00 0,47

Sardellen
Engraulis spp.

1 0,00 0,68

2 0,00 0,72

3 0,00 0,60

4 0,00 0,25

Schollen
Pleuronectes platessa

1 0,75 0,41

2 0,75 0,41

3 0,72 0,41

4 0,52 0,34

Seehecht der Art
Merluccius merluccius

1 0,90 0,71

2 0,68 0,53

3 0,68 0,52

4 0,56 0,43

5 0,52 0,41

Scheefschnut
Lepidorhombus spp.

1 0,68 0,64

2 0,60 0,56

3 0,54 0,49

4 0,34 0,29

Scharben
Limanda limanda

1 0,71 0,58

2 0,54 0,42

Flundern
Platichthys flesus

1 0,66 0,58

2 0,50 0,42

Weißer Thun
Thunnus alalunga

1 0,90 0,81

2 0,90 0,77

Tintenfische
(Sepia officinalis und Rossia macrosoma)

1 0,00 0,64

2 0,00 0,64

3 0,00 0,40

(*) Die Frischeklassen, die Größe und die Aufmachung wurden nach Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 festgelegt.
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Art Größe (*)

Umrechnungsfaktoren

ganz oder ausgenom-
men, mit Kopf (*) ohne Kopf (*)

Extra, A (*) Extra, A (*)

Seeteufel
Lophius spp.

1 0,61 0,77

2 0,78 0,72

3 0,78 0,68

4 0,65 0,60

5 0,36 0,43

alle Aufmachungen

Extra, A (*)

Garnelen der Art
Crangon crangon

1 0,59

2 0,27

in Wasser gekocht Frisch oder gekühlt

Extra, A (*) Extra, A (*)

Tiefseegarnelen
Pandalus borealis

1 0,77 0,68

2 0,27 —

ganz (*)

Taschenkrebse
Cancer pagurus

1 0,72

2 0,54

ganz (*) Schwanz (*)

E' (*) Extra, A (*) Extra, A (*)

Kaisergranate
Nephrops norvegicus

1 0,86 0,86 0,81

2 0,86 0,59 0,68

3 0,77 0,59 0,50

4 0,50 0,41 0,41

ausgenommen, mit
Kopf (*) ganz (*)

Extra, A (*) Extra, A (*)

Seezungen
Solea spp.

1 0,75 0,58

2 0,75 0,58

3 0,71 0,54

4 0,58 0,42

5 0,50 0,33

(*) Die Frischeklassen, die Größe und die Aufmachung wurden nach Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 festgelegt.
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ANHANG II

Gemeinschaftliche Rücknahme- und Verkaufspreise der Erzeugnisse des Anhangs I Abschnitte A, B und C der
Verordnung (EG) Nr. 104/2000

Art Größe (*)

Rücknahmepreise (Euro/t)

ausgenommen, mit
Kopf (*) ganz (*)

Extra, A (*) Extra, A (*)

Heringe der Art
Clupea harengus

1 0 128

2 0 197

3 0 186

4a 0 117

4b 0 117

4c 0 246

5 0 218

6 0 109

7a 0 109

7b 0 98

8 0 82

Sardinen der Art
Sardina pilchardus

1 0 287

2 0 360

3 0 405

4 0 265

Dornhai
Squalus acanthias

1 654 654

2 556 556

3 305 305

Katzenhai
Scyliorhinus spp.

1 474 444

2 474 414

3 326 266

Rotbarsche
Sebastes spp.

1 0 925

2 0 925

3 0 777

Kabeljau der Art
Gadus morhua

1 1 169 844

2 1 169 844

3 1 104 649

4 876 487

5 617 357

Köhler
Pollachius virens

1 554 431

2 554 431

3 546 423

4 469 231

Schellfisch
Melanogrammus aeglefinus

1 740 576

2 740 576

3 637 442

4 535 370

(*) Die Frischeklassen, die Größe und die Aufmachung wurden nach Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 festgelegt.
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Art Größe (*)

Rücknahmepreise (Euro/t)

Ausgenommen, mit
Kopf (*) Ganz (*)

Extra, A (*) Extra, A (*)

Merlan
Merlangius merlangus

1 624 473

2 605 454

3 568 416

4 388 284

Leng
Molva spp.

1 813 670

2 789 646

3 718 574

Makrelen der Art
Scomber scombrus

1 0 237

2 0 234

3 0 227

Spanische Makrelen der Art
Scomber japonicus

1 0 229

2 0 229

3 0 188

4 0 140

Sardellen
Engraulis spp.

1 0 907

2 0 960

3 0 800

4 0 334

Schollen
Pleuronectes platessa

— 1. Januar bis 30. April 2007 1 809 442

2 809 442

3 777 442

4 561 367

— 1. Mai bis 31. Dezember 2007 1 1 124 615

2 1 124 615

3 1 079 615

4 779 510

Seehecht der Art
Merluccius merluccius

1 3 308 2 609

2 2 499 1 948

3 2 499 1 911

4 2 058 1 580

5 1 911 1 507

Scheefschnut
Lepidorhombus spp.

1 1 728 1 626

2 1 525 1 423

3 1 372 1 245

4 864 737

Scharben
Limanda limanda

1 613 501

2 466 362

(*) Die Frischeklassen, die Größe und die Aufmachung wurden nach Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 festgelegt.
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Art Größe (*)

Rücknahmepreise (Euro/t)

ausgenommen, mit
Kopf (*) ganz (*)

Extra, A (*) Extra, A (*)

Flundern
Platichtys flesus

1 343 301

2 260 218

Weißer Thun
Thunnus alalunga

1 2 196 1 771

2 2 196 1 684

Tintenfische
Sepia officinalis und Rossia macrosoma

1 0 1 069

2 0 1 069

3 0 668

ganz oder ausgenom-
men, mit Kopf (*) Ohne Kopf (*)

Extra, A (*) Extra, A (*)

Seeteufel
Lophius spp.

1 1 784 4 656

2 2 281 4 354

3 2 281 4 112

4 1 901 3 628

5 1 053 2 600

alle Aufmachungen

Extra, A (*)

Garnelen der Art
Crangon crangon

1 1 396

2 639

in Wasser gekocht Frisch oder gekühlt

Extra, A (*) Extra, A (*)

Tiefseegarnelen
Pandalus borealis

1 4 936 1 092

2 1 731 —

(*) Die Frischeklassen, die Größe und die Aufmachung wurden nach Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 festgelegt.

Art Größe (*)
Verkaufspreise (Euro/t)

Ganz (*)

Taschenkrebse
Cancer pagurus

1 1 272

2 954

ganz (*) Schwanz (*)

E' (*) Extra, A (*) Extra, A (*)

Kaisergranate
Nephrops norvegicus

1 4 590 4 590 3 466

2 4 590 3 149 2 910

3 4 109 3 149 2 140

4 2 669 2 188 1 754

Ausgenommen, mit
Kopf (*) ganz (*)

Extra, A (*) Extra, A (*)

Seezungen
Solea spp.

1 5 110 3 952

2 5 110 3 952

3 4 837 3 679

4 3 952 2 861

5 3 407 2 248

(*) Die Frischeklassen, die Größe und die Aufmachung wurden nach Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 festgelegt.
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ANHANG III

Rücknahmepreise in den von den wichtigsten Verbrauchszentren sehr weit entfernt liegenden Anlandegebieten

Art Anlandegebiet Koeffizient Größe (*)

Rücknahmepreise (EUR/t)

ausgenommen, mit
Kopf (*) ganz (*)

Extra, A (*) Extra, A (*)

Heringe der Art
Clupea harengus

Küstenregionen und Inseln Irlands 0,90 1 0 115

2 0 177

3 0 167

4a 0 106

Küstenregionen im Osten Englands von Ber-
wick bis Dover.
Küstenregionen Schottlands von Portpatrick
bis Eyemouth sowie die Inseln westlich und
nördlich dieser Regionen.
Küstenregionen der Grafschaft Down (Nord-
irland)

0,90 1 0 115

2 0 177

3 0 167

4a 0 106

Makrelen der Art
Scomber scombrus

Küstenregionen und Inseln Irlands 0,96 1 0 227

2 0 224

3 0 218

Küstenregionen und Inseln der Grafschaften
Wales und Devon im Vereinigten Königreich

0,95 1 0 225

2 0 222

3 0 216

Seehecht der Art
Merluccius merluccius

Küstenregionen von Troon (im Südwesten
Schottlands) bis Wick (im Nordosten Schott-
lands) und die Inseln westlich und nördlich
dieser Regionen

0,75 1 2 481 1 957

2 1 874 1 461

3 1 874 1 433

4 1 544 1 185

5 1 433 1 130

Weißer Thun
Thunnus alalunga

Azoren und Madeira 0,48 1 1 054 850

2 1 054 808

Sardinen der Art
Sardina pilchardus

Kanarische Inseln 0,48 1 0 138

2 0 173

3 0 195

4 0 127

Küstenregionen und Inseln der Grafschaften
Wales und Devon im Vereinigten Königreich

0,74 1 0 212

2 0 267

3 0 300

4 0 196

Atlantische Küstenregionen Portugals 0,93 2 0 335

0,81 3 0 328

(*) Die Frischeklassen, die Größe und die Aufmachung wurden nach Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 festgelegt.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2033/2006 DER KOMMISSION

vom 21. Dezember 2006

zur Festsetzung der gemeinschaftlichen Verkaufspreise für die in Anhang II der Verordnung (EG)
Nr. 104/2000 des Rates aufgeführten Fischereierzeugnisse für das Fischwirtschaftsjahr 2007

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 104/2000 des Rates vom
17. Dezember 1999 über die gemeinsame Marktorganisation
für Erzeugnisse der Fischerei und der Aquakultur (1), insbeson-
dere auf Artikel 25 Absätze 1 und 6,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Für jedes der in Anhang II der Verordnung (EG) Nr.
104/2000 aufgeführten Erzeugnisse wird vor Beginn
des Fischwirtschaftsjahrs ein gemeinschaftlicher Verkaufs-
preis in Höhe von mindestens 70 % und höchstens 90 %
des Orientierungspreises festgesetzt.

(2) Die Orientierungspreise für das Fischwirtschaftsjahr 2007
wurden für die betreffenden Erzeugnisse mit der Verord-
nung (EG) Nr. …/… des Rates (2) festgesetzt.

(3) Die Marktpreise schwanken je nach Art und Aufmachung
des Erzeugnisses erheblich, vor allem bei Kalmar und
Seehecht.

(4) Zur Bestimmung der Schwelle, ab der die Interventions-
maßnahmen gemäß Artikel 25 Absatz 2 der Verordnung

(EG) Nr. 104/2000 ausgelöst werden, sollten deshalb
Anpassungskoeffizienten für die verschiedenen Arten
und Aufmachungen der in der Gemeinschaft angelande-
ten Gefriererzeugnisse festgesetzt werden.

(5) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent-
sprechen der Stellungnahme des Verwaltungsausschusses
für Fischereierzeugnisse —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die gemeinschaftlichen Verkaufspreise gemäß Artikel 25 Ab-
satz 1 der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 für das Fischwirt-
schaftsjahr 2007 für die in Anhang II der Verordnung aufge-
führten Erzeugnisse sowie die entsprechenden Aufmachungen
und Koeffizienten sind im Anhang der vorliegenden Verordnung
angegeben.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Sie gilt mit Wirkung vom 1. Januar 2007.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 21. Dezember 2006

Für die Kommission
Joe BORG

Mitglied der Kommission
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ANHANG

VERKAUFSPREISE UND ANPASSUNGSKOEFFIZIENTEN

Art Aufmachung Anpassungsko-
effizient Intervention Verkaufspreis

(Euro je Tonne)

Schwarzer Heilbutt (Reinhardtius hip-
poglossoides)

ganz oder ausgenommen,
mit oder ohne Kopf

1,0 0,85 1 654

Seehecht (Merluccius spp.) ganz oder ausgenommen,
mit oder ohne Kopf

1,0 0,85 1 022

Einzelfilets

– mit Haut 1,0 0,85 1 243

– ohne Haut 1,1 0,85 1 367

Meerbrassen
(Dentex dentex und Pagellus spp.)

ganz oder ausgenommen,
mit oder ohne Kopf

1,0 0,85 1 335

Schwertfische (Xiphias gladius) ganz oder ausgenommen,
mit oder ohne Kopf

1,0 0,85 3 467

Garnelen Penaeidae gefroren

a) Parapenaeus Longirostris 1,0 0,85 3 533

b) Andere Penaeidae 1,0 0,85 6 782

Tintenfische (Sepia officinalis und
Rossia macrosoma) und Zwergtinten-
fische (Sepiola rondeletti)

gefroren 1,0 0,85 1 605

Kalmare und Pfeilkalmare (Loligo spp.)

a) Loligo patagonica – ganz, nicht gereinigt 1,00 0,85 993

– gereinigt 1,20 0,85 1 191

b) Loligo vulgaris – ganz, nicht gereinigt 2,50 0,85 2 482

– gereinigt 2,90 0,85 2 879

Tintenfische (Octopus spp.) gefroren 1,00 0,85 1 792

Illex argentinus – ganz, nicht gereinigt 1,00 0,80 717

– Rümpfe 1,70 0,80 1 219

Handelsaufmachung:

— ganz, nicht gereinigt: völlig unbehandelte Kalmare

— gereinigt: zumindest ausgenommene Kalmare

— Rümpfe: Kalmarenkörper, zumindest ausgenommen und ohne Kopf.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2034/2006 DER KOMMISSION

vom 21. Dezember 2006

zur Festsetzung der Referenzpreise für bestimmte Fischereierzeugnisse für das Fischwirtschaftsjahr
2007

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 104/2000 des Rates vom
17. Dezember 1999 über die gemeinsame Marktorganisation
für Erzeugnisse der Fischerei und der Aquakultur (1), insbeson-
dere auf Artikel 29 Absätze 1 und 5,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 können für
die Gemeinschaft geltende Referenzpreise jährlich für ein-
zelne Erzeugniskategorien der Erzeugnisse festgesetzt
werden, für die die Zollsätze gemäß Artikel 28 Absatz 1
derselben Verordnung ausgesetzt werden. Dasselbe gilt
für die Erzeugnisse, für die entweder im Rahmen einer
in der WTO konsolidierten Verringerung der Zollsätze
oder einer anderen Präferenzregelung die Einhaltung ei-
nes Referenzpreises vorgeschrieben ist.

(2) Der Referenzpreis bei den in Anhang I Abschnitte A und
B der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 aufgeführten Er-
zeugnissen entspricht dem gemäß Artikel 20 Absatz 1
derselben Verordnung festgesetzten Rücknahmepreis.

(3) Die gemeinschaftlichen Rücknahmepreise für die betref-
fenden Erzeugnisse sind für das Fischwirtschaftsjahr 2006
mit der Verordnung (EG) Nr. 2032/2006 der Kommis-
sion (2) festgesetzt worden.

(4) Der Referenzpreis bei den anderen als den in den An-
hängen I und II der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 auf-
geführten Erzeugnissen wird insbesondere auf der Grund-
lage des gewogenen Durchschnitts der auf den Einfuhr-
märkten oder in den Einfuhrhäfen der Mitgliedstaaten
während der letzten drei Jahre vor Festsetzung des Refe-
renzpreises festgestellten Zollwerte berechnet.

(5) Es erscheint nicht notwendig, Referenzpreise für alle un-
ter die Kriterien der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 fal-
lenden Erzeugnisse festzusetzen, insbesondere diejenigen,
bei denen die aus Drittländern eingeführten Mengen nur
von geringer Bedeutung sind.

(6) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent-
sprechen der Stellungnahme des Verwaltungsausschusses
für Fischereierzeugnisse —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die für das Fischwirtschaftsjahr 2007 geltenden Referenzpreise
für Fischereierzeugnisse gemäß Artikel 29 der Verordnung (EG)
Nr. 104/2000 sind im Anhang der vorliegenden Verordnung
aufgeführt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Sie gilt mit Wirkung vom 1. Januar 2007.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 21. Dezember 2006

Für die Kommission
Joe BORG

Mitglied der Kommission
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ANHANG (*)

1. Referenzpreise für die in Artikel 29 Absatz 3 Buchstabe a) der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 genannten
Erzeugnisse

Fischart Größe (1)

Referenzpreis (in EUR/Tonne)

ausgenommen, mit Kopf (1) ganz (1)

TARIC-Zusatzcode Extra, A (1) TARIC-Zusatzcode Extra, A (1)

Heringe der Art
Clupea harengus
ex 0302 40 00

1 — F011 128

2 — F012 197

3 — F013 186

4a — F016 117

4b — F017 117

4c — F018 246

5 — F015 218

6 — F019 109

7a — F025 109

7b — F026 98

8 — F027 82

Rotbarsche, Goldbarsche oder
Tiefenbarsche
(Sebastes-Arten)
ex 0302 69 31 und
ex 0302 69 33

1 — F067 925

2 — F068 925

3 — F069 777

Kabeljau der Art
Gadus morhua
ex 0302 50 10

1 F073 1 169 F083 844

2 F074 1 169 F084 844

3 F075 1 104 F085 649

4 F076 876 F086 487

5 F077 617 F087 357

in Wasser gekocht frisch oder gekühlt

TARIC-Zusatzcode Extra, A (1) TARIC-Zusatzcode Extra, A (1)

Tiefseegarnelen
(Pandalus borealis)
ex 0306 23 10

1 F317 4 936 F321 1 092

2 F318 1 731 — —

(1) Die Frischeklassen, die Größe und die Aufmachung sind nach Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 festgelegt worden.
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2. Referenzpreise für die in Artikel 29 Absatz 3 Buchstabe d) der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 genannten
Erzeugnisse

Erzeugnis TARIC-Zusatz-code Aufmachung Referenzpreis
(in EUR/Tonne)

1. Rotbarsche, Goldbarsche oder
Tiefenbarsche (Sebastes-Arten)

ganz:

ex 0303 79 35
ex 0303 79 37

F411 — mit oder ohne Kopf 960

ex 0304 29 35
ex 0304 29 39

Filets:

F412 — mit Gräten („standard“) 1 934

F413 — ohne Gräten 2 117

F414 — Blöcke in unmittelbaren Um-
schließungen mit einem Ge-
wicht von nicht mehr als 4 kg

8>>>>>>>>><
>>>>>>>>>:

2 285

2. Kabeljau (Gadus morhua, Gadus ogac
und Gadus macrocephalus) und Fische
der Art Boreogadus saida

ex 0303 52 10, ex 0303 52 30,
ex 0303 52 90, ex 0303 79 41

F416 ganz, mit oder ohne Kopf 1 106

ex 0304 29 29

Filets:

F417 — Filets „interleaved“ oder Verar-
beitungsblöcke, mit Gräten
(„standard“)

2 428

F418 — Filets „interleaved“ oder Verar-
beitungsblöcke, ohne Gräten

2 664

F419 — Einzelfilets oder „fully inter-
leaved“, mit Haut

2 602

F420 — Einzelfilets oder „fully inter-
leaved“, ohne Haut

2 943

F421 — Blöcke in unmittelbaren Um-
schließungen mit einem Ge-
wicht von nicht mehr als 4 kg

8>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>:

2 903

ex 0304 99 33 F422 Stücke und anderes Fischfleisch,
ausgenommen Fischmusblöcke

1 434

3. Köhler (Pollachius virens)

ex 0304 29 31

Filets:

F424 — Filets „interleaved“ oder Verar-
beitungsblöcke, mit Gräten
(„standard“)

1 518

F425 — Filets „interleaved“ oder Verar-
beitungsblöcke, ohne Gräten

1 672

F426 — Einzelfilets oder „fully inter-
leaved“, mit Haut

1 476

F427 — Einzelfilets oder „fully inter-
leaved“, ohne Haut

1 680

F428 — Blöcke in unmittelbaren Um-
schließungen mit einem Ge-
wicht von nicht mehr als 4 kg

8>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>:

1 733

ex 0304 99 41 F429 Stücke und anderes Fischfleisch,
ausgenommen Fischmusblöcke

986
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Erzeugnis TARIC-Zusatz-code Aufmachung Referenzpreis
(in EUR/Tonne)

4. Schellfisch (Melanogrammus
aeglefinus)

ex 0304 29 33

Filets:

F431 — Filets „interleaved“ oder Verar-
beitungsblöcke, mit Gräten
(„standard“)

2 264

F432 — Filets „interleaved“ oder Verar-
beitungsblöcke, ohne Gräten

2 606

F433 — Einzelfilets oder „fully inter-
leaved“, mit Haut

2 537

F434 — Einzelfilets oder „fully inter-
leaved“, ohne Haut

2 710

F435 — Blöcke in unmittelbaren Um-
schließungen mit einem Ge-
wicht von nicht mehr als 4 kg

8>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>:

2 960

5. Pazifischer Pollak
(Theragra chalcogramma)

Filets:

ex 0304 29 85 F441 — Filets „interleaved“ oder Verar-
beitungsblöcke, mit Gräten
(„standard“)

1 159

F442 — Filets „interleaved“ oder Verar-
beitungsblöcke, ohne Gräten

1 324

6. Hering
(Clupea harengus, Clupea pallasii)

Heringslappen

ex 0304 19 97
ex 0304 99 23

F450 — mit einem Stückgewicht von
mehr als 80 g

510

F450 — mit einem Stückgewicht von
mehr als 80 g

464
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2035/2006 DER KOMMISSION

vom 21. Dezember 2006

zur Festsetzung der Höhe der Übertragungsbeihilfe und der Pauschalbeihilfe für bestimmte
Fischereierzeugnisse im Fischwirtschaftsjahr 2007

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 104/2000 vom 17. De-
zember 1999 über die gemeinsame Marktorganisation für Er-
zeugnisse der Fischerei und der Aquakultur (1),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 2814/2000 der Kommis-
sion vom 21. Dezember 2000 mit Bestimmungen zur Durch-
führung der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 des Rates im Hin-
blick auf die Gewährung einer Übertragungsbeihilfe für be-
stimmte Fischereierzeugnisse (2), insbesondere auf Artikel 5,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 939/2001 der Kommis-
sion vom 14. Mai 2001 mit Bestimmungen zur Durchführung
der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 des Rates im Hinblick auf
die Gewährung der Pauschalbeihilfe für bestimmte Fischereier-
zeugnisse (3), insbesondere auf Artikel 5,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Verordnung (EG) Nr. 104/2000 sieht bei bestimmten
frischen Erzeugnissen für die aus dem Handel genomme-
nen Mengen, die entweder zur Haltbarmachung verarbei-
tet und gelagert oder für eine bestimmte Dauer aufbe-
wahrt werden, Beihilfen vor.

(2) Diese Beihilfen sollen den Erzeugerorganisationen einen
ausreichenden Anreiz für die Verarbeitung oder Haltbar-
machung von aus dem Handel genommenen Erzeugnis-
sen bieten, um deren Vernichtung zu vermeiden.

(3) Die Höhe der Beihilfe ist so festzusetzen, dass bei den
betreffenden Erzeugnissen das Marktgleichgewicht nicht
gefährdet wird und die Wettbewerbsbedingungen nicht
verzerrt werden.

(4) Die Höhe der Beihilfe sollte die im vorherigen Fischwirt-
schaftsjahr in der Gemeinschaft festgestellten technischen
und finanziellen Kosten für die zur Haltbarmachung und
Lagerung unerlässlichen Arbeitsgänge nicht überschreiten.

(5) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent-
sprechen der Stellungnahme des Verwaltungsausschusses
für Fischereierzeugnisse —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Höhe der Übertragungsbeihilfe gemäß Artikel 23 der Ver-
ordnung (EG) Nr. 104/2000 und die Höhe der Pauschalbeihilfe
gemäß Artikel 24 Absatz 4 derselben Verordnung werden für
das Fischwirtschaftsjahr 2007 im Anhang der vorliegenden Ver-
ordnung festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Sie gilt mit Wirkung vom 1. Januar 2007.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 21. Dezember 2006

Für die Kommission
Joe BORG

Mitglied der Kommission
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ANHANG

1. Übertragungsbeihilfe für die Erzeugnisse des Anhangs I Abschnitte A und B sowie für Seezungen (Solea-Arten) des
Anhangs I Abschnitt C der Verordnung (EG) Nr. 104/2000

Methoden der Verarbeitung gemäß Artikel 23 der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 Beihilfebetrag
(EUR/t)

1 2

I. Einfrieren und Lagerung von Erzeugnissen, ganz, ausgenommen, mit Kopf
oder zerteilt

— Sardinen der Art Sardina pilchardus 345

— Andere Arten 280

II. Filetieren, Einfrieren und Lagerung 365

III. Salzen und/oder Trocknen und Lagerung von Erzeugnissen, ganz, ausgenom-
men, mit Kopf, filetiert oder zerteilt

265

IV. Marinieren und Lagerung 245

2. Übertragungsbeihilfe für die übrigen Erzeugnisse des Anhangs I Abschnitt C der Verordnung (EG) Nr. 104/2000

Methoden der Verarbeitung und/oder Haltbarmachung gemäß
Artikel 23 der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 Erzeugnis Beihilfebetrag

(EUR/t)

1 2 3

I. Einfrieren und Lagerung Kaisergranat
Nephrops norvegicus

305

Kaisergranatschwänze
Nephrops norvegicus

230

II. Köpfen, Einfrieren und Lagerung Kaisergranat
Nephrops norvegicus

285

III. Kochen, Einfrieren und Lagerung Kaisergranat
Nephrops norvegicus

305

Taschenkrebs
Cancer pagurus

230

IV. Pasteurisieren und Lagerung Taschenkrebs
Cancer pagurus

365

V. Aufbewahrung im Wasserbecken oder im Käfig Taschenkrebs
Cancer pagurus

210

3. Pauschalbeihilfe für die Erzeugnisse des Anhangs IV der Verordnung (EG) Nr. 104/2000

Verarbeitungsmethoden Beihilfebetrag
(EUR/t)

I. Einfrieren und Lagerung von Erzeugnissen, ganz, ausgenommen, mit Kopf
oder zerteilt

280

II. Filetieren, Einfrieren und Lagerung 365
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2036/2006 DER KOMMISSION

vom 21. Dezember 2006

zur Festsetzung der Höhe der Beihilfe zur privaten Lagerhaltung für bestimmte Fischereierzeugnisse
im Fischwirtschaftsjahr 2007

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 104/2000 des Rates vom
17. Dezember 1999 über die gemeinsame Marktorganisation
für Erzeugnisse der Fischerei und der Aquakultur (1),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 2813/2000 der Kommis-
sion vom 21. Dezember 2000 mit Bestimmungen zur Durch-
führung der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 des Rates im Hin-
blick auf die Gewährung von Beihilfen zur privaten Lagerhal-
tung für bestimmte Fischereierzeugnisse (2), insbesondere auf
Artikel 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Höhe der Beihilfe sollte die in der Gemeinschaft im
vorausgegangenen Fischwirtschaftsjahr festgestellten tech-
nischen und finanziellen Kosten nicht überschreiten.

(2) Um keinen Anreiz für eine längere Lagerhaltung zu ge-
ben, die Zahlungsfristen zu verkürzen und die Kontroll-
last zu verringern, ist die Beihilfe zur privaten Lagerhal-
tung als einmaliger Betrag auszuzahlen.

(3) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent-
sprechen der Stellungnahme des Verwaltungsausschusses
für Fischereierzeugnisse —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Höhe der Beihilfe zur privaten Lagerhaltung gemäß Artikel
25 der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 für Erzeugnisse des
Anhangs II dieser Verordnung wird für das Fischwirtschaftsjahr
2007 wie folgt festgesetzt:

— erster Monat: 210 EUR je Tonne,

— zweiter Monat: 0 EUR je Tonne.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Sie gilt mit Wirkung vom 1. Januar 2007.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 21. Dezember 2006

Für die Kommission
Joe BORG

Mitglied der Kommission
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2037/2006 DER KOMMISSION

vom 21. Dezember 2006

zur Festsetzung der Pauschalwerte für die aus dem Handel genommenen Fischereierzeugnisse, die
zur Berechnung des finanziellen Ausgleichs und des entsprechenden Vorschusses dienen, für das

Fischwirtschaftsjahr 2007

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 104/2000 des Rates vom
17. Dezember 1999 über die gemeinsame Marktorganisation
für Erzeugnisse der Fischerei und der Aquakultur (1), insbeson-
dere auf Artikel 21 Absätze 5 und 8,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 wird den
Erzeugerorganisationen, die unter bestimmten Vorausset-
zungen bei den in Anhang I Abschnitte A und B der
genannten Verordnung aufgeführten Erzeugnissen Rück-
nahmen durchführen, ein finanzieller Ausgleich gewährt.
Der Wert dieses Ausgleichs muss um den pauschal fest-
gesetzten Wert der für andere Zwecke als zum Verzehr
bestimmten Erzeugnisse verringert werden.

(2) Mit der Verordnung (EG) Nr. 2493/2001 der Kommis-
sion vom 19. Dezember 2001 über den Absatz bestimm-
ter aus dem Handel genommener Fischereierzeugnisse (2)
wurden die Möglichkeiten für den Absatz der aus dem
Handel genommenen Erzeugnisse festgelegt. Es ist erfor-
derlich, den Wert dieser Erzeugnisse für jede der vorge-
sehenen Möglichkeiten pauschal festzusetzen, wobei die
durchschnittlichen Einnahmen zu berücksichtigen sind,
die bei einem solchen Absatz in den einzelnen Mitglied-
staaten erzielt werden können.

(3) Gemäß Artikel 7 der Verordnung (EG) Nr. 2509/2000
der Kommission vom 15. November 2000 mit Bestim-
mungen zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr.
104/2000 des Rates im Hinblick auf die Gewährung
des finanziellen Ausgleichs für die Rücknahme bestimm-
ter Fischereierzeugnisse (3) gelten für den Fall, dass eine
Erzeugerorganisation oder eines ihrer Mitglieder ihre/
seine Erzeugnisse in einem anderen Mitgliedstaat zum
Verkauf anbietet als dem Mitgliedstaat, in dem sie aner-

kannt wurde, besondere Bestimmungen, nach denen die
für die Gewährung des finanziellen Ausgleichs zuständige
Stelle hiervon zu unterrichten ist. Besagte Stelle ist die
Stelle des Mitgliedstaats, in dem die Erzeugerorganisation
anerkannt wurde. Demnach sollte der abziehbare Pau-
schalwert derjenige sein, der in diesem Mitgliedstaat der
Anerkennung gilt.

(4) Dieselbe Berechnungsmethode ist auf den Vorschuss zum
finanziellen Ausgleich gemäß Artikel 6 Absatz 1 der Ver-
ordnung (EWG) Nr. 2509/2000 anzuwenden.

(5) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent-
sprechen der Stellungnahme des Verwaltungsausschusses
für Fischereierzeugnisse —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Der zur Berechnung des finanziellen Ausgleichs und des ent-
sprechenden Vorschusses herangezogene Pauschalwert für die
von den Erzeugerorganisationen aus dem Handel genommenen
und für andere Zwecke als zum Verzehr verwendeten Fischerei-
erzeugnisse gemäß Artikel 21 Absatz 5 der Verordnung (EG)
Nr. 104/2000 ist für das Fischwirtschaftsjahr 2007 im Anhang
der vorliegenden Verordnung festgesetzt.

Artikel 2

Der vom Betrag des finanziellen Ausgleichs und des entspre-
chenden Vorschusses abziehbare Pauschalwert ist derjenige, der
in dem Mitgliedstaat gilt, in dem die Erzeugerorganisation an-
erkannt worden ist.

Artikel 3

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Sie gilt mit Wirkung vom 1. Januar 2007.
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 21. Dezember 2006

Für die Kommission
Joe BORG

Mitglied der Kommission
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ANHANG

Pauschalwerte

Verwendungszweck der aus dem Handel genommenen Erzeugnisse EUR/t

1. Verwendung nach Verarbeitung zu Mehl (Tierfutter):

a) für die Heringe der Art Clupea harengus und die Makrelen der Arten Scomber scombrus
und Scomber japonicus:

— Dänemark und Schweden 60

— Vereinigtes Königreich 50

— andere Mitgliedstaaten 17

— Frankreich 2

b) für Garnelen der Art Crangon crangon und Tiefseegarnelen (Pandalus borealis):

— Dänemark und Schweden 0

— andere Mitgliedstaaten 10

c) für die anderen Erzeugnisse:

— Dänemark 40

— Schweden, Portugal und Irland 17

— Vereinigtes Königreich 28

— andere Mitgliedstaaten 1

2. Verwendung in frischem oder haltbar gemachten Zustand (Tierfutter):

a) Sardinen der Art Sardina pilchardus und Sardellen (Engraulis-Arten):

— alle Mitgliedstaaten 8

b) für die anderen Erzeugnisse:

— Schweden 0

— Frankreich 30

— andere Mitgliedstaaten 30

3. Verwendung als Köder:

— Frankreich 45

— andere Mitgliedstaaten 20

4. Verwendung für andere als Futterzwecke 0
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RICHTLINIE 2006/140/EG DER KOMMISSION

vom 20. Dezember 2006

zur Änderung der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zwecks Aufnahme
des Wirkstoffs Sulfurylfluorid in Anhang I

(Text von Bedeutung für den EWR)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 16. Februar 1998 über das Inverkehrbringen
von Biozid-Produkten (1), insbesondere auf Artikel 16 Absatz 2
Unterabsatz 2,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Mit der Verordnung (EG) Nr. 2032/2003 der Kommis-
sion vom 4. November 2003 über die zweite Phase des
Zehn-Jahres-Arbeitsprogramms gemäß Artikel 16 Ab-
satz 2 der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates über das Inverkehrbringen von Bio-
zid-Produkten und zur Änderung der Verordnung (EG)
Nr. 1896/2000 (2) wurde die Liste der Wirkstoffe festge-
legt, die im Hinblick auf ihre mögliche Aufnahme in
Anhang I, IA oder IB der Richtlinie 98/8/EG bewertet
werden sollen. Diese Liste enthält Sulfurylfluorid.

(2) Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2032/2003 wurde Sul-
furylfluorid in Übereinstimmung mit Artikel 11 Absatz 2
der Richtlinie 98/8/EG zur Verwendung in der in An-
hang V der Richtlinie 98/8/EG definierten Produktart 8,
Holzschutzmittel, bewertet.

(3) Schweden wurde gemäß Artikel 5 Absatz 2 der Verord-
nung (EG) Nr. 2032/2003 zum Bericht erstattenden Mit-
gliedstaat bestimmt. Am 19. April 2005 hat Schweden
der Kommission gemäß Artikel 10 Absätze 5 und 7 der
genannten Verordnung den Bericht der zuständigen Be-
hörde und eine Empfehlung übermittelt.

(4) Die Mitgliedstaaten und die Kommission haben den Be-
richt der zuständigen Behörde geprüft. Das Ergebnis die-
ser Überprüfung wurde gemäß Artikel 11 Absatz 4 der
Verordnung (EG) Nr. 2032/2003 am 8. September 2006
im Ständigen Ausschuss für Biozid-Produkte in einem
Bewertungsbericht festgehalten.

(5) Die Bewertung von Sulfurylfluorid ergab keine offenen
Fragen oder Bedenken, mit denen der Wissenschaftliche
Ausschuss „Gesundheits- und Umweltrisiken“ (SCHER)
befasst werden müsste.

(6) Auf der Grundlage der verschiedenen Bewertungen kann
davon ausgegangen werden, dass als Holzschutzmittel
verwendete Biozid-Produkte, die Sulfurylfluorid enthalten,
die Anforderungen gemäß Artikel 5 der Richtlinie
98/8/EG insbesondere hinsichtlich der geprüften und
im Bewertungsbericht spezifizierten Anwendungszwecke
erfüllen. Daher sollte Sulfurylfluorid in Anhang I aufge-
nommen werden, damit die Zulassung von Biozid-Pro-
dukten, die als Holzschutzmittel verwendet werden und
Sulfurylfluorid enthalten, in allen Mitgliedstaaten in Über-
einstimmung mit Artikel 16 Absatz 3 der Richtlinie
98/8/EG erteilt, geändert oder aufgehoben werden kann.

(7) Es ist wichtig, dass die Bestimmungen dieser Richtlinie
gleichzeitig in allen Mitgliedstaaten angewandt werden
müssen, damit die Gleichbehandlung aller in Verkehr
befindlichen Biozid-Produkte, die den Wirkstoff Sulfuryl-
fluorid enthalten, gewährleistet und das ordnungsgemäße
Funktionieren des Marktes für Biozid-Produkte erleichtert
wird.

(8) Aufgrund der Ergebnisse des Bewertungsberichts emp-
fiehlt es sich vorzuschreiben, dass diese Produkte nur
für die berufsmäßige Verwendung durch geschulte Fach-
kräfte gemäß Artikel 10 Absatz 2 Ziffer i Buchstabe e der
Richtlinie 98/8/EG zugelassen werden und dass in Über-
einstimmung mit Artikel 10 Absatz 2 Ziffer i Buchstabe f
der Richtlinie 98/8/EG Risikominderungsmaßnahmen ge-
troffen werden, die die Sicherheit von Anwendern und
Umstehenden gewährleisten.

(9) Außerdem empfiehlt es sich, gemäß Artikel 10 Absatz 2
Ziffer i Buchstabe f der Richtlinie 98/8/EG eine konti-
nuierliche Überwachung sowie die Übermittlung weiterer
Informationen zu bestimmten im Bewertungsbericht ge-
nannten Punkten vorzuschreiben.

(10) Vor der Aufnahme eines Wirkstoffs in Anhang I ist eine
angemessene Frist einzuräumen, damit die Mitgliedstaa-
ten und die Betroffenen sich auf die Erfüllung der neuen
Anforderungen vorbereiten können und damit sicherge-
stellt ist, dass die Antragsteller, die Unterlagen eingereicht
haben, die volle zehnjährige Datenschutzfrist nutzen kön-
nen, die gemäß Artikel 12 Buchstabe c Ziffer ii der Richt-
linie 98/8/EG ab dem Zeitpunkt der Aufnahme zu laufen
beginnt.
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(11) Nach der Aufnahme ist den Mitgliedstaaten eine ange-
messene Frist für die Umsetzung von Artikel 16 Ab-
satz 3 der Richtlinie 98/8/EG und insbesondere für die
Erteilung, Änderung oder Aufhebung der Zulassungen
von Sulfurylfluorid enthaltenden Biozid-Produkten der
Produktart 8 einzuräumen, um sicherzustellen, dass diese
die Bestimmungen der Richtlinie 98/8/EG erfüllen.

(12) Die Richtlinie 98/8/EG sollte daher entsprechend geän-
dert werden.

(13) Die in dieser Richtlinie vorgesehenen Maßnahmen ent-
sprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses
für Biozid-Produkte —

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Artikel 1

Anhang I der Richtlinie 98/8/EG wird entsprechend dem An-
hang der vorliegenden Richtlinie geändert.

Artikel 2

Umsetzung

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen und veröffentlichen spätes-
tens bis 31. Dezember 2007 die erforderlichen Rechts- und
Verwaltungsvorschriften, um dieser Richtlinie nachzukommen.
Sie teilen der Kommission unverzüglich den Wortlaut dieser
Rechtsvorschriften mit und fügen eine Tabelle der Entsprechun-
gen zwischen der Richtlinie und diesen innerstaatlichen Rechts-
vorschriften bei.

Sie wenden diese Rechtsvorschriften ab 1. Januar 2009 an.

Bei Erlass dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in den
Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei der amtlichen
Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten
regeln die Einzelheiten der Bezugnahme.

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut
der wichtigsten innerstaatlichen Rechtsvorschriften mit, die sie
auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen.

Artikel 3

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Artikel 4

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Brüssel, den 20. Dezember 2006

Für die Kommission
Stavros DIMAS

Mitglied der Kommission
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II

(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

RAT

ENTSCHEIDUNG DES RATES

vom 28. November 2006

zur Feststellung gemäß Artikel 104 Absatz 8 des Vertrags zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, dass sich die von Polen aufgrund der Empfehlung des Rates nach Artikel 104

Absatz 7 des Vertrags getroffenen Maßnahmen als unzureichend erweisen

(2006/1014/EG)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 104 Absatz 8,

auf Empfehlung der Kommission,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Nach Artikel 104 EG-Vertrag haben die Mitgliedstaaten
übermäßige öffentliche Defizite zu vermeiden.

(2) Der Stabilitäts- und Wachstumspakt beruht auf dem Ziel
einer gesunden öffentlichen Finanzlage als Mittel zur Ver-
besserung der Voraussetzungen für Preisstabilität und für
ein kräftiges tragfähiges Wachstum, das der Schaffung
von Arbeitsplätzen förderlich ist. Der Stabilitäts- und
Wachstumspakt umfasst die Verordnung (EG) Nr.
1467/97 vom 7. Juli 1997 über die Beschleunigung
und Klärung der Umsetzung des Verfahrens bei einem
übermäßigen Defizit (1), die verabschiedet wurde, um
die umgehende Korrektur übermäßiger gesamtstaatlicher
Defizite zu fördern.

(3) In der Entschließung des Europäischen Rates von Ams-
terdam vom 17. Juni 1997 (2) wurden alle Parteien, na-
mentlich die Mitgliedstaaten, der Rat und die Kommis-

sion, nachdrücklich ersucht, den Vertrag und den Stabi-
litäts- und Wachstumspakt strikt und fristgerecht umzu-
setzen.

(4) Gemäß der Eurostat-Entscheidung vom 2. März 2004
über die sektorale Zuordnung von Rentensystemen (3)
können kapitalgedeckte Systeme mit im Voraus festge-
legten Beiträgen nicht als Systeme der sozialen Sicherheit
behandelt werden. Sie können somit auch nicht als Teil
des Sektors Gesamtstaat betrachtet werden. Bei der Ent-
scheidung handelte es sich um eine Rahmenentscheidung,
die vor der Umsetzung bilaterale Gespräche mit den Mit-
gliedstaaten erforderte. Bei diesen Gesprächen stellte Eu-
rostat fest, dass „einige Mitgliedstaaten für die Umsetzung
der Entscheidung gegebenenfalls eine Übergangsphase be-
nötigen, um Störungen bei der Durchführung ihrer Haus-
halte zu vermeiden“ (4). Die Übergangsphase, die Eurostat
zulässt, endet mit dem ersten Bericht über die Haushalts-
lage 2007, der am 1. April 2007 fällig ist. Polen hat
beschlossen, die Übergangsphase in Anspruch zu neh-
men. Deshalb werden Sozialbeiträge und andere Einnah-
men (sowie Ausgaben) kapitalgedeckter Systeme mit im
Voraus festgelegten Beiträgen als staatliche Einnahmen
(und Ausgaben) verbucht, so dass die Defizit- und Schul-
denstandsdaten niedriger ausfallen.

(5) Mit der Entscheidung 2005/183/EG (5) vom 5. Juli 2004
stellte der Rat gemäß Artikel 104 Absatz 6 EG-Vertrag
fest, dass in Polen ein übermäßiges Defizit besteht.
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(1) ABl. L 209 vom 2.8.1997, S. 6. Verordnung zuletzt geändert durch
die Verordnung (EG) Nr. 1056/2005 (ABl. L 174 vom 7.7.2005,
S. 5).

(2) ABl. C 236 vom 2.8.1997, S. 1.

(3) Siehe Eurostat Pressemitteilungen Nr. 30/2004 vom 2. März 2004
und Nr. 117/2004 vom 23. September 2004 sowie Kapitel I.1.3
über die Klassifizierung von im Kapitaldeckungsverfahren finanzier-
ten Pensionssystemen und Auswirkungen auf die öffentlichen Finan-
zen des Eurostat-Handbuchs über Defizit und Schuldenstand des
Staates. Download möglich unter: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
cache/ITY_OFFPUB/KS-BE-04-002/EN/KS-BE-04-002-EN.PDF

(4) Vgl. Fußnote 3.
(5) ABl. L 62 vom 9.3.2005, S. 18.



(6) Gemäß Artikel 104 Absatz 7 des Vertrags und Artikel 3
Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 1467/97 richtete der
Rat am 5. Juli 2004 eine Empfehlung an die polnischen
Behörden mit dem Ziel, das übermäßige Defizit so rasch
wie möglich zu beenden und in einem mittelfristigen
Rahmen Maßnahmen zu treffen, die es ermöglichen,
das Defizit bis 2007 auf glaubhafte und nachhaltige
Weise unter 3 % des BIP zu senken, gemäß dem Defizit-
rückführungspfad, der in dem von den Behörden im Mai
2004 vorgelegten und in der Stellungnahme des Rates
vom 5. Juli 2004 gebilligten Konvergenzprogramm vor-
gezeichnet wurde, wobei für die einzelnen Jahre folgende
Defizitziele gesteckt wurden: 5,7 % des BIP im Jahr 2004,
4,2 % des BIP im Jahr 2005, 3,3 % des BIP im Jahr 2006
und 1,5 % des BIP im Jahr 2007. Der Rat setzte den
polnischen Behörden eine Frist bis zum 5. November
2004, um „praktische Schritte zur Umsetzung der Maß-
nahmen einzuleiten, mit denen das Defizitziel bis zum
Jahr 2005 erreicht werden soll“.

(7) Der am 5. Juli 2004 vom Rat vorgezeichnete Pfad für die
Defizitrückführung bezog die Kosten der Rentenreform
aus dem Jahr 1999 nicht ein. Rund 20 % der Einnahmen
aus Rentenbeiträgen wurden vom umlagefinanzierten
System auf das kapitalgedeckte Rentensystem mit vorge-
gebenen Beiträgen umgelegt. Zum Zeitpunkt der Empfeh-
lung gemäß Artikel 104 Absatz 7 hat der Rat ausdrück-
lich berücksichtigt, dass die Defizitziele bei den geschätz-
ten Kosten der polnischen Rentenreform in Höhe von
jährlich rund 1,5 % des BIP nach oben korrigiert werden
müssten. Aus diesem Grund und wegen der Gefahren im
Zusammenhang mit der Strategie zur Haushaltskonsoli-
dierung wies der Rat in seiner Stellungnahme zum Kon-
vergenzprogramm vom Mai 2004 darauf hin, dass „die
haushaltspolitische Haltung im Programm nicht ausrei-
chen (dürfte), um das Defizit unter die 3 %-Marke des
BIP während des Programmzeitraums [d. h. bis 2007]
zu führen“.

(8) Nach Ablauf der in der Empfehlung des Rates gemäß
Artikel 104 Absatz 7 gesetzten Frist vom 5. November
2004 zog die Kommission in ihrer Mitteilung an den Rat
vom 14. Dezember 2004 den Schluss, dass im Falle
Polens keine weiteren Schritte im Rahmen des Verfahrens
bei einem übermäßigen Defizit erforderlich waren, da die
polnische Regierung wirksame Maßnahmen zur Errei-
chung des Defizitziels für 2005 ergriffen hatte.

(9) Am 17. Februar 2005 gab der Rat eine Stellungnahme
zum aktualisierten Konvergenzprogramm Polens vom
November 2004 ab. In der Aktualisierung wurde das

Defizitziel für das Jahr 2007 von den 1,5 % des Konver-
genzprogramms vom Mai 2004 auf 2,2 % des BIP, d. h.
bei Einbeziehung der Kosten der Rentenreform auf rund
3,7 % des BIP, korrigiert. Diese Korrektur erfolgte trotz
anhaltend starken Wachstums (das im Programm auf
durchschnittlich über 5 % pro Jahr veranschlagt wird),
während die Defizitwerte/-projektionen für die Jahre
2004—2006 aufgrund von Maßnahmen der Regierung,
eines stärkeren Wirtschaftswachstums und von statisti-
schen Revisionen gesenkt wurden. Der Rat stellte die Ge-
fahr einer verzögerten oder unvollständigen Umsetzung
der finanzpolitischen Anpassungsmaßnahmen fest. Der
Rat ersuchte Polen mit Blick auf die negativen Risiken
im Zusammenhang mit der Strategie für die Haushalts-
konsolidierung unter anderem darum, die finanzpoliti-
sche Anpassung über 2005 hinaus zu verstärken und
das Defizitziel für das Jahr 2007 herabzusetzen. Tatsäch-
lich wurde nur eine kleine Anzahl der Maßnahmen um-
gesetzt. Das Defizitergebnis im Jahr 2005 war mit 2,5 %
des BIP dennoch besser als erwartet.

(10) Am 14. März 2006 gab der Rat eine Stellungnahme zum
aktualisierten Konvergenzprogramm Polens vom Januar
2006 ab. In der Aktualisierung wird eine langsame Ver-
ringerung des gesamtstaatlichen Defizits (in Höhe von
durchschnittlich ca. 0,3 % des BIP jährlich im Zeitraum
2006—2008) anvisiert, um die Konvergenzkriterien bis
Ende der Legislaturperiode (d. h. Ende 2009) zu erfüllen.
Auch nach der neuerlichen Abwärtskorrektur der Defizit-
werte und -projektionen für die Jahre 2004—2006 auf-
grund von Maßnahmen der Regierung, eines stärkeren
Wirtschaftswachstums und von statistischen Revisionen
wurde im Programm für das Jahr 2007 das Defizitziel
von 2,2 % des BIP (ausschließlich der Kosten der Renten-
reform) beibehalten. Nach der Aufwärtskorrektur der
Kosten der Rentenreform auf 2 % aufgrund von Entwick-
lungen am Arbeitsmarkt, die besser ausfielen als erwartet,
und einer höheren Beteiligung am neuen Altersversor-
gungssystem lag das Defizitziel für das Jahr 2007, bei
Einbeziehung dieser Kosten, somit um 0,4 Prozentpunkt
des BIP höher als in der vorherigen Aktualisierung (4,1 %
des BIP im Vergleich zu 3,7 % des BIP). Der Rat verwies
auf mehrere Risiken im Zusammenhang mit der Strategie
der Haushaltskonsolidierung wie z. B. die relativ günsti-
gen Wachstumsannahmen für das letzte Jahr des Pro-
grammzeitraums (2008), die recht optimistischen Annah-
men zur Steuerelastizität und die angesichts der schwie-
rigen Situation bei den Sozialausgaben möglichen Pro-
bleme mit der Ausgabenkontrolle. Der Rat kam deshalb
zu dem Schluss, dass das „Konvergenzprogramm zwar
einige Fortschritte, nicht aber eine wirksame Korrektur
des übermäßigen Defizits bis zum Jahr 2007“ vorsehe.
Zudem verwies der Rat darauf, dass die geplante Korrek-
tur des strukturellen Haushaltssaldos (d. h. der nach der
gemeinsamen Methodik von den Kommissionsdienststel-
len anhand der Programmdaten berechnete konjunktur-
bereinigte Saldo ohne einmalige und sonstige befristete
Maßnahmen) sich im Programmzeitraum um durch-
schnittlich nur 0,25 % des BIP pro Jahr verbessern soll.
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(11) Im Haushaltsentwurf für das Jahr 2007 vom 27. Septem-
ber 2006 wird das gesamtstaatliche Defizit des Jahres
2006 (ausschließlich der Kosten der Rentenreform) auf
2,1 % des BIP veranschlagt; in der Aktualisierung des
Konvergenzprogramms vom Januar 2006 waren noch
2,6 % des BIP genannt (und 3,3 % lagen der Empfehlung
des Rates vom Juli 2004 gemäß Artikel 104 Absatz 7
zugrunde). Das Ergebnis fiel positiver aus, da aufgrund
eines Wachstums, das über den Prognosen lag, insgesamt
höhere Einnahmen (insbesondere persönliche Einkom-
menssteuer) entstanden und die Zunahme der Ausgaben
stärker eingedämmt wurde; namentlich staatliche Investi-
tionen waren niedriger als geplant. Im Haushaltsentwurf
2007 sind für die kommenden Jahre folgende Defizitziele
festgelegt: 1,7 % im Jahr 2007, 1,2 % im Jahr 2008 und
0,5 % im Jahr 2009.

(12) Die Bewertung der Maßnahmen, die Polen in Reaktion
auf die Empfehlung des Rates gemäß Artikel 104 Ab-
satz 7 ergriffen hat, um das übermäßige Defizit bis
2007 zu korrigieren, führt zu folgenden Schlussfolgerun-
gen:

— Das im Entwurf des Haushaltsplans 2007 genannte,
revidierte Defizitziel für das Jahr 2007 in Höhe von
1,7 % des BIP (ohne Kosten der Rentenreform) liegt
über dem Ziel von 1,5 % des BIP, das der Rat in
seiner Empfehlung vom 5. Juli 2004 für die Korrek-
tur des übermäßigen Defizits formulierte. Die Revi-
sion des Defizits für das Jahr 2007 erfolgte vor dem
Hintergrund von Defizitergebnissen, die im Zeitraum
2004—2006 deutlich niedriger ausgefallen sind als in
der Empfehlung angenommen.

— Der Übergangszeitraum für die Umsetzung der Euro-
stat-Entscheidung vom 2. März 2004 über die sekto-
rale Zuordnung von Rentensystemen endet mit dem
ersten Bericht über die Haushaltslage 2007, der am
1. April fällig sein wird. Die Einbeziehung der Kosten
der Rentenreform, die höher ausfielen als zuvor an-
genommen, führt für das Jahr 2007 zu einem Defi-
zitziel von etwa 3,7 % des BIP.

— In der Herbstprognose 2006 der Kommission wird
das Defizit für das Jahr 2007 um 0,3 % des BIP höher

veranschlagt als das Ziel der polnischen Behörden.
Insbesondere die Einnahmen aus direkten Steuern
dürften niedriger ausfallen als von den Behörden ge-
plant, während die Sozialausgaben und die öffentli-
chen Investitionen eher höher liegen dürften.

(13) Dieses führt zum Schluss, dass sich zwar die Haushalts-
lage verbessert hat und Polen seine Haushaltsziele bei
Zugrundelegung der derzeitigen Informationen bisher
übertroffen hat, aber das Defizit im Jahr 2007 den Refe-
renzwert von 3 % des BIP deutlich überschreiten wird,
was mit den Empfehlungen des Rates für eine Korrektur
des übermäßigen Defizits bis zur Frist 2007 nicht im
Einklang steht.

Polen hat sich gemäß der Entschließung des Europäischen
Rates von Amsterdam über den Stabilitäts- und Wachs-
tumspakt mit der Veröffentlichung der Ratsempfehlung
vom 5. Juli 2004 einverstanden erklärt (6) —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Maßnahmen Polens als Reaktion auf die Empfehlung des
Rates vom 5. Juli 2004 gemäß Artikel 104 Absatz 7 EG-Vertrag
haben sich als unzureichend erwiesen, um das übermäßige De-
fizit innerhalb der durch die Empfehlung gesetzten Frist zu
korrigieren.

Artikel 2

Diese Entscheidung ist an die Republik Polen gerichtet.

Geschehen zu Brüssel am 28. November 2006.

Im Namen des Rates
Der Präsident
E. TUOMIOJA
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BESCHLUSS DES RATES

vom 19. Dezember 2006

über die Unterzeichnung und vorläufige Anwendung des Abkommens zwischen der Europäischen
Gemeinschaft und der Regierung Malaysias über bestimmte Aspekte von Luftverkehrsdiensten

(2006/1015/EG)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 80 Absatz 2 in Verbin-
dung mit Artikel 300 Absatz 2 Unterabsatz 1 Satz 1,

auf Vorschlag der Kommission,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Am 5. Juni 2003 hat der Rat der Kommission ein Man-
dat für die Aufnahme von Verhandlungen mit Drittstaa-
ten erteilt, um bestimmte Klauseln in bestehenden bilate-
ralen Abkommen im Rahmen eines Gemeinschaftsab-
kommens zu ersetzen.

(2) Gemäß den Verfahren und Direktiven im Anhang des
Beschlusses des Rates, mit dem der Kommission ein Man-
dat für die Aufnahme von Verhandlungen mit Drittstaa-
ten erteilt wird, um bestimmte Klauseln in bestehenden
bilateralen Abkommen im Rahmen eines Gemeinschafts-
abkommens zu ersetzen, hat die Kommission im Namen
der Gemeinschaft mit der Regierung Malaysias ein Ab-
kommen über bestimmte Aspekte von Luftverkehrsdiens-
ten ausgehandelt.

(3) Das von der Kommission ausgehandelte Abkommen
sollte vorbehaltlich seines späteren Abschlusses unter-
zeichnet und vorläufig angewandt werden —

BESCHLIESST:

Artikel 1

Die Unterzeichnung des Abkommens zwischen der Europä-
ischen Gemeinschaft und der Regierung von Malaysia über be-
stimmte Aspekte von Luftverkehrsdiensten wird vorbehaltlich
eines Beschlusses des Rates über den Abschluss des Abkom-
mens im Namen der Gemeinschaft genehmigt.

Der Wortlaut des Abkommens ist diesem Beschluss beigefügt.

Artikel 2

Der Präsident des Rates wird ermächtigt, die Person(en) zu be-
nennen, die befugt ist/sind, das Abkommen im Namen der
Gemeinschaft vorbehaltlich seines Abschlusses zu unterzeich-
nen.

Artikel 3

Bis zu seinem Inkrafttreten wird das Abkommen ab dem ersten
Tag des Monats vorläufig angewandt, der auf den Tag folgt, an
dem die Vertragsparteien einander den Abschluss der hierfür
erforderlichen Verfahren notifiziert haben.

Artikel 4

Der Präsident des Rates wird ermächtigt, die Notifizierung ge-
mäß Artikel 9 Absatz 2 des Abkommens vorzunehmen.

Geschehen zu Brüssel am 19. Dezember 2006.

Im Namen des Rates
Der Präsident
J. KORKEAOJA
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ABKOMMEN

zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Regierung Malaysias über bestimmte Aspekte
von Luftverkehrsdiensten

DIE EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT

einerseits und

DIE REGIERUNG MALAYSIAS (nachstehend „Malaysia“)

andererseits

(nachstehend „die Vertragsparteien“) —

IN DER ERKENNTNIS, dass einige dem Gemeinschaftsrecht widersprechende Bestimmungen der bilateralen Luftverkehrs-
abkommen zwischen Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft und Malaysia mit dem Gemeinschaftsrecht in Ein-
klang zu bringen sind, um eine solide Rechtsgrundlage für die Luftverkehrsdienste zwischen der Europäischen Gemein-
schaft und Malaysia zu schaffen und die Kontinuität dieser Luftverkehrsdienste zu erhalten,

ANGESICHTS der ausschließlichen Zuständigkeit der Europäischen Gemeinschaft für bestimmte Aspekte, die Gegenstand
bilateraler Luftverkehrsabkommen zwischen Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft und Drittstaaten sein können,

IN ANBETRACHT DES UMSTANDS, dass die Luftfahrtunternehmen der Gemeinschaft nach dem Gemeinschaftsrecht
Anspruch auf diskriminierungsfreien Zugang zu den Strecken zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Gemein-
schaft und Drittstaaten haben,

GESTÜTZT AUF die Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und bestimmten Drittstaaten, nach denen
Staatsangehörige dieser Drittstaaten Eigentum an den nach dem Recht der Europäischen Gemeinschaft zugelassenen
Luftfahrtunternehmen erwerben können,

IN ANBETRACHT DES UMSTANDS, dass die Luftfahrtunternehmen der Gemeinschaft nach dem Gemeinschaftsrecht
grundsätzlich keine Übereinkünfte treffen dürfen, die den Handel zwischen Mitgliedstaaten der Europäischen Gemein-
schaft beeinträchtigen können und eine Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs bezwecken
oder bewirken,

IN DER ERKENNTNIS, dass Bestimmungen in bilateralen Luftverkehrsabkommen zwischen Mitgliedstaaten der Europä-
ischen Gemeinschaft und Malaysia, die i) den Wettbewerb zwischen Luftfahrtunternehmen auf den betreffenden Strecken
verhindernde, verzerrende oder einschränkende Vereinbarungen zwischen Unternehmen, Beschlüsse von Unternehmens-
vereinigungen oder aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen vorschreiben oder erleichtern oder ii) die Auswirkungen
solcher Vereinbarungen, Beschlüsse oder Verhaltensweisen verstärken oder iii) Luftfahrtunternehmen oder anderen priva-
ten Wirtschaftsteilnehmern die Zuständigkeit übertragen, den Wettbewerb zwischen Luftfahrtunternehmen auf den be-
treffenden Strecken verhindernde, verzerrende oder einschränkende Maßnahmen zu ergreifen, die praktische Wirksamkeit
der für die Unternehmen geltenden Wettbewerbsregeln aufheben können,

UNTER HINWEIS DARAUF, dass die Europäische Gemeinschaft nicht beabsichtigt, im Rahmen dieser Verhandlungen das
Gesamtvolumen des Luftverkehrs zwischen der Europäischen Gemeinschaft und Malaysia zu vergrößern, das Gleichge-
wicht zwischen den Luftfahrtunternehmen der Gemeinschaft und den Luftfahrtunternehmen Malaysias zu beeinflussen
oder verkehrsrechtliche Bestimmungen in den bestehenden bilateralen Luftverkehrsabkommen zu ändern —
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SIND WIE FOLGT ÜBEREINGEKOMMEN:

Artikel 1

Allgemeine Bestimmungen

(1) Für die Zwecke dieses Abkommens bezeichnet der Aus-
druck „Mitgliedstaaten“ die Mitgliedstaaten der Europäischen
Gemeinschaft.

(2) In den in Anhang I genannten Abkommen gelten Bezug-
nahmen auf Staatsangehörige des Mitgliedstaats, der Vertrags-
partei des betreffenden Abkommens ist, als Bezugnahmen auf
die Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten der Europäischen
Gemeinschaft.

(3) In den in Anhang I genannten Abkommen gelten Bezug-
nahmen auf Luftfahrtunternehmen des Mitgliedstaats, der Ver-
tragspartei des betreffenden Abkommens ist, als Bezugnahmen
auf die von dem betreffenden Mitgliedstaat benannten Luftfahrt-
unternehmen.

Artikel 2

Benennung durch einen Mitgliedstaat

(1) Die Bestimmungen der Absätze 2 und 3 des vorliegenden
Artikels ersetzen die entsprechenden Bestimmungen der in An-
hang II Buchstaben a und b genannten Artikel in Bezug auf die
Benennung von Luftfahrtunternehmen durch den jeweiligen
Mitgliedstaat, die ihnen von Malaysia erteilten Genehmigungen
und Erlaubnisse sowie die Verweigerung, den Widerruf, die Auf-
hebung oder Einschränkung dieser Genehmigungen und Erlaub-
nisse.

(2) Benennt ein Mitgliedstaat ein Luftfahrtunternehmen, so
erteilt Malaysia unverzüglich die entsprechenden Genehmigun-
gen und Erlaubnisse, sofern

i) das Luftfahrtunternehmen gemäß dem Vertrag zur Grün-
dung der Europäischen Gemeinschaft im Hoheitsgebiet des
Mitgliedstaats niedergelassen ist und über eine Betriebsge-
nehmigung nach dem Recht der Europäischen Gemeinschaft
verfügt und

ii) der für die Ausstellung des Luftverkehrsbetreiberzeugnisses
zuständige Mitgliedstaat eine wirksame gesetzliche Kontrolle
über das Unternehmen ausübt und diese aufrechterhält und
die zuständige Luftfahrtbehörde in der Benennung eindeutig
angegeben ist und

iii) die Hauptniederlassung des Unternehmens sich im Hoheits-
gebiet des Mitgliedstaats befindet, der die Betriebsgenehmi-
gung erteilt hat, und

iv) das Unternehmen sich unmittelbar oder über Mehrheitsbe-
teiligung im Eigentum von Mitgliedstaaten und/oder deren
Staatsangehörigen oder von anderen in Anhang III aufge-
führten Staaten und/oder deren Staatsangehörigen befindet
und von diesen tatsächlich kontrolliert wird.

(3) Genehmigungen oder Erlaubnisse für ein von einem Mit-
gliedstaat benanntes Luftfahrtunternehmen können von Malay-
sia verweigert, widerrufen, aufgehoben oder eingeschränkt wer-
den, wenn

i) das Luftfahrtunternehmen nicht im Hoheitsgebiet des Mit-
gliedstaats im Sinne des Vertrags zur Gründung der Europä-
ischen Gemeinschaft niedergelassen ist oder über keine Be-
triebsgenehmigung nach dem Recht der Europäischen
Gemeinschaft verfügt oder

ii) der für die Ausstellung des Luftverkehrsbetreiberzeugnisses
zuständige Mitgliedstaat keine wirksame gesetzliche Kon-
trolle über das Unternehmen ausübt und diese aufrechterhält
oder die zuständige Luftfahrtbehörde in der Benennung
nicht eindeutig angegeben ist oder

iii) das Unternehmen sich nicht unmittelbar oder über Mehr-
heitsbeteiligung im Eigentum von Mitgliedstaaten und/oder
deren Staatsangehörigen oder von anderen in Anhang III
aufgeführten Staaten und/oder deren Staatsangehörigen be-
findet und von diesen tatsächlich kontrolliert wird oder

iv) das Unternehmen aufgrund eines bilateralen Abkommens
zwischen Malaysia und einem anderen Mitgliedstaat bereits
über eine Betriebsgenehmigung verfügt und Malaysia nach-
weist, dass es bei Ausübung der sich aus dem vorliegenden
Abkommen ergebenden Verkehrsrechte auf einer den ande-
ren Mitgliedstaat berührenden Strecke verkehrsrechtliche
Einschränkungen, die sich aus dem anderen Abkommen er-
geben, missachten würde, oder

v) das benannte Luftfahrtunternehmen über ein von einem
Mitgliedstaat ausgestelltes Luftverkehrsbetreiberzeugnis ver-
fügt und kein bilaterales Luftverkehrsabkommen zwischen
Malaysia und diesem Mitgliedstaat in Kraft ist und dieser
Mitgliedstaat den von Malaysia benannten Luftfahrtunterneh-
men Verkehrsrechte verweigert hat.

Malaysia übt seine sich aus diesem Absatz ergebenden Rechte
aus, ohne die Luftfahrtunternehmen der Gemeinschaft aus
Gründen der Staatszugehörigkeit zu diskriminieren.

Artikel 3

Sicherheit

(1) Die Bestimmungen in Absatz 2 des vorliegenden Artikels
ergänzen die entsprechenden Bestimmungen der in Anhang II
Buchstabe c genannten Artikel.

(2) Benennt ein Mitgliedstaat (der „erste Mitgliedstaat“) ein
Luftfahrtunternehmen, über das ein anderer Mitgliedstaat die
gesetzliche Kontrolle ausübt und aufrechterhält, so erstrecken
sich die Rechte, die Malaysia aufgrund der Sicherheitsbestim-
mungen des zwischen ihm und dem ersten Mitgliedstaat ge-
schlossenen Abkommens genießt, auch auf die Sicherheitsvor-
schriften, die der zweite Mitgliedstaat beschließt, ausübt und
aufrechterhält, sowie auf die Betriebsgenehmigung des Unter-
nehmens.
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Artikel 4

Besteuerung von Flugkraftstoff

(1) Die Bestimmungen in Absatz 2 des vorliegenden Artikels
ergänzen die entsprechenden Bestimmungen der in Anhang II
Buchstabe d genannten Artikel.

(2) Ungeachtet anders lautender Bestimmungen hindern die
in Anhang II Buchstabe d genannten Abkommen die Mitglied-
staaten nicht daran, nach dem Grundsatz der Gleichbehandlung
Steuern, Zölle oder sonstige Abgaben auf den Kraftstoff zu er-
heben, der in ihrem Hoheitsgebiet von einem Luftfahrzeug eines
von Malaysia benannten Luftfahrtunternehmens an Bord ge-
nommen und auf Flügen innerhalb des Mitgliedstaats oder in
einen anderen Mitgliedstaat verwendet wird.

Artikel 5

Beförderungstarife innerhalb der Europäischen
Gemeinschaft

(1) Die Bestimmungen in Absatz 2 des vorliegenden Artikels
ergänzen die entsprechenden Bestimmungen der in Anhang II
Buchstabe e genannten Artikel.

(2) Die Tarife, die die Luftfahrtunternehmen, die von Malay-
sia nach einem der in Anhang I genannten und eine der Be-
stimmungen aus Anhang II Buchstabe e enthaltenden Abkom-
men benannt wurden, für Beförderungen gänzlich innerhalb der
Europäischen Gemeinschaft anwenden, unterliegen dem Recht
der Europäischen Gemeinschaft.

Artikel 6

Vereinbarkeit mit dem Wettbewerbsrecht

(1) Ungeachtet anders lautender Bestimmungen erlauben die
in Anhang I genannten Abkommen nicht, i) den Wettbewerb
verhindernde, verzerrende oder einschränkende Vereinbarungen
zwischen Unternehmen, Beschlüsse von Unternehmensvereini-
gungen oder aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen zu er-
leichtern oder ii) die Auswirkungen solcher Vereinbarungen, Be-
schlüsse oder Verhaltensweisen zu verstärken oder iii) privaten
Wirtschaftsteilnehmern die Zuständigkeit zu übertragen, den
Wettbewerb verhindernde, verzerrende oder einschränkende
Maßnahmen zu ergreifen.

(2) Die Bestimmungen in den in Anhang I genannten Ab-
kommen, die mit Absatz 1 dieses Artikels unvereinbar wären,
finden keine Anwendung.

Artikel 7

Anhänge des Abkommens

Die Anhänge dieses Abkommens sind Bestandteil dieses Ab-
kommens.

Artikel 8

Überarbeitung oder Änderung

Die Vertragsparteien können dieses Abkommen jederzeit im
gegenseitigen Einvernehmen überarbeiten oder ändern.

Artikel 9

Inkrafttreten und vorläufige Anwendung

(1) Dieses Abkommen tritt in Kraft, wenn die Vertragspar-
teien einander schriftlich notifiziert haben, dass ihre jeweiligen
für das Inkrafttreten erforderlichen internen Verfahren abge-
schlossen sind.

(2) Ungeachtet des Absatzes 1 vereinbaren die Vertragspar-
teien, dieses Abkommen ab dem ersten Tag des Monats vor-
läufig anzuwenden, der auf den Tag folgt, an dem die Vertrags-
parteien einander den Abschluss der hierfür erforderlichen Ver-
fahren notifiziert haben.

(3) Die zwischen den Mitgliedstaaten und Malaysia bestehen-
den Abkommen und sonstigen Vereinbarungen, die am Tag der
Unterzeichnung dieses Abkommens noch nicht in Kraft getreten
sind und nicht vorläufig angewandt werden, sind in Anhang I
Buchstabe b aufgeführt. Sie unterliegen dem vorliegenden Ab-
kommen, sobald sie in Kraft treten oder vorläufig angewandt
werden.

Artikel 10

Beendigung

(1) Bei Beendigung eines der in Anhang I aufgeführten Ab-
kommen treten gleichzeitig sämtliche sich auf jenes Abkommen
beziehenden Bestimmungen des vorliegenden Abkommens au-
ßer Kraft.

(2) Bei Beendigung aller der in Anhang I aufgeführten Ab-
kommen tritt gleichzeitig das vorliegende Abkommen außer
Kraft.

ZU URKUND DESSEN haben die hierzu gehörig befugten Unter-
zeichneten dieses Abkommen unterzeichnet.

Geschehen zu [….] am […] in zwei Urschriften in dänischer,
deutscher, englischer, estnischer, finnischer, französischer, grie-
chischer, italienischer, lettischer, litauischer, maltesischer, nieder-
ländischer, polnischer, portugiesischer, schwedischer, slowaki-
scher, slowenischer, spanischer, tschechischer und ungarischer
Sprache und in Bahasa Melayu.

Für die Europäische Gemeinschaft Für die Regierung Malaysias
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ANHANG I

Liste der Abkommen, auf die in Artikel 1 Bezug genommen wird

a) Zum Zeitpunkt der Unterzeichnung dieses Abkommens bestehende, unterzeichnete und/oder vorläufig angewandte
Luftverkehrsabkommen zwischen Malaysia und Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft

— Abkommen zwischen der Österreichischen Bundesregierung und der Regierung Malaysias über Luftverkehrsdienste
zwischen ihren jeweiligen Hoheitsgebieten und darüber hinaus, unterzeichnet in Kuala Lumpur am 22. November
1976, nachstehend in Anhang II als „Abkommen Malaysia-Österreich“ bezeichnet;

geändert durch die Absichtserklärung von Wien vom 23. August 1990;

zuletzt geändert durch die Verbalnote von Kuala Lumpur vom 14. September 1994;

— Abkommen zwischen der Regierung des Königreichs Belgien und der Regierung Malaysias über Luftverkehrsdienste
zwischen ihren jeweiligen Hoheitsgebieten und darüber hinaus, unterzeichnet in Kuala Lumpur am 26. Februar
1974, nachstehend in Anhang II als „Abkommen Malaysia-Belgien“ bezeichnet;

geändert durch das vereinbarte Protokoll von Brüssel vom 25. Juli 1978;

zuletzt geändert durch das vereinbarte Protokoll von Kuala Lumpur vom 14. Oktober 1993;

— Abkommen zwischen der Regierung der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik und der Regierung Ma-
laysias über Luftverkehrsdienste zwischen ihren jeweiligen Hoheitsgebieten und darüber hinaus, unterzeichnet in
Prag am 2. Mai 1973, nachstehend in Anhang II als „Abkommen Malaysia-Tschechische Republik“ bezeichnet;

in Verbindung mit der Absichtserklärung, die am 2. Mai 1973 in Prag unterzeichnet wurde;

— Abkommen zwischen der Regierung des Königreichs Dänemark und der Regierung Malaysias über Luftverkehrs-
dienste zwischen ihren jeweiligen Hoheitsgebieten und darüber hinaus, unterzeichnet in Kuala Lumpur am 19.
Oktober 1967, nachstehend in Anhang II als „Abkommen Malaysia-Dänemark“ bezeichnet;

— Entwurf des Luftverkehrsabkommen zwischen der Regierung des Königreichs Dänemark und der Regierung Ma-
laysias, paraphiert 1997 und 2002, nachstehend in Anhang II als „Entwurf des Abkommens Malaysia-Dänemark“
bezeichnet;

— Abkommen zwischen der Regierung der Republik Finnland und der Regierung Malaysias über Luftverkehrsdienste
zwischen ihren jeweiligen Hoheitsgebieten und darüber hinaus, unterzeichnet in Kuala Lumpur am 6. November
1997, nachstehend in Anhang II als „Abkommen Malaysia-Finnland“ bezeichnet;

in Verbindung mit der Absichtserklärung von Kuala Lumpur vom 15. September 1997;

— Abkommen zwischen der Regierung der Französischen Republik und der Regierung Malaysias über den Luftver-
kehr, unterzeichnet in Kuala Lumpur am 22. Mai 1967, nachstehend in Anhang II als „Abkommen Malaysia-
Frankreich“ bezeichnet;

— Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Malaysia über den Luftverkehr zwischen ihren jewei-
ligen Hoheitsgebieten und darüber hinaus, unterzeichnet in Kuala Lumpur am 23. Juli 1968, nachstehend in
Anhang II als „Abkommen Malaysia-Deutschland“ bezeichnet;

— Abkommen zwischen der Regierung der Republik Ungarn und der Regierung Malaysias über Luftverkehrsdienste
zwischen ihren jeweiligen Hoheitsgebieten und darüber hinaus, unterzeichnet in Kuala Lumpur am 19. Februar
1993, nachstehend in Anhang II als „Abkommen Malaysia-Ungarn“ bezeichnet;
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— Abkommen zwischen der Regierung Irlands und der Regierung Malaysias über den Luftverkehr, unterzeichnet in
Shannon am 17. Februar 1992, nachstehend in Anhang II als „Abkommen Malaysia-Irland“ bezeichnet;

— Abkommen zwischen der Regierung Malaysias und der Regierung der Republik Italien über den Luftverkehr,
unterzeichnet in Kuala Lumpur am 23. März 1995, nachstehend in Anhang II als „Abkommen Malaysia-Italien“
bezeichnet;

in Verbindung mit der vertraulichen Absichtserklärung von Rom vom 30. November 1994;

geändert durch die vertrauliche Absichtserklärung von Kuala Lumpur vom 18. Juli 1997;

geändert durch das vereinbarte Protokoll der Erörterungen zwischen Malaysia und Italien von Rom vom 18. Mai
2005;

zuletzt geändert durch die Absichtserklärung von London vom 18. Juli 2006;

— Luftverkehrsabkommen zwischen der Regierung Malaysias und der Regierung des Großherzogtums Luxemburg,
paraphiert am 19. Juli 2002 in Kuala Lumpur als Anhang II der am 19. Juli 2002 in Kuala Lumpur unter-
zeichneten vertraulichen Absichtserklärung; nachstehend in Anhang II als „Abkommen Malaysia-Luxemburg“
bezeichnet;

— Abkommen zwischen der Regierung Maltas und der Regierung Malaysias über Luftverkehrsdienste zwischen ihren
jeweiligen Hoheitsgebieten und darüber hinaus, unterzeichnet in Malaysia am 12. Oktober 1993, nachstehend in
Anhang II als „Abkommen Malaysia-Malta“ bezeichnet;

in Verbindung mit der Absichtserklärung von Valletta vom 28. Februar 1984;

— Abkommen zwischen der Regierung des Königreichs der Niederlande und der Regierung Malaysias über Luftver-
kehrsdienste zwischen ihren jeweiligen Hoheitsgebieten und darüber hinaus, unterzeichnet in Kuala Lumpur am
15. Dezember 1966, nachstehend in Anhang II als „Abkommen Malaysia-Niederlande“ bezeichnet;

geändert durch den Notenaustausch vom 25. März 1988;

geändert durch das vertrauliche Memorandum vom 23. Oktober 1991;

geändert durch den Notenaustausch von Kuala Lumpur vom 10. Mai 1993;

zuletzt geändert durch die vertrauliche Absichtserklärung, die als Anhang A dem vereinbarten Protokoll von Kuala
Lumpur vom 19. September 1995 angefügt ist;

zuletzt geändert durch den Notenaustausch von Kuala Lumpur vom 23. Mai 1996;

— Abkommen zwischen der Regierung der Volksrepublik Polen und der Regierung Malaysias über den Zivilluftver-
kehr, unterzeichnet in Kuala Lumpur am 24. März 1975, nachstehend in Anhang II als „Abkommen Malaysia-
Polen“ bezeichnet;

— Abkommen zwischen der Regierung Malaysias und der Portugiesischen Republik über Luftverkehrsdienste zwi-
schen ihren jeweiligen Hoheitsgebieten und darüber hinaus, paraphiert und als Anhang II der Absichtserklärung
von Kuala Lumpur vom 19. Mai 1998 angefügt, nachstehend in Anhang II als „Abkommen Malaysia-Portugal“
bezeichnet;

— Abkommen zwischen der Regierung der Republik Slowenien und der Regierung Malaysias über Luftverkehrsdienste
zwischen ihren jeweiligen Hoheitsgebieten und darüber hinaus, unterzeichnet in Ljubljana am 28. Oktober 1997,
nachstehend in Anhang II als „Abkommen Malaysia-Slowenien“ bezeichnet;
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— Luftverkehrsabkommen zwischen der Regierung Spaniens und der Regierung Malaysias über den Luftverkehr,
unterzeichnet in Kuala Lumpur am 23. März 1993, nachstehend in Anhang II als „Abkommen Malaysia-Spanien“
bezeichnet;

— Abkommen zwischen der Regierung des Königreichs Schweden und der Regierung Malaysias über Luftverkehrs-
dienste zwischen ihren jeweiligen Hoheitsgebieten und darüber hinaus, unterzeichnet in Kuala Lumpur am
19. Oktober 1967, nachstehend in Anhang II als „Abkommen Malaysia-Schweden“ bezeichnet;

— Entwurf des Luftverkehrsabkommens zwischen der Regierung des Königreichs Schweden und der Regierung
Malaysias, paraphiert 1997 und 2002, nachstehend in Anhang II als „Entwurf des Abkommens Malaysia-Schwe-
den“ bezeichnet;

— Abkommen zwischen der Regierung des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland und der Regie-
rung Malaysias über Luftverkehrsdienste zwischen ihren Hoheitsgebieten und darüber hinaus, unterzeichnet am
24. Mai 1973 in London, nachstehend in Anhang II als „Abkommen Malaysia-Vereinigtes Königreich“ bezeichnet;

geändert durch den Notenaustausch von Kuala Lumpur vom 14. September 1993;

zuletzt geändert durch die Absichtserklärung von London vom 9. März 2001;

b) Paraphierte oder unterzeichnete Luftverkehrsabkommen und sonstige Vereinbarungen zwischen Malaysia und Mitglied-
staaten der Europäischen Gemeinschaft, die am Tag der Unterzeichnung dieses Abkommens noch nicht in Kraft
getreten sind und nicht vorläufig angewandt werden

— Entwurf der Absichtserklärung, die als Anlage 1 dem vereinbarten Protokoll von Kuala Lumpur vom 15. Dezember
2004 angefügt ist und das Abkommen Malaysia-Vereinigtes Königreich abändert.
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ANHANG II

Liste der Artikel, die Teil der in Anhang I genannten Abkommen sind und auf die in den Artikeln 2 bis 6 Bezug
genommen wird

a) Benennung durch einen Mitgliedstaat:

— Artikel 3 Absätze 1—3 des Abkommens Malaysia-Österreich;

— Artikel 2 des Abkommens Malaysia-Belgien;

— Artikel 3 Absätze 1—3 des Abkommens Malaysia-Tschechische Republik;

— Artikel II des Abkommens Malaysia-Dänemark;

— Artikel 3 des Entwurfs des Abkommens Malaysia-Dänemark;

— Artikel 3 Absätze 1—3 des Abkommens Malaysia-Frankreich;

— Artikel 3 Absätze 1—3 des Abkommens Malaysia-Deutschland;

— Artikel 3 des Abkommens Malaysia-Finnland;

— Artikel 3 Absätze 1—3 des Abkommens Malaysia-Ungarn;

— Artikel 3 Absätze 1—2 des Abkommens Malaysia-Irland;

— Artikel 4 des Abkommens Malaysia-Italien;

— Artikel 3 des Abkommens Malaysia-Malta;

— Artikel 3 Absätze 1—3 des Abkommens Malaysia-Niederlande;

— Artikel 3 des Abkommens Malaysia-Polen;

— Artikel 3 Absätze 1—3 des Abkommens Malaysia-Portugal;

— Artikel 3 Absätze 1—3 des Abkommens Malaysia-Slowenien;

— Artikel 3 des Abkommens Malaysia-Spanien;

— Artikel II des Abkommens Malaysia-Schweden;

— Artikel 3 des Entwurf des Abkommens Malaysia-Schweden;

— Artikel 3 Absätze 1—3 des Abkommens Malaysia-Vereinigtes Königreich.

b) Verweigerung, Widerruf, Aufhebung oder Einschränkung von Genehmigungen und Erlaubnissen:

— Artikel 3 Absätze 4—7 des Abkommens Malaysia-Österreich;

— Artikel 3 des Abkommens Malaysia-Belgien;

— Artikel 3 Absätze 4—6 des Abkommens Malaysia-Tschechische Republik;

— Artikel III des Abkommens Malaysia-Dänemark;

— Artikel 4 des Entwurfs des Abkommens Malaysia-Dänemark;

— Artikel 4 des Abkommens Malaysia-Finnland;

— Artikel 3 Absätze 4—6 des Abkommens Malaysia-Frankreich;

— Artikel 3 Absätze 4—6 des Abkommens Malaysia-Deutschland;

— Artikel 3 Absätze 4—6 des Abkommens Malaysia-Ungarn;
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— Artikel 3 Absätze 3—6 des Abkommens Malaysia-Irland;

— Artikel 5 des Abkommens Malaysia-Italien;

— Artikel 4 des Abkommens Malaysia-Malta;

— Artikel 3 Absätze 4—6 des Abkommens Malaysia-Niederlande;

— Artikel 4 des Abkommens Malaysia-Polen;

— Artikel 3 Absätze 4—6 des Abkommens Malaysia-Portugal;

— Artikel 3 Absätze 4—6 des Abkommens Malaysia-Slowenien;

— Artikel 4 des Abkommens Malaysia-Spanien;

— Artikel III des Abkommens Malaysia-Schweden;

— Artikel 4 des Entwurfs des Abkommens Malaysia-Schweden;

— Artikel 3 Absätze 4—6 des Abkommens Malaysia-Vereinigtes Königreich.

c) Sicherheit:

— Artikel 7 des Abkommens Malaysia-Belgien;

— Artikel 15 des Entwurfs des Abkommens Malaysia-Dänemark;

— Artikel 9 des Abkommens Malaysia-Ungarn;

— Artikel 10 des Abkommens Malaysia-Italien;

— Artikel 6 des Abkommens Malaysia-Luxemburg;

— Artikel 11 des Abkommens Malaysia-Portugal;

— Artikel 11 des Abkommens Malaysia-Spanien;

— Artikel 15 des Entwurfs des Abkommens Malaysia-Schweden;

— Artikel 9A des Abkommens Malaysia-Vereinigtes Königreich;

d) Besteuerung von Flugkraftstoff:

— Artikel 4 des Abkommens Malaysia-Österreich;

— Artikel 4 des Abkommens Malaysia-Belgien;

— Artikel 4 des Abkommens Malaysia-Tschechische Republik;

— Artikel IV des Abkommens Malaysia-Dänemark;

— Artikel 6 des Entwurfs des Abkommens Malaysia-Dänemark;

— Artikel 5 des Abkommens Malaysia-Finnland;

— Artikel 4 des Abkommens Malaysia-Frankreich;

— Artikel 4 des Abkommens Malaysia-Deutschland;

— Artikel 4 des Abkommens Malaysia-Ungarn;

— Artikel 11 des Abkommens Malaysia-Irland;

— Artikel 6 des Abkommens Malaysia-Italien;
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— Artikel 9 des Abkommens Malaysia-Luxemburg;

— Artikel 5 des Abkommens Malaysia-Malta;

— Artikel 4 des Abkommens Malaysia-Niederlande;

— Artikel 6 des Abkommens Malaysia-Polen;

— Artikel 4 des Abkommens Malaysia-Portugal;

— Artikel 4 des Abkommens Malaysia-Slowenien;

— Artikel 5 des Abkommens Malaysia-Spanien;

— Artikel IV des Abkommens Malaysia-Schweden;

— Artikel 6 des Entwurfs des Abkommens Malaysia-Schweden;

— Artikel 4 des Abkommens Malaysia-Vereinigtes Königreich.

e) Beförderungstarife innerhalb der Europäischen Gemeinschaft:

— Artikel 7 des Abkommens Malaysia-Österreich;

— Artikel 10 des Abkommens Malaysia-Belgien;

— Artikel 7 des Abkommens Malaysia-Tschechische Republik;

— Artikel VII des Abkommens Malaysia-Dänemark;

— Artikel 11 des Entwurfs des Abkommens Malaysia-Dänemark;

— Artikel 10 des Abkommens Malaysia-Finnland;

— Artikel 7 des Abkommens Malaysia-Frankreich;

— Artikel 7 des Abkommens Malaysia-Deutschland;

— Artikel 7 des Abkommens Malaysia-Spanien;

— Artikel 8 des Abkommens Malaysia-Ungarn;

— Artikel 6 des Abkommens Malaysia-Irland;

— Artikel 8 des Abkommens Malaysia-Italien;

— Artikel 11 des Abkommens Malaysia-Luxemburg;

— Artikel 10 des Abkommens Malaysia-Malta;

— Artikel 7 des Abkommens Malaysia-Niederlande;

— Artikel 10 des Abkommens Malaysia-Polen;

— Artikel 9 des Abkommens Malaysia-Portugal;

— Artikel 8 des Abkommens Malaysia-Slowenien;

— Artikel VII des Abkommens Malaysia-Schweden;

— Artikel 11 des Entwurfs des Abkommens Malaysia-Schweden;

— Artikel 7 des Abkommens Malaysia-Vereinigtes Königreich.
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ANHANG III

Liste der sonstigen Staaten gemäß Artikel 2 dieses Abkommens

a) Republik Island (gemäß dem Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum);

b) Fürstentum Liechtenstein (gemäß dem Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum);

c) Königreich Norwegen (gemäß dem Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum);

d) Schweizerische Eidgenossenschaft (gemäß dem Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Schwei-
zerischen Eidgenossenschaft über den Luftverkehr).
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BESCHLUSS DES RATES

vom 19. Dezember 2006

über eine Garantieleistung der Gemeinschaft für etwaige Verluste der Europäischen
Investitionsbank aus Darlehen und Darlehensgarantien für Vorhaben außerhalb der Gemeinschaft

(2006/1016/EG)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 181 Buchstabe a,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (1),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Seit 1963 hat die Europäische Investitionsbank (nachste-
hend „EIB“ genannt) Finanzierungen außerhalb der
Gemeinschaft zur Unterstützung der Außenpolitik der
Gemeinschaft durchgeführt.

(2) Die meisten dieser Transaktionen wurden auf Ersuchen
des Rates durchgeführt und durch eine Haushaltsgarantie
der Gemeinschaft abgesichert, die von der Kommission
verwaltet wurde. Zuletzt wurde die Gemeinschaftsgaran-
tie durch den Beschluss 2000/24/EG des Rates vom 22.
Dezember 1999 über eine Garantieleistung der Gemein-
schaft für etwaige Verluste der Europäischen Investitions-
bank aus Darlehen für Vorhaben außerhalb der Gemein-
schaft (Mittel- und Osteuropa, Mittelmeerländer, Latein-
amerika und Asien sowie Republik Südafrika) (2) sowie
durch die Beschlüsse 2001/777/EG (3) und
2005/48/EG (4) über die regionale Darlehenstätigkeit für
den Zeitraum 2000—2007 gewährt.

(3) Zur Unterstützung der EU-Außenpolitik ohne Beeinträch-
tigung der Bonität der EIB sollte der EIB eine Haushalts-
garantie der Gemeinschaft für Transaktionen außerhalb
der Gemeinschaft gewährt werden. Die EIB sollte dabei
unterstützt werden, ihre Finanzierungstätigkeit außerhalb
der Gemeinschaft ohne Inanspruchnahme der Gemein-
schaftsgarantie auszubauen, insbesondere in den Heran-
führungsländern und den Mittelmeerländern sowie in in-
vestitionswürdigen Ländern in anderen Regionen; gleich-
zeitig sollte die Art der Risikodeckung der Gemein-
schaftsgarantie (Abdeckung politischer und staatlicher Ri-
siken) präzisiert werden.

(4) Die Gemeinschaftsgarantie sollte Verluste aus Darlehen
und Darlehensgarantien für seitens der EIB förderfähige
Investitionsvorhaben in Ländern abdecken, in denen das
Instrument für Heranführungshilfe (5) (nachstehend „IPA“
genannt), das Europäische Nachbarschafts- und Partner-
schaftsinstrument (6) (nachstehend „ENPI“ genannt) und
das Instrument für Entwicklungszusammenarbeit (nach-
stehend „DCI“ genannt) zur Anwendung kommen,
wenn das jeweilige Darlehen bzw. die Darlehensgarantie
entsprechend einer unterzeichneten Vereinbarung ge-
währt wurde, die weder abgelaufen ist noch annulliert
wurde (nachstehend „EIB-Finanzierungen“ genannt).

(5) Die durch die Gemeinschaftsgarantie im Rahmen dieses
Beschlusses gedeckten Beträge sollten Höchstbeträge für
die EIB-Finanzierungen im Rahmen der Gemeinschafts-
garantie darstellen. Es sollte sich nicht um Zielbeträge
handeln, die die EIB unbedingt erreichen muss.

(6) In den letzten Jahren wurde die EU-Außenpolitik über-
prüft und erweitert. Dies gilt insbesondere für die im
Strategiepapier der Kommission zur Erweiterung (2005)
enthaltene Heranführungsstrategie, für die im Strategie-
papier der Kommission vom 12. Mai 2004 festgelegte
„Europäische Nachbarschaftspolitik“, für die erneuerten
Partnerschaften mit Lateinamerika und Südostasien sowie
für die strategischen Partnerschaften der EU mit Russland,
China und Indien.

(7) Die neuen Finanzierungsinstrumente (IPA, ENPI, DCI)
und das Stabilitätsinstrument werden ab 2007 ebenfalls
die EU-Außenpolitik unterstützen (7).

(8) Die EIB-Finanzierungen sollten sich im Einklang mit der
EU-Außenpolitik befinden und diese unterstützen, und
zwar auch im Hinblick auf spezifische regionale Ziele.
Die EIB-Finanzierung sollte die jeweiligen Unterstüt-
zungsmaßnahmen, -programme und -instrumente der
Gemeinschaft in den verschiedenen Regionen ergänzen
und dabei eine allgemeine Kohärenz mit den Handlungen
der EU sicherstellen. Außerdem sollten der Umweltschutz
und die Sicherheit der Energieversorgung der Mitglied-
staaten zu den Zielen der EIB-Finanzierungen in allen
förderfähigen Regionen gehören. EIB-Finanzierungen soll-
ten in Ländern durchgeführt werden, in denen gemäß
den auf hoher Ebene getroffenen EU-Vereinbarungen
über politische und makroökonomische Aspekte die ent-
sprechenden Bedingungen erfüllt sind.
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(9) Der politische Dialog zwischen der Kommission und der
EIB sowie die Strategieplanung und die Kohärenz zwischen
der Finanzierung durch die EIB und die Kommission soll-
ten gestärkt werden. Die Anbindung der Tätigkeit der EIB
in Drittländern außerhalb der EU an die EU-Politik sollte
durch eine bessere Zusammenarbeit zwischen der EIB und
der Kommission — und zwar sowohl auf der Ebene der
Institutionen als auch vor Ort — verstärkt werden. Diese
verstärkte Koordinierung sollte unter anderem durch früh-
zeitige gegenseitige Konsultationen in politischen Fragen,
die Ausarbeitung von Arbeitspapieren, die für beide Seiten
von Bedeutung sind, und Projektplanungen erfolgen. Be-
sonders wichtig werden frühzeitige Konsultationen zu stra-
tegischen Planungsdokumenten der Kommission oder der
EIB sein, um bei den Tätigkeiten der EIB und der Kommis-
sion eine größtmögliche Synergie zu erreichen und die
Fortschritte bei der Verwirklichung der einschlägigen Ziele
der EU-Politik zu messen.

(10) In den Heranführungsländern sollten die EIB-Finanzierun-
gen die Prioritäten der Beitrittspartnerschaften und der Eu-
ropäischen Partnerschaften, der Stabilisierungs- und Asso-
ziierungsabkommen und der Verhandlungen mit der EU
widerspiegeln. In den westlichen Balkanländern sollte wei-
terhin der Schwerpunkt der EU-Maßnahmen allmählich von
der Unterstützung des Wiederaufbaus auf die Heranfüh-
rungshilfe verlagert werden. In diesem Zusammenhang
sollte durch die EIB-Tätigkeit — in Zusammenarbeit mit
anderen in der jeweiligen Region tätigen internationalen
Finanzinstitutionen (nachstehend „IFI“ genannt) — gegebe-
nenfalls zusätzlich auch die Förderung des Aufbaus von
Institutionen angestrebt werden. Im Zeitraum
2007—2013 sollten Finanzierungen zugunsten von Bewer-
berländern (Kroatien, Türkei und ehemalige jugoslawische
Republik Mazedonien) verstärkt im Rahmen der EIB-Heran-
führungsfazilität vorgenommen werden, die nach und nach
auf die potenziellen Bewerberländer im westlichen Balkan-
raum ausgedehnt werden sollte, entsprechend der Fort-
schritte dieser Länder im Beitrittsprozess.

(11) In den Ländern, in denen das ENPI zur Anwendung
kommt, sollte die EIB ihre Tätigkeit zugunsten des Mittel-
meerraums fortsetzen und konsolidieren, wobei der
Schwerpunkt verstärkt auf der Förderung der Entwicklung
des Privatsektors liegen sollte. In diesem Zusammenhang ist
eine Zusammenarbeit zwischen den Partnerländern erfor-
derlich, um die Entwicklung des Privatsektors zu erleichtern
und Strukturreformen, insbesondere Reformen im Finanz-
sektor, zu fördern, und bedarf es ferner anderer Maßnah-
men, die die Tätigkeit der EIB erleichtern, vor allem um
sicherzustellen, dass die EIB Schuldverschreibungen auf
den lokalen Märkten ausgeben kann. Im Zusammenhang
mit Osteuropa, dem Südkaukasus und Russland sollte die
EIB ihre Tätigkeit in den betreffenden Ländern ausweiten,
soweit diese die entsprechenden Bedingungen im Einklang
mit den auf hoher Ebene zwischen der EU und dem jewei-
ligen Land getroffenen Vereinbarungen über politische und
makroökonomische Aspekte erfüllen. Die EIB sollte in die-
ser Region Vorhaben in den Bereichen Verkehr, Energie,
Telekommunikation und Umweltinfrastrukturen finanzie-
ren, die für die EU von erheblichem Interesse sind. Projekte
zu den verlängerten großen Achsen der transeuropäischen
Netze, Projekte mit grenzüberschreitenden Auswirkungen
für einen oder mehrere Mitgliedstaaten und Großprojekte,
die durch stärkere Vernetzung zur regionalen Integration
beitragen, sollten den Vorrang erhalten. Im Umweltsektor
sollte die EIB den russischen Projekten besonderen Vorrang

einräumen, die im Rahmen der Umweltpartnerschaft für die
Nördliche Dimension durchgeführt werden. Im Energiesek-
tor sind die strategische Energieversorgung und Energie-
übertragungsprojekte von besonderer Bedeutung. Die EIB
sollte ihre Finanzierungen in dieser Region in enger Zusam-
menarbeit mit der Europäischen Bank für Wiederaufbau
und Entwicklung („EBWE“) durchführen, wobei insbeson-
dere die Modalitäten einer noch zu schließenden Dreier-
Vereinbarung zwischen der Kommission, der EIB und der
EBWE zu beachten sind.

(12) Die EIB-Finanzierungen zugunsten von Ländern in Asien
und Lateinamerika werden schrittweise an der EU-Strategie
für die Zusammenarbeit mit diesen Regionen ausgerichtet
werden und die Instrumente ergänzen, die aus Haushalts-
mitteln der Gemeinschaft finanziert werden. Die EIB sollte
sich darum bemühen, ihre Tätigkeit allmählich auf eine
größere Anzahl von Ländern in diesen Regionen, ein-
schließlich der weniger wohlhabenden, auszudehnen. Zur
Förderung der Ziele der EU sollte bei den EIB-Finanzierun-
gen in Ländern in Asien und Lateinamerika der Schwer-
punkt auf die Umweltverträglichkeit (einschließlich Eindäm-
mung der Klimaänderung), die Vorhaben zur Sicherung der
Energieversorgung sowie die kontinuierliche Unterstützung
der EU-Präsenz in den asiatischen und lateinamerikanischen
Ländern durch ausländische Direktinvestitionen und den
Transfer von Technologie und Know-how gelegt werden.
Die EIB sollte unter Beachtung der Kostenwirksamkeit die
Möglichkeit haben, auch direkt mit den Unternehmen vor
Ort zusammenzuarbeiten, insbesondere in den Bereichen
Umweltverträglichkeit und Energieversorgungssicherheit.
Die Ziele der EIB-Finanzierungen in Asien und Lateiname-
rika werden im Rahmen der Halbzeitüberprüfung erneut
überprüft.

(13) In Mittelasien sollte sich die EIB auf Großprojekte für Ener-
gieversorgung und Energieübertragung konzentrieren, die
von grenzüberschreitender Bedeutung sind. Die EIB sollte
ihre Finanzierungen in Mittelasien in enger Zusammenar-
beit mit der EBWE durchführen, wobei insbesondere die
Modalitäten einer noch zu schließenden Dreier-Vereinba-
rung zwischen der Kommission, der EIB und der EBWE
zu beachten sind.

(14) Zur Ergänzung der EIB-Tätigkeit im Rahmen des Überein-
kommens von Cotonou mit den AKP-Ländern sollte die EIB
in Südafrika den Schwerpunkt auf Infrastrukturprojekte im
öffentlichen Interesse (einschließlich kommunale Infrastruk-
turen, Strom- und Wasserversorgung) und auf die Unter-
stützung für den Privatsektor (einschließlich KMU) legen.
Im Rahmen der Umsetzung der Bestimmungen zur wirt-
schaftlichen Zusammenarbeit des Abkommens über Handel,
Entwicklung und Zusammenarbeit zwischen der EU und
Südafrika wird die Tätigkeit der EIB in dieser Region weiter
gefördert.

(15) Im Interesse einer größeren Kohärenz der gesamten Unter-
stützung der EU in den betroffenen Regionen sollte gege-
benenfalls nach Möglichkeiten für eine gemeinsame Finan-
zierung durch die EIB und EU-Haushaltsmittel in Form von
Darlehen, Risikokapital und Zinszuschüssen gesucht werden,
zusätzlich zur technischen Unterstützung bei der Projektvor-
bereitung und Umsetzung oder Verbesserung der rechtlichen
Rahmenbedingungen im Rahmen der Heranführungshilfe
(IPA), des Europäischen Nachbarschafts- und Partnerschafts-
instruments (ENPI), des Stabilitätsinstruments und — im
Falle von Südafrika — des Instruments für Entwicklungs-
zusammenarbeit und wirtschaftliche Zusammenarbeit (DCI).
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(16) Die EIB arbeitet bereits eng mit IFI und mit europäischen
bilateralen Einrichtungen zusammen. Diese Zusammen-
arbeit unterliegt Regionalvereinbarungen, die von den
Leitungsgremien der EIB gebilligt werden sollten. Bei ih-
ren Finanzierungen außerhalb der EU, die in den Gel-
tungsbereich dieses Beschlusses fallen, sollte die EIB ge-
gebenenfalls eine verstärkte Koordinierung und Zusam-
menarbeit mit IFI und europäischen bilateralen Einrich-
tungen anstreben, einschließlich — sofern zweckmäßig
— der Zusammenarbeit im Bereich der sektoralen Bedin-
gungen, des verstärkten Einsatzes der Kofinanzierung und
der Beteiligung an globalen Initiativen zusammen mit
anderen IFI, wie etwa Initiativen zur verstärkten Koordi-
nierung und besseren Wirksamkeit der Hilfe.

(17) Die Berichterstattung der EIB und der Kommission über
die Finanzierungen der EIB sollte ausgebaut werden. Die
Kommission sollte dem Europäischen Parlament und
dem Rat auf der Grundlage der von der EIB übermittelten
Informationen jährlich über die EIB-Finanzierungen Be-
richt erstatten, die unter diesen Beschluss fallen. Dieser
Bericht sollte insbesondere einen Abschnitt über den im
Einklang mit der EU-Politik erzielten zusätzlichen Nutzen
sowie einen Abschnitt über die Zusammenarbeit mit der
Kommission, anderen IFI und bilateralen Gebern, unter
anderem bei der Kofinanzierung, enthalten.

(18) Die durch diesen Beschluss gewährte Gemeinschaftsga-
rantie sollte EIB-Finanzierungen abdecken, die während
des Zeitraums vom 1. Februar 2007 bis zum 31. Dezem-
ber 2013 unterzeichnet werden. EIB und Kommission
sollten eine Halbzeitüberprüfung zu diesem Beschluss
durchführen, um eine Bestandsaufnahme der Entwicklun-
gen während der ersten Hälfte dieses Zeitraums vorneh-
men zu können. Diese Prüfung sollte insbesondere eine
externe Bewertung umfassen, deren Modalitäten in An-
hang II festgelegt sind.

(19) Die EIB-Finanzierungen sollten weiterhin gemäß den Vor-
schriften und Verfahren der EIB, wozu auch geeignete
Kontrollmaßnahmen gehören, und im Einklang mit den
einschlägigen Vorschriften und Verfahren, die für den
Rechnungshof und OLAF gelten, verwaltet werden.

(20) Der „Garantiefonds der Gemeinschaft für Maßnahmen im
Zusammenhang mit den Außenbeziehungen“ (nachste-
hend „der Garantiefonds“ genannt), der mit der Verord-
nung (EG, Euratom) Nr. 2728/94 des Rates vom 31.
Oktober 1994 eingerichtet wurde, sollte auch in Zukunft
einen Liquiditätspuffer gegen Zahlungsausfälle bei EIB-Fi-
nanzierungen für den Gemeinschaftshaushalt bilden (1).

(21) Die EIB sollte in Absprache mit der Kommission einen
vorläufigen mehrjährigen Plan für den Umfang der EIB-
Finanzierungen vorlegen, so dass die Mittelausstattung
des Garantiefonds entsprechend geplant werden kann.
Die Kommission sollte in ihrer regelmäßigen Haushalts-
planung, die sie der Haushaltsbehörde übermittelt, die
voraussichtlichen Auswirkungen des Plans auf den Haus-
halt berücksichtigen —

BESCHLIESST:

Artikel 1

Garantie und Höchstbeträge

(1) Die Gemeinschaft gewährt der Europäischen Investitions-
bank (nachstehend „EIB“ genannt) eine Pauschalgarantie (nach-
stehend die „Gemeinschaftsgarantie“ genannt) für alle Zahlungs-
ausfälle im Zusammenhang mit Darlehen und Darlehensgaran-
tien für förderfähige Investitionsvorhaben der EIB in Ländern,
die unter diesen Beschluss fallen, sofern das jeweilige Darlehen
bzw. die Darlehensgarantie gemäß einer unterzeichneten Verein-
barung gewährt wurde, die weder abgelaufen ist noch aufge-
hoben wurde (nachstehend „EIB-Finanzierungen“ genannt), und
das Darlehen bzw. die Darlehensgarantie nach Maßgabe der
Vorschriften und Verfahren der EIB und zur Unterstützung
der außenpolitischen Ziele der Europäischen Union gewährt
wurde.

(2) Die Garantie ist auf 65 % des Gesamtbetrags der im Rah-
men der EIB-Finanzierungen eröffneten Darlehen und gewährten
Garantien, abzüglich der Rückzahlungen und zuzüglich aller
damit zusammenhängenden Beträge, begrenzt.

(3) Die Obergrenze für die EIB-Finanzierungen während des
Zeitraums gemäß Absatz 6, abzüglich annullierter Beträge, darf
27 800 Mio. EUR nicht überschreiten. Dieser Betrag wird in
zwei Teilbeträge aufgeteilt:

a) ein fester Basishöchstbetrag von 25 800 Mio. EUR, ein-
schließlich dessen regionaler Aufteilung gemäß Absatz 4,
der den gesamten Zeitraum gemäß Absatz 6 abdeckt;

b) ein fakultatives Mandat von 2 000 Mio. EUR. Über die teil-
weise oder vollständige Inanspruchnahme dieses fakultativen
Betrags und seine regionale Aufteilung entscheidet der Rat
gemäß dem Verfahren des Artikels 181a Absatz 2 des Ver-
trags. Der betreffende Beschluss stützt sich auf die Ergebnisse
der Halbzeitüberprüfung gemäß Artikel 9.
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(4) Der Basishöchstbetrag gemäß Absatz 3 Buchstabe a wird
entsprechend den folgenden verbindlichen regionalen Höchstbe-
trägen aufgeteilt:

a) Heranführungsländer: 8 700 Mio. EUR

b) Länder im Rahmen des Nachbarschafts- und Partnerschafts-
instruments: 12 400 Mio. EUR,

verteilt auf die nachstehenden als Hinweis dienenden Teil-
höchstbeträge:

i) Mittelmeer: 8 700 Mio. EUR

ii) Osteuropa, Südkaukasus und Russland: 3 700 Mio. EUR

c) Asien und Lateinamerika: 3 800 Mio. EUR,

verteilt auf die nachstehenden als Hinweis dienenden Teil-
höchstbeträge:

i) Lateinamerika: 2 800 Mio. EUR

ii) Asien: 1 000 Mio. EUR

d) Republik Südafrika: 900 Mio. EUR

(5) Im Rahmen der regionalen Höchstbeträge können die
Leitungsgremien der EIB Mittelumschichtungen zwischen den
Teilhöchstbeträgen von bis zu 10 % des regionalen Höchstbe-
trags beschließen.

(6) Die Gemeinschaftsgarantie deckt EIB-Finanzierungen ab,
die innerhalb des Zeitraums vom 1. Februar 2007 bis zum 31.
Dezember 2013 unterzeichnet werden.

(7) Hat der Rat nach Ablauf des in Absatz 6 genannten
Zeitraums noch keinen Beschluss gefasst, mit dem der EIB
eine neue Gemeinschaftsgarantie für ihre Finanzierungen außer-
halb der Gemeinschaft gewährt werden, so verlängert sich dieser
Zeitraum automatisch um sechs Monate.

Artikel 2

Geographischer Geltungsbereich

(1) Die Liste der Länder, die im Rahmen der durch eine Ge-
meinschaftsgarantie abgesicherten EIB-Finanzierungen förderfä-
hig oder potenziell förderfähig sind, ist in Anhang I enthalten.

(2) Im Falle der in Anhang I aufgeführten und mit „*“ ge-
kennzeichneten Länder und anderer, nicht in Anhang I aufge-
führter Länder entscheidet der Rat in jedem Einzelfall nach dem
Verfahren des Artikels 181a Absatz 2 des Vertrags, ob das be-

treffende Land für eine durch eine Gemeinschaftsgarantie abge-
sicherte EIB-Finanzierung in Frage kommt.

(3) Die Gemeinschaftsgarantie deckt nur EIB-Finanzierungen
ab, die in Ländern durchgeführt werden, die mit der EIB eine
Rahmenvereinbarung getroffen haben, in der die rechtlichen
Bedingungen festgelegt sind, unter denen die EIB-Finanzierun-
gen durchgeführt werden.

(4) Bei schwerwiegenden Bedenken hinsichtlich der politi-
schen oder wirtschaftlichen Lage eines Landes kann der Rat
nach dem Verfahren des Artikels 181a Absatz 2 des Vertrags
beschließen, neue, durch eine Gemeinschaftsgarantie abgesi-
cherte EIB-Finanzierungen in diesem Land auszusetzen.

(5) Die Gemeinschaftsgarantie deckt nicht EIB-Finanzierun-
gen in einem Land ab, wenn die Vereinbarung über EIB-Finan-
zierungen nach dem Beitritt des Landes zur EU unterzeichnet
wurde.

Artikel 3

Übereinstimmung mit der Politik der Europäischen Union

(1) Die Übereinstimmung der EIB-Tätigkeit in Drittländern
mit den außenpolitischen Zielen der Europäischen Union wird
mit dem Ziel erhöht, größtmögliche Synergie zwischen den EIB-
Finanzierungen und dem Einsatz von Haushaltsmitteln der Eu-
ropäischen Union zu erreichen, insbesondere durch regelmäßige
und systematische Kontakte und frühzeitige Konsultationen zu

a) strategischen Dokumenten der Kommission, z. B. Strategie-
papieren für Länder oder Regionen, Aktionsplänen, Doku-
menten im Zusammenhang mit der Heranführung;

b) den strategischen Planungsdokumenten der EIB und den Pro-
jektplanungen;

c) sonstigen politischen und praktischen Aspekten.

(2) Bei der Zusammenarbeit wird regional differenziert vor-
gegangen, wobei die Funktion der EIB und die Politik der Eu-
ropäischen Union in der jeweiligen Region berücksichtigt wer-
den.

(3) Eine EIB-Finanzierung wird nicht durch die Gemein-
schaftsgarantie gedeckt, wenn die Kommission im Rahmen des
Verfahrens des Artikels 21 der EIB-Satzung eine negative Stel-
lungnahme dazu abgibt.

(4) Die Übereinstimmung der EIB-Finanzierungen mit den
außenpolitischen Zielen der Europäischen Union wird gemäß
Artikel 6 überwacht.
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Artikel 4

Zusammenarbeit mit anderen internationalen
Finanzinstitutionen

(1) Die EIB-Finanzierungen werden in zunehmendem Maße,
gegebenenfalls in Zusammenarbeit zwischen und/oder im Rah-
men einer Kofinanzierung durch EIB und andere IFI oder euro-
päische bilaterale Einrichtungen, durchgeführt, um ein Höchst-
maß an Synergie, Zusammenarbeit und Effizienz zu erreichen
und eine sinnvolle Teilung des Risikos sowie einheitliche Pro-
jektauflagen und sektorale Bedingungen zu gewährleisten.

(2) Diese Zusammenarbeit wird durch Koordinierungsmaß-
nahmen erleichtert, gegebenenfalls im Rahmen von Vereinba-
rungen zwischen der Kommission, der EIB und den wichtigsten
IFI und europäischen bilateralen Einrichtungen, die in den ver-
schiedenen Regionen tätig sind.

(3) Die Zusammenarbeit mit IFI und anderen Gebern wird
bei der Halbzeitüberprüfung gemäß Artikel 9 bewertet.

Artikel 5

Deckung und Konditionen der Gemeinschaftsgarantie

(1) Bei EIB-Finanzierungen, die mit einem Staat unterzeichnet
werden oder von einem Staat garantiert werden, sowie bei sons-
tigen EIB-Finanzierungen, die mit regionalen oder lokalen Be-
hörden oder öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen in
staatlichem Besitz und/oder unter staatlicher Kontrolle unter-
zeichnet werden, sofern für diese sonstigen EIB-Finanzierungen
eine entsprechende Kreditrisikoeinschätzung der EIB vorliegt, die
die Kreditrisikolage des jeweiligen Landes berücksichtigt, deckt
die Gemeinschaftsgarantie alle Zahlungsausfälle der EIB (nach-
stehend „Pauschalgarantie“ genannt).

Für die Zwecke dieses Artikels und des Artikels 6 Absatz 4
gelten das Westjordanland und der Gazastreifen, vertreten durch
die Palästinensische Behörde, und das Kosovo, vertreten durch
die Übergangsverwaltungsmission der Vereinten Nationen im
Kosovo, als „Staaten“.

(2) Bei anderen EIB-Finanzierungen als den in Absatz 1 ge-
nannten gilt die Gemeinschaftsgarantie für alle Zahlungsausfälle
der EIB, die auf eines der nachstehenden politischen Risiken
zurückzuführen sind („Garantie bei politischen Risiken“):

a) Devisentransferstopps,

b) Enteignung,

c) Krieg und innere Unruhen,

d) Vertragsbruch und anschließende Rechtsverweigerung.

Artikel 6

Berichte und Buchführung

(1) Die Kommission erstattet dem Europäischen Parlament
und dem Rat alljährlich Bericht über die im Rahmen dieses
Beschlusses durchgeführten EIB-Finanzierungen. Der Bericht
beinhaltet u. a. eine Bewertung der Auswirkungen und der
Wirksamkeit der EIB-Finanzierungen auf Projekt-, Sektor- und
Landesebene und auf regionaler Ebene sowie des Beitrags der
EIB-Finanzierungen zur Verwirklichung der außenpolitischen
Ziele der Europäischen Union, wobei die operationellen Ziele
der EIB zu berücksichtigen sind. Ferner enthält er eine Bewer-
tung des Ausmaßes der Zusammenarbeit zwischen der EIB und
der Kommission sowie zwischen der EIB und anderen IFI und
bilateralen Gebern.

(2) Für die Zwecke von Absatz 1 legt die EIB der Kommis-
sion jährliche Berichte über die EIB-Finanzierungen im Rahmen
dieses Beschlusses und über die Verwirklichung der außenpoliti-
schen Ziele der Europäischen Union vor, unter anderem auch
über die Zusammenarbeit mit anderen IFI.

(3) Die EIB übermittelt der Kommission die statistischen Da-
ten, Finanz- und Buchführungsdaten zu den einzelnen EIB-Fi-
nanzierungen, die zur Erfüllung ihrer Berichterstattungspflicht
oder zur Beantwortung von Anfragen des Europäischen Rech-
nungshofes erforderlich sind, sowie einen Rechnungsprüfungs-
bericht über die ausstehenden Beträge im Rahmen der EIB-Fi-
nanzierungen.

(4) Für die Zwecke der Buchführung und Berichterstattung
der Kommission über die Risiken, die durch die Pauschalgarantie
abgedeckt sind, übermittelt die EIB der Kommission die Infor-
mationen zur Kreditrisikoeinschätzung und Bonitätsbeurteilung
im Zusammenhang mit EIB-Finanzierungen zugunsten von Dar-
lehens- oder Garantienehmern, die keine Staaten sind.

(5) Die EIB stellt die Informationen gemäß den Absätzen 2, 3
und 4 auf eigene Kosten zur Verfügung.

Artikel 7

Rückforderung von Zahlungen der Kommission

(1) Leistet die Kommission Zahlungen im Rahmen der Ge-
meinschaftsgarantie, ist die EIB für die Beitreibung der ent-
sprechenden Rückforderungen im Namen der Kommission zu-
ständig.

(2) Die EIB und die Kommission treffen spätestens bis zum
Datum des Abschlusses der in Artikel 8 genannten Vereinba-
rung eine Vereinbarung über Bestimmungen und Verfahren für
die Beitreibung von Rückforderungen.
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Artikel 8

Garantievereinbarung

Die EIB und die Kommission treffen eine Garantievereinbarung,
in der die Bestimmungen und Verfahren im Zusammenhang mit
der Gemeinschaftsgarantie im Einzelnen festgelegt werden.

Artikel 9

Überprüfung des Beschlusses

(1) Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und
dem Rat bis 30. Juni 2010 auf der Grundlage einer externen
Bewertung, die nach den Modalitäten in Anhang II durchgeführt
wird, einen Halbzeitbericht über die Durchführung dieses Be-
schlusses vor, dem gegebenenfalls ein Änderungsvorschlag bei-
gefügt ist.

(2) Die Kommission legt bis 31. Juli 2013 einen Abschluss-
bericht über die Durchführung dieses Beschlusses vor.

Artikel 10

Inkrafttreten

Dieser Beschluss wird am dritten Tag nach seiner Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Europäischen Union wirksam.

Geschehen zu Brüssel am 19. Dezember 2006.

Im Namen des Rates
Der Präsident
J. KORKEAOJA
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ANHANG I

Regionen und Länder, für die Artikel 1 gilt

A. HERANFÜHRUNGSLÄNDER

1. Bewerberländer

Kroatien, Türkei, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien

2. Potenzielle Bewerberländer

Albanien, Bosnien und Herzegowina, Montenegro, Serbien, Kosovo (im Rahmen der Resolution 1244 (1999) des
Sicherheitsrats der Vereinten Nationen)

B. LÄNDER IM RAHMEN DES NACHBARSCHAFTS- UND PARTNERSCHAFTS INSTRUMENTS

1. Mittelmeer

Algerien, Ägypten, Westjordanland und Gazastreifen, Israel, Jordanien, Libanon, Libyen (*), Marokko, Syrien,
Tunesien

2. Osteuropa, Südkaukasus und Russland

Osteuropa: Republik Moldau, Ukraine, Belarus (*)

Südkaukasus: Armenien, Aserbaidschan, Georgien

Russland: Russland

C. ASIEN UND LATEINAMERIKA

1. Lateinamerika

Argentinien, Bolivien, Brasilien, Chile, Columbien, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico,
Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela

2. Asien

Asien (außer Mittelasien):

Afghanistan (*), Bangladesch, Bhutan (*), Brunei, Kambodscha (*), China (einschließlich der Sonderverwaltungsregio-
nen Hongkong und Macau), Indien, Indonesien, Irak (*), Südkorea, Laos, Malaysia, Malediven, Mongolei, Nepal,
Pakistan, Philippinen, Singapur, Sri Lanka, Taiwan (*), Thailand, Vietnam, Jemen

Mittelasien:

Kasachstan (*), Kirgisistan (*), Tadschikistan (*), Turkmenistan (*), Usbekistan (*)

D. SÜDAFRIKA

Südafrika
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ANHANG II

Halbzeitüberprüfung und Modalitäten der Bewertung des EIB-Mandats über die Darlehenstätigkeit in
Drittländern

Halbzeitüberprüfung

Spätestens 2010 wird eine umfassende Halbzeitüberprüfung der EIB-Finanzierungen in Drittländern durchgeführt werden.
Diese Überprüfung, die sich in jeder Hinsicht auf eine dem Rat zu übermittelnde unabhängige externe Bewertung stützt,
bildet die Grundlage für einen Beschluss der Mitgliedstaaten, ob und in welchem Umfang in einer zweiten Phase ein
fakultatives Mandat zur Aufstockung etwaiger Darlehenstätigkeiten im Zeitraum nach 2010 erteilt werden soll, ob weitere
Änderungen an dem Mandat vorzunehmen sind und wie ein größtmöglicher zusätzlicher Nutzen und eine größtmögliche
Effizienz der EIB-Transaktionen sichergestellt werden kann. Die Kommission wird dem Europäischen Parlament und dem
Rat bis 30. Juni 2010 diese Halbzeitüberprüfung vorlegen, die dann gegebenenfalls als Grundlage für einen Vorschlag zur
Änderung des Mandats dient. Der Rat wird gegebenenfalls nach Anhörung des Europäischen Parlaments entscheiden.

Rahmenbedingungen für die Bewertung

Die Bewertung umfasst Folgendes:

a) eine Bewertung der Finanzierungstätigkeit der EIB in Drittländern. Teile der Bewertung werden in Zusammenarbeit mit
den Bewertungsabteilungen der EIB und der Kommission durchgeführt.;

b) eine Bewertung der weiter reichenden Auswirkungen der Darlehenstätigkeit der EIB in Drittländern auf die Interaktion
mit anderen IFI und anderen Finanzquellen.

Die Bewertung wird von einem Lenkungsausschuss überwacht und betreut, dem verschiedene vom Rat der Gouverneure
der EIB ernannte „Weise“ sowie jeweils ein Vertreter der EIB und der Kommission angehören. Ein „Weiser“ führt den
Vorsitz im Lenkungsausschuss. Der Ausschuss tritt spätestens im ersten Halbjahr 2008 zusammen.

Der Lenkungsausschuss wird von den Bewertungsabteilungen der EIB und der Kommission sowie durch externe Sach-
verständige unterstützt. Letztere werden mit Hilfe eines Ausschreibungsverfahrens der Kommission ausgewählt. Der
Lenkungsausschuss wird zu den Modalitäten und Kriterien für die Auswahl der externen Sachverständigen gehört. Die
Kosten für die externen Sachverständigen werden dann von der Kommission übernommen und aus der Haushaltslinie für
die Ausstattung des Garantiefonds gedeckt.

Der vom Lenkungsausschuss vorgelegte abschließende Bewertungsbericht enthält klare Schlussfolgerungen, die sich auf die
zusammengetragenen Informationen stützen und so die Grundlage für den entsprechend der Halbzeitüberprüfung gefass-
ten Beschluss bilden, ob die optionelle Tranche für die verbleibende Laufzeit des Mandats bereitgestellt wird und wie die
regionale Aufteilung etwaiger zusätzlicher Finanzierungen erfolgt.

Umfang der Bewertung

Die Bewertung erstreckt sich auf die vorherigen Mandate (2000—2006) sowie auf die ersten Jahre des neuen Mandats
(2007—2013) bis Ende 2009. Gegenstand der Bewertung sind das Volumen der Projektfinanzierungen und die Aus-
zahlungen je Land sowie die technische Unterstützung und Risikokapitaloperationen. Unter Berücksichtigung der Aus-
wirkungen auf Projekt-, Sektor- und Landesebene sowie auf regionaler Ebene werden sich die Schlussfolgerungen der
Bewertung auf folgende Elemente stützen:

a) ausführliche Bewertung der Relevanz und der Leistungsmerkmale (Wirksamkeit, Effizienz und Nachhaltigkeit) der EIB-
Transaktionen gemessen an ihren speziellen regionalen Zielen, wie sie ursprünglich im Rahmen der einschlägigen EU-
Außenpolitik festgelegt wurden, sowie ihres zusätzlichen Nutzens (in Zusammenarbeit mit der Bewertungsabteilung
der EIB und den Kommissionsdienststellen durchzuführen);

b) Bewertung der Übereinstimmung mit den einschlägigen außenpolitischen Zielsetzungen und Strategien der EU und des
Ergänzungscharakters und des zusätzlichen Nutzens der EIB-Transaktionen in den ersten Jahren der Laufzeit des
Mandats (2007—2013) gemessen an den speziellen regionalen Zielen dieses Mandats und den entsprechenden, von
der EIB vorzugebenden Leistungsindikatoren (in Zusammenarbeit mit der Bewertungsabteilung der EIB und den
Kommissionsdienststellen durchzuführen).
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Bei diesen Bewertungen wird der zusätzliche Nutzen der EIB-Transaktionen anhand von drei Kriterien gemessen: Unter-
stützung der Ziele der EU-Politik, Qualität der Projekt selbst und mögliche alternative Finanzierungsformen.

a) Analyse des Finanzbedarfs der Empfänger und ihrer Aufnahmekapazität sowie der Verfügbarkeit anderer privater oder
öffentlicher Finanzquellen für die einschlägigen Investitionen;

b) Bewertung der Zusammenarbeit zwischen der EIB und der Kommission und der Kohärenz ihrer Maßnahmen;

c) Bewertung der Zusammenarbeit und der Synergien zwischen der EIB und internationalen und bilateralen Finanz-
institutionen und -agenturen.
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HINWEIS FÜR DEN LESER

Ab dem 1. Januar 2007 wird sich die Struktur des Amtsblatts hinsichtlich der Anordnung der
veröffentlichten Rechtsakte klarer gestalten, ohne jedoch die notwendige Kontinuität einzu-
büßen.

Die neue Struktur mit Beispielen, die ihre Anwendung zur Anordnung der Rechtsakte illus-
trieren, findet sich auf der Website von EUR-Lex unter folgender Adresse:

http://eur-lex.europa.eu/de/index.htm
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